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51. Dec. 5. Jan. Bekanntmachung des GeheimenFinanz. Collegi#, die getrof.
1824. 15. fenen ergänzenden Bestimmungen zur Elbe-Schiffahrts.

Acte vom 2sten Juni 1821. berer. 1.1.1—15.
24. Jan. 31. Jan. Bekanntmachung des Kirchenrathes und Ober-Consistorüi, .

1825. die Feier der Vußtage im Jahr 1825. berr. 233 1.
25..31.andat, die Erläuterung und Ergänzung der, im Mandate

vom 7ten December 1810. Cap. III., im Betreff der
Legitimationen der wandernden Diener, Gesellen und
Mühlburschen, ertheilten Vorschrift ber.2.1472.

31.. 2. März. Rescript aus dem Kirchenrathe an die Universität zu Leip-
zig, einen Zusatz zu den Gesetzen für die Studirenden ,
aufderunspersitätLeipzig,vom29stenMär31822betr.4. 5.25-27.

9. Febr.18. Febr. Reseript der Landesregierung an den Kreishauptmann des
Meißner Kreises, die Verlängerung des zeitherigen freien
Mahlverkehrs an der Preußischen Grenze betr. z4.23—24.

25.. 7. März Mandat, die Ergänzungen der Armee und die Entlassungen
vom Militair btkteer. 52. 6.29—61.

26. .WVecrordnung der Kriegs-Verwaltungs-Kammer, die nächst-
bevorstehenden Recrutirungen berrr. - 7. 62—65.

14. Märzj26.. Verordnung der Landesregierung, die Erläuterung einer
zweifelhaften Stelle des Generalis vom Sten Mai
1811. bttr. 6Eé202. S8. 65—66.

21.— .MMandat, die Ausschließung der Theilnehmer an geheimen
Studentenverbindungen von offentlichen Anstellungen betr. 9. 67 68.

 /9. April!Generale des Geheimen Finanz-Collegii an sämmrliche
Forsibeamten, das Verfahren in Forst, Untersuchungs- ·
Sachenbekk................9.«13.85-9o.

23,-36.MårzMandat,dieAusiöfungderLandescommissionunddie
anderweite Vertheilung der, in Beziehung auf die Aus-
gleichungsanstalt, noch verblelbenden Geschäfte zwischen
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papiere mit dem baaren Gelde, in Beziehung auf
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gust 1811. die Beschrankung des judischen Wuchers
betr. .....

Mandat, das Liquidiren der Kosten vor Abgang der Be-
richtebbtternrnrnrl.-.·
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legung der zur Abfuhre und sonst nothigen Wege her-
zugebenden Landes, getroffenen Bestimmung betr.

Publicandum des Appellationgerichts, die Einführung einer
verbesserten Appellation=Gerichts=Sportel-Taxeunddie
wegen Einziehung der zur Appellation-Gerichts-Sportel-
Casse fließenden Gebühren angeordneten Einrichtungen
betr. .. ...4..

Rescript der Landesregierung an den Stadtrath zu Leip—
zig, die Leipziger Spaarcassen- und Leihhausordnungen
betr. 2 9 r— 2 0 0 0 e 0 — o 2

Valvatlontabelle der in den Konigl. Sachs. Landen Cours
habenden Munzsorten, wornach sich von jetzt an, bis zu
ergehender anderer Anordnung, Jedermann, Inhalts
des Münzedicts vom 14ten Mai 1763, zu richten hat.

Mandat, die in der Oberlausitz nachzusuchende Confirma-
tion der über daselbst gelegene Grundstücke jeder Art
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contractebrrr.

Mandak, die Beschränkung der, im Lehnsmandate vom
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Generale des Geheimen Finanz-Collegi##, wegen Erbauung

neuer Wohngebäude unter der Gerichtsbarkeit der Justiz-
amter und Kammergüter.

Rescripk der Landesregierung an den Justizbeamten zu
Dresden, die Gerichtsbarkeit über die Wittwen, deren
Ehemänner, ohne einen Hofrang zu besitzen, einen
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A.
Abschiede, s. Armee sub II. — Militairpersonen, verstorbene.
Abtrennungen von Rittergutern, s. Ritterguter.
Abvocaten, s. Sachwalter.
Appellation=Gerichts. Sportel-Taxe, berbesserte — deren Einfährung und
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Recrutirungsbehörden · · s o o o o 0 0 4 o
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Anmeldung und Aufzeichnung der Militairpflichtigen
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Bestimmung der zu stellenden Quoren:::::
Zusammentreten der Recrutirungscommissionen und perfönliche Einberufung der
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Seitenzahl.
Armee, Enhrenvolle Entlassung vom Militaoa 58325—5.
– – — wegen abgelaufener Dienstzeit, . . 52.

– – — vwegen nothwendiger Verwaltung eines Besitzthums und
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— Entfernungen vom Militaartrtr.. 3J3.
– Vortheile und Begünstigungen der Entlassenen
— — — — nach ZSsjahriger a ... - . 7 13354 54.
— — — — — Sebrigel Dienstzict.. 34555.

— — — — fur im Dienste Untuchtiggewordenne... . ... 55.

— Welche Behorden über widerrechtliche Entziehung jener Begunstigungen zu ent.
scheiden haben ... 163355.

— Verfugung uber die Militairabschiede Verstorbener, 55— 56.
— ct. Recrutirungen.

Ausgleichungsanstalt, s. Landescommission.
B.

Bauern, s. Ritterguter.
Bier-Tranksteuer-Fixa der Ritterguts- und fonstigen Lan dbraueresen —

deren Entrichtung während der jetzigen Landesbewilligng
Brauereien, (. Bier. Tranksteuer. Fixa — Trank-Steuer-Revssoren.
Braunkohlen, (. Stein, u. Lw. Kohlen.
Bußtage —deren Feier im Jahre 125500..

Confirmation der Käufe, f. Käufe und andere Veräusserungscontracte.

o7

Diener, Gesellen und Mühlbursche, wandernde — Erluterung und Ergänzung
der, wegen deren Legitimation, im Mandate vom 7ten December
1810. ertheilten Vorschriittttt

Diener, Koônigliche, fGnadengenuß.
Dienstverbrechen, (. Gnadengenuß.
Dismembrationen, (. Rittergüter.
Duell, (. Lelpzig.

E.
Ekbe — Tarif der Recognitiongebühr für selbiig
Elbe-Schiffahrts-Acte vom 23sten Juni 1821. — Ergänzungen damu, .
Elbeschiffe — Formular zu den fur selbige erforderlichen Meß- oder Aufbriefen,

— Desgleichen zu einem Manifeste für selbigs.
Elbezell — dessen Ermäáäßigng

— —Gewichtstabelle zur Berechnung deffelben, .

Clbezoll—-Tarsf,.....«..,....
Entlassungen vom Militair, K Armee sub II.
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Erdkohlen, s. Stein- u. s. w. Kohlen. Seitenzahl.
Ergänzungen der Armee, s. Armee sub J.

F.
Forst- und Jagdrugen — die uber selbige einzurelchenden summarischen Anzei—-

gen bet.. .219090.
Forstrügen, s. Forstverbrechen.
Forst-Untersuchungs-Sachen, (. Forstverbrechen.
Forstverbrechen — Bestimmungen hinsichtlich des Verfahrens bei Unkersuchung

derselben, wie auch deren Bestraaung 885 0.

G.
Gefangene aus angrenzenden Staaten, mit fremden Militaircommandos in

oder durch hiesige Lande zu escoreirende — s. Militaircom-
mandos, fremde. 6

Gendarmen, ausserhalb ihrer Statlonorte sich aufhaltende — Abänderung der, wegen
deren Verpflegung, im Generale vom 7ten April 1820. J. VII. Jo.
2. 3. enthaltenen Bestimmungen, ..... 93-94-

Gerichtsstand, eximirter, soll den Wittwen, deren Ehemanner, ohne einen Hof.
rang zu besitzen, einen eximirten Gerichtsstand gehabt haben, so wie auch
den hinterlassenen min derjährigen Kindern solcher Personen ver-
bleiien .. 443-144.

Geschenke an wandernde Gesellen — was wegen deren Verabreichung zu be-
obachen 119

Gesellen, wandernde, f. Diener, Gesellen u. s. w.
Gnadengenuß — daß auf selbigen die Hinterlassenen der künftig anzustellenden

Diener, bei deren Ableben ein Properrest oder sonstiges Dienstver-
brechen sich ergiebt, keine Ansprüche haben sollen, . 91.

— daß hinsichtlich der Hinterlassenen bereits angestellter Diener

jedesmal, nach Befinden, besondere Enetschliehung gefaßt wer-
den solle, 0 · · ·r 2 o 2 · · " 4 * il 91.

Gnadenmonate, f. Gnadengenufß.
Grundstücke, s. Käufe, 2c. Contracte — Rittergüter.

H.
Häuser, neue, unter Gerichksbarkeit der Justizimter und Kammergüter — Be-

stimmungen wegen deren Erbaunge 374
Handwerksbursche, vagabondirende, s. Dlener, Gesellen u. — – Ober-

lausitz.
J.

Jagdrügen, (. Forst- und Jagdrügen.
Immobllien, veräußerte, s. Rittergüter.
Juden, deren Wucher, (. Staatspaplere, Stchsische.
Iustizämter, f. Häuser, neue.



Seitenzahl.K.
Kammergüter, s. Hauser, neue — Tischtrunk.
Käufe und andere Veräusserungscontracte über dle, bel der Ober-Amts.Re-

gierung zu Budissin, oder bei Unterbehörden der Oberlausitz
zu Lehn gehenden Grundstücke — Bestimmungen wegen nachzusuchender
Confirmation derselben 1335—136.

— — — s. Ritterguter.

Kinder, hinterlassene, minderjahrige — s. Gerichtsstand.
Kosten sind von den Unterbehorden, vor Abgang der Berichte, zu den Acten zu

liquidirenn.. — 103.

L.
Landescommission und Ausgleichungscasse —deren Auflösung und dle

anderweite Vertheilung der, in Bezlehung auf dle Ausgleichungs,
anstalte, noch verbleibenden Geschäfte zwischen der Kriegs-Verwal-
kungs= Kammer und dem Ober-Steuer-Collegio berr. 69—71.

Lehngürer, s. Rictergüter.
Leihhaus, Leipziger, (. Lelipzig.
Leipzig, Universität zu — daß die in den am 29sten März 1822. bekannt gemach-

ten Gesetzen für die dort Studsrenden enthaltene Disposition,
wegen criminellen Verfahrens im Falle einer beim Jweikam-
pfe erfolgten Todtung oder Verstümmelung, auch auf den Fall
einer lebensgefährlichen Verwundung zu erstrecken see. 25—27.

— Uniodersfität, S. Studentenverbindungen.
— Spaarkassen= und Leihhaus- Ordnungen – beren Bestatigung, ". 4121—122.
— Oldnung der Spaarkase 123-—125=
— — des Pfand= und Leihhauose 126—132.

Llquldatsonen, s. Kosten.

M.
Mahlverkehr, zeltheriger freier, an der Preuß. Grente — dessen Verlängerung auf

zwei Jahre, l- 6 0 "“ " "4 " r% 0 o o «0 23—24.

Malzstenuer, ( Bler.-Trank. Steuer. Fiza.
Militair, s. Armee.
Militairabschiede, s. Militairpersonen, verstorbene.
Militaircommandos, fremde, zum Transport von Gefangenenm oder durch

blesige Lande — wie die Civil- und Milltairbehörden, hinsicht-

lich des Durchzuges derselben, so wie bel Absendung dergleichen
Commandos ins Ausland, zu verfahren haben **095-696.

Militairpersonen, verstorbene — Verfägung über deren Milstalrabschiede, 55—-56.
Mühlbursche, wandernde, s. Olener, Gesellen 2c.
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Mühlen, Anlegung neuer — Erläuterung einer zweifelhaften Stelle im 5. 6.
des deshalb unterm 8ten Mai 1811. ergangenen Generalls

N.

O.
Oberlausitz — wie dort gegen vagabondirende Handwerksgesellen zu verfahren,
 — (.. Appellation-Gerichts-Sportel-Taxe — Käufe und andere

Veräusserungscontracte — Rittergüter.

P.
Peraquationscasse, s. Landescommission.
Pfand- und Leihhaus, Leipziger, s. Leipzig.
Preussen, s. Mahlverkehr.
Properrest, s. Gnadengenuß.

O.

R.
Recrutirung, s. Armee sub I.
Recrutlrungen, nächstbevorstehende — Bestimmung der Altersclassen der dabei

Auszuhebndenss
Rittergüter und andere bei der Ober-Amts-Regierung zu Budissin zur behn

gehende Grundstücke und Gerechtsame — Bestimmungen hinsichtlich

des Verbotes eigenmächtiger Abtrennungen oder Berausse—
rungen von Zubehorungen derselbhen

— —daß die Ober-Amts-. Regierung in dergleichen Sachen unentgeldlich zu
expediren ohtttttt) —4— 2

welche Ausnahmen von jenem Verbote Statt finden sollen, ...
bei der Landesregierung zur Lehn gehende — zu deren Erwerbung sind

Personen vom Bauernstande nicht zuzulasen
— — — — — Beschrankung der, in Beziehung auf deren Ver—

ausserung, im Lehnsmandate vom 30sten April 1764. tit. VI. g. 3.
und fruhern Gesetzen enthaltene Vorschriften, ingleichen Festsetzung einer
Frist zu Anbringung der Confirmationgesuche wegen veräusser-
ter Immobilien, ..... . ....

Ritterguter und Grundstucke — bei der Landesregierung zu Lehn gehende
Allodial-—können auch vor Confirmation der desfallsigen Uiber-
lassungsverträge in Besitz gegeben oder genommen werden

— —(. Käufe 2#c. Contracte.

Seitenzahl.

65.

20.

62-63.

97—100.

99.
100.

137.

137—138.

157.



— Seitenzahl.
S. ·

Sachwalter,jahrlcchzuadmc.ttrende-derenZahlwlrbvon25auf30er-
hohet, 0 " 0 0 2 · % 0 " ½% ·4 "“ o s o 92.

Schroten, s. Mahlverkehr.
Siebzehnkreuzerstücke werden außer Cours gese 120.
Spaarkasse, Leipziger, f. eipzig.
Sporteln, f.Appellation-Gerichts-Sporteln.
Staatspaplere, Konigl. Sächsische, werden, in Bezlehung auf §F. 9. des Mandats

vom 1 ten August 1811. die Beschränkung des jüdischen Wuchers
betr. bel JZahlungen jüdischer Darleiher dem baaren Gelde und
den Cassenbillets gleichgestellt. ... ....101-102.Stein-, Braun- und Erdkohlen — Interpretation der, im zosten K. des, wegen
deren und des Torfs Gewinnung, den 10ten September 1822. ergan-
genen Mandates, enthaltenen Bestimmung wegen des, von den Grund-
besitzern, zu Führung der Abzugsgräben, zu Anlegung der zur Ab-
fuhre und sonst nothigen Wege, herzugebenden Landes, 135—134.

Sterbe= und Gnadenmonate, s. Gnadengenuß.
Studentenverbindungen, geheime, staatsverbrecherische — daß gegen die der Theil-

nahme daran Beschuldigten, oder derselben Verdächtigen, mit der Crimi-
naluntersuchung verfahren, die Uiberführten aber von offentlichen
Anstellungen ausgeschlossen, insbesondere auch zu Errichtung pädago-
gischer Anstalten für unfähig erachtet werden sollen 67568.

Studirende, f. Leipzig.

T.
Tischtrunk, ritterschaftlicher — Bestimmungen hinsichtlich deseen Steuerfreiheitt. 82—83.

— — iIn wiefern jene Bestimmungen auch auf Kammergüter anzuwenden
selen, 6“ ½% ½% 6% 6% ½ ½% l - "“ " ½% ½% 4% *lb l 83.

Torf, f. Stein-, Braun= und Erdkohlen.
Trank. Steuer- Fixa, s. Bier-Trank. Steuer-Fixa.
Trank-Steuer-Revisoren —deren Incumbenz hinsichtlich der Controlirung und

Revidirung fixirter Brauereien; ingleichen deren Besoldungs-
erhehung btes.. 8228220—-—81.

Tranusportirung Gefangener, . Gefangene. ·

U.

V.
Valvationtabelle der in den Konigl. Sachsischen Landen Cours habenden Münz.

sorten vom 28stee März 18252. J7V3—9756.
— — — — vom öten October 1825. 117—120.



(XI)
Seitenzahl.

Verabschiedung, (Armere sub II.
Veräusserungscontracte, f. Käufe und andere Verdusserungscontracte.

W.

Wanderbücher — deren Ausstellung und Visirng -17-20.
Wandern ausländischer Gesellen, f.Diener, Gesellen cc.
Werbung, f. Armee sub I.
Wittwen und Kinder, (. Gerichtsstand.
Wohngebäude, f#. Häuser, neue.
Wucher, jädischer, fL Staatspapiere Stachsische.

Z.
Zweikampf, (. Leipzig.

Anmerkung.
 SHocchster Anordnung zufolge, wird hierdurch die bereits in der Leipziger Zeitung 1820. No. 42. ab-

gedruckte Bekanntmachung wiederholt, daß Erganzungen angeblich nicht elngegangener Stücke der Gesetz-
sammlung künftig nicht Statt finden, wenn dergleichen Defecte nicht spacestens vier Wochen nach dem
jedesmaligen, in der Lelpziger Jeltung angekündigten Erscheinen eines Stückes gedachter Gesetzsammkung
der unterzeichneten Redaction derselben angezeigt worden sind. Nach Ablauf des bemerkeen Termins hat
man sich einzig an die hiesige Konigl. Hofbuchdruckerei zu wenden.

Oresden, am 7ien Januar 1826.

Redaction der Gesetzsammlung für das Konigreich Sachsen.



Gesetzsonumlung
fur das

Königreich Sachsen.
1.

|—e'ä

1.) Bekanntmachu ng,
die getroffenen ergänzenden Bestimmungen zur Elbe-Schiffahrts-Acte vom

23sten Juni 1821. betreffend;
vom 3sten December 1824.

N von den, in Folge des Artikels 30. der Elbe= Schiffahrts-Acte vom 25öfsten
Juni 1821. in Hamburg, zur Revision dieser Acte, versammelt gewesenen Commissarien
sämmtlicher Elbe-Ufer- Staaten, eine gemeinschaftliche Uibereinkunfe über ergänzende
Bestimmungen zu sothaner Elbeacte getroffen worden; so werben solche, im Verfolg die-
ser Uibereinkunst, auf Ihro Königl. Majestät allerhöchsten Befehl, hierdurch in
Folgendem zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung in hiesigen tanden bekannr
gemacht:

C. 1.
Die dem Artikel 3. der Elbe-Schiffahres-Acte anliegende Gewichtstabelle ist in der zu Artikel 8.

Art berichriget, wie sie sub L##. A. gegenwärtiger Bekanntmachung zur alleinigen Lir. 4.
Anwendung beiliegt.

# 2.
Die dem Artikel 0. der Elbe. Schiffahrts-Acte sub No. 2. beigesügee Tabelle, aus zu Artikel 9,

welcher die streckenweise Vertheilung des Tartfsatzes ersichtlich war, ist in der Anlage
Lit. B. erganzt. Lu. B.

d. 3.
Transitirende Schiffe können in dem ersten Erhebungsamee die Gebühren für die zu Areikel 9.h

ganze Strecke eines jeden Uferstaats entrichten.
Gesetzsammlung 1825. (1)



ia Artikel 10.

 (c 2)

. 4.
Der Arcikel 10. der Elbeacre ist modificire wie folge:

Auf ein Viertheil des Elbezolls werden nachstehende Artikel ermäßigek:
Ambose, Anker, Asche (unausgelaugke), Bier (mit Ausnahme des fremden),
Blei, Bleierz, Bohnen, Bolus, Bomben, Borsten (Schweins-), Orath (eisern),
Eisenblech (ohne Uneerschied), Eisen (zegossenes), Erbsen, Erz, Geflügel, Gerste,
Glas (ohne Unterschied) Glasgalle, Graupen, Gries und Grüße von allen Getreidear-
ten, Gußeisenwaaren (grobe), Hafer, Hirse, Holzkohlen, Hornspisen und Hornplat-
ten (unverarbeitete), Kanonen, Kienruß, Knoppern, Korn (Roggen), Kreide (weiße,
schwarze, rothe), Kümmel, Kugeln (eiserne), taffetten, tinsen, tohrinde (Borken),
Marmor (roher), Mehl (aller Getreidearten), metallische Mineralerde, Mineralwasser,
Mörser (Bomben), Münzkräße, eiserne Nägel (gegossene), Ocker, Oelkuchen, Pech,
Patcen (marmorne und dergleichen), Rinds- Hörner und Füße, Rothstein, Saamen aller
Art, als: Anis, Fenchel, Hanf, Rübsaamen 2c. Salz (Küchen-, See= und Scein),
Sauerkraut, Schleif= oder Wetsteine (feine), Spelz, Stangeneisen (geschmiedetcs),
Theer, Trippel, Wachholderbeeren, Weizen, Wicken.

Auf ein Fünfeheil der Gebühr:
Gröbere Bötecher= und andere Holzwaaren, als: teitern, Mulden, Schaufeln, Schwin-
gen und dergleichen Feldgerärhe, so wie die gröbern Korbsorken zu Fustagen von Baum-
wurzeln rc., leere Fässer, Kisten und Tonnen, Früchee (gedörrte, Backobst), Hagebuc-
ten (gedörrte).

Auf ein Zehneheil:
Bau= und Nuhholz, Bluk (vom Schlachtvieh), Bukker und Käse (frische), Cyer, Ei-
sen. (altes), Knochen, taugenfluß, Milch, Schmelztiegel aller Arc, Steingeschirr (ge-
meines), Töpferwaare.

« Auf ein Zwanzigtheil:

Braunkohle, Brennholz, Busch aller Art, Cichorienwurzel, Eicheln, Faschinen,
Früchte (feische, Obst), Gemüse (frisches), Gras und Heu, Gips, Kalk, Nüsse
aller Art, Rohr Dach-, Schilf= und Stuhl-), Seegras, Stroh, Terf, Weintrauben,

Wellen 2 Wurzen (eßbare).
Auf ein Vierzigeheil:

Alaun= und Vieriolstein, Asche (ausgelaugte), Drusen (Trester), Dünger, als: Mist,
Mergel, Stoppeln u. s. w., Floßgeräthe (rückgehende), Galmeistein, Glas= und Topf-
scherben, Kalkstein, Kufen, Rinnen und Tröge2c.vonStein, Kies (gemeiner Stein),



63)
leinpferde (zu Wasser rückgebende), Mörkel von Ziegel- und Tuffstein (Traß), Mähl-
steine, Pfeifenerde, Pflastersteine, Sand, Sand= und Bruchsteine aller Art, Schiefer
(Dach-), Steinkohlen, Thon, Töpfer- und Walkererde, Tuffstein, Ziegel (gebrannte
und lufc), Ziegelcemenc,

 5.
Die im Manifeste nicht verzeichneken Reisevictualien der Schiffer sind in verhält= in Artilet 10.

lmäßiger Quancität ganz abgabenfrel. Bel Bestimmung der Quancität soll mie der
billigsten Umsicht nach der tänge der Reise, der Stärke der Bemannung 2c. verfahren
werden.

. 6.
Die zum Verdeck eines Fahrzeugs einmal eln= und zugerichteten Breter sind, da in Artikel 10.

ste zu dem Schiffsgeräthe gehören, zollfrei. In Ermangelung solcher, sind von Ent-
richtung des Elbezolls befreict die zur Bedeckung der tadung nörhigen losen Breter,
und zwar:

1stens bei Schiffen unker 10 tast tadungsfähigkei# 1 Scheck,
2tenss . vvon 10bis25taocßt 2

Stens m - 225245 - „TF7T7T*T*!7 . 2

dtens 45 und mehehrr. 53 -

ß. 7.
Der Artikel 11. der Elbeacte ist modificirt, wie folgt:

Die Abgabe von den Fahrzeugen oder die Recognitionsgebühr wird nach vier Klassen
und nach dem unter C. beigeschlossenen Tarif erhoben.

Dieselbe beträgt für die ganze Seromlänge, von der ersten Klasse unter 10 Ham-
burger tast der tadungsfähigkele,

(die tast zu 4000 Pfund) . . iZThlks48L
vondethenKlassevontobiSZZLash.?-Z-
-.5ken--25-45-011-12-
--4ten · . 45 tast und drüber 13 10

Unbeladene Fahrzeuge zahlen allenthalben ein Viertheil vorstehender Taxe.

 —
Zum Behuf der Encrichtung der Recognieionogebühr sollen die Elbeschiffe kunftig in Artlkel 11.

gleichsormig vermessen und mice gehörigen Documencen hbierüber, nach dem Formular
Lu. D, versehen seyn.

-dl-

#u Artlikel 11.

Lit. C.

Lir. D.

(1“)
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6. .
zu Artikel 11. Bei Entrichtung der Recognielonsgebühr sollen die Schiffe als leer betrachtek werden

und nur ein Viertheil der durch den Artikel 11. der Elbeacte festgesestem Gebühr zahlen,
wenn die tadung folgende Cenenerzahl niche übersteige:

bei der ersten Klasse 10 Cenener,
-:zweiten 20
: dritten 30

 „ vierten- 40 „

6. 10.
zu Artikel 11. Von Snericheung der Recogniteionsgebühr sind gänzlich befreiee:

a.) die das Haupeschiff nur auf kurze Strecken, zur Uiberwindung örtlicher Hin-
dernisse, begleicenden leichtern Kähne,

b.) kleine Kähne und Anhänge, die zu einem Hauptschiffe gehören und nicht zum
Waarentransport dienen.

. 11.
iu Artikel 11. Reisende und deren Reisegepäck sind zollfrei; von Schiffen aber, welche nur Rei-

sende und ihr Gepäck führen, soll die volle Recognitionsgebühr erhoben werden.

6. 12.
zu Artikel 17. Das sub L.it. E. anliegende Schema zu einem Manifeste sell künfeig auf der Elbe

Lit. E. allgemein als Norm dienen.

. 13.
Insoweit durch vorstehende Bestimmungen keine Abanderungen ausgesprochen werden,

hat es bei den Vorschriften der Elbeacte sein alleiniges Bewenden.

g. 14.
Obige Bestimmungen sollen vom 1sten Januar kunftigen Jahres an, so wie auf allen

Punkten der Elbe, also auch in hiesigen Landen, in volle Wirksamkeit gesetzt werden.
Dresden, am Zisten December 1824.

Königl. Sächs. Geheimes Finanz-Collegium.
Wilbelm Freiherr von Gukschmid.

Carl August Wilcken, 8.



Lit. A.

Gewichtstabelle
zur Berechnung des Elbezolls.

(zum Art. 8. der Dresdner Elbeacte.)

A. Flußige Waaren.
Alles Brutto, oder mit der einfachen gewohnlichen Fustage, ohne Uiberfaß; der

Gallon zu 235, das Hamburger Viertel zu 365, das Franzosische Viertel (Velie) zu
325 Pariser Cubikzoll Inhalcs; das Anker zu 5, das Ohm zu 20 Hamburger, das
Orbofe zu 30 Französsschen, das tegel zu.72Französischen Vierteln; der Cenener zu 112
Hamburger Pfund.

Cenener Pfund
Arak, wie Rum. «
Bier,Englische8,dasFaß(BäIs1-el).....zu·30Gallons,.... 4—

das Orbofe (Hosshead) 54 " .. ..1. 54 —

die PRiee 1068 - .11 70.
—aus den Elbestaaten, die Tonne zu 14 Hamburger Vierteln, 2—

das halbe Faß. 20 O) - ;-
dasganzeFaß-56. -- « Cz-

Blut,dusHamburgerViertel,.....................—-20
Branntwein, wie Rum. ·

Essig, Bier und Cider,ein Anker zu 5 Hamburger Vierteln, — 05
eine halbe Tonne 2 "Ol OD 1 25
eine ganze Tonne 15 "O "Ol 25 0

Weinessig, ein Tierfpon .. . . 20 Veltes. 31—

einOrbose 550 -« 5
in andern Gebinden jedes Vieriiiiilililil 18

Häring, die Tonne von 54 Hamburger Cubikfuß, (800. Stück,w#.
niger odermehr) . 1 3 —



Rum, ein Anker, EIEEIIIEIIEIIIIIIIIIIEIIIIIIILIEE
ein Viertel-Legell.. ...........
ein Oxhoft,... ... EEEIEIEIIEIEEIEIIEIEIIIEIIIIIIIIIIIE

eln Puncheon (55 Veles,.). ...........
In gemessenen Gebinden andern Inpales, jedes Viertell

Seife, grüne, die kleine Tonne oder das Vieretel
Spritc, (Spiricus) jedes Viere
T he er / die Tonne, EIIIE 2 2 —-22 2222 224 ö42 2 2 40 22 202

Thran, die Tonne(224 Pfund nett0o:
die Quartele zu 2 Tennen
die Pipe . 4 - ..

bieSkamPesZs ......s......

Wasser, mineralische,
 ada) unverpacke:

Driburger, Spager und Wildunger, die 100 ganze Flaschen,
die 100 balbe

Eilsener, Nendorfer und Pyrmonter, die 100 ganze Pinten,
die 100 halbke

Pyrmontker Bouteillen, No. 1. die 100 Seück.
Eger und Marienbader, die 100 ganze Krüge,

die 100 halbe
Emser, Fachinger, Geilnauer, Selter-

ser und Wisbadner, die 100 ganze
die 100 halbe

b) verpackt:
Eger, die Kiste mit 56 ganzen oder 72 halben Krügen,
Marienbader, dle Kiste mit 46 ganzen Krugen

- - 72 halben 2 .o.«o

---30H1)altt-Boukeillen,...
Saidschitzer,---»409c1nzenKrügen,....

OO

s s " 400 halben 2 —2 22

Bei Verpackung in Korben:
die Thara von jeden 50 Flaschen oder Kruken

— Crbllnisches, die 12 Gläser mit Kistchen, ohne Ubberkiste,

Cenkner

—.—x PRPPEKS
Il#

dle

 SS

r

dl.
eS——PS—

"—
d  S21

F#
 —IVSdP—

dl.oles

Pfund

12211
70
14

111111
O



Wein, in nachbemerkten bekannten Gebinden:
ein Anker, ...
ein Eimer, (zwei Anker,) von allen Weinen,. ... ...
ein halbes Orbofe, 6 ..
ein Ohm (zwel Eimer) .
ein Oxhost Bordeaux, Muskar, ——„„n
cin Orbost Bahoneeeeeenen
eineTrommel Tavell .. . ...

wie Srück De
eine Pipe Timenes .... .«......

eine Pipe Madeira, Feyell, Naf, Midogne,
ein Both Corsica, . .. ... «

einBothBemcarIo,Catalon,Donat-on......... .

(7»)

ein Both Mallaga, tissabon, Porto- Eeres und Ximenes, ..
Halbe und Viertel-Bothe undPipen, 3 und zihres obigen Gewichts.
Bei allen andern nicht benannten Gebindem jedes Viertel (Velte)
Bruttonr:

B. Früchte.

Centner

—

 „—)

KlIo#d#hsllP!I.=

 ——SGPPl

Das Hamburger gestrichene Feß (der halbe Scheffel oder zwei Himpcen)
2056 Pariser Cubikzoll haltend.

Pfund
Bohen 8Mee

Buchweizen, 71 Nuse, ......... .
BuchweizensGrütze,«··««’ Obst, grune Aepfel und Birnen-
Erbsen und Wicken 90 — gedörrte Aepfe

Gerste, 68 – Birnen

Gerste-Graupen und Grüt, . . . 84 — Kirschen,
Hafer 453— FPeflaumen
Hafer-Graupen und Grüte, 6644Roggen
Hirse, —m X. 1.

EIIIEEIEIIE EEEIIIIIIIIE 78 Rübn

Kastaneen 55Saamen, Hanf
89 — NRapp und anderer.tinsen,

Malz, . ...

100 Hamburger Faß sind ——84— Hannöverischen Scheffeln,
135*42. Micklenb. Rostocker, 9 Preußischen,8.
00. Anhalsschen, 49. —- Scheffeln,
f50-r#. Böhm. Strich, 852#. Wiener Mehen, und 14723. Engl. Buschels.

*

54 Weizen, ·6ee"""6

Pfund

Pfund
45
44
56
32

52
72
64
80
37
50
70

84
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C. Holz.
1.) In Flößen, und wo die Seücke einzeln cubisch (nach den Hartigschen oder Segendat-

schen Tabellen) zu vermessen sind, werden auf den Hamburger Centner gerechnek:
a) Eichen, Buchen, Hainbuchen, Eschen= und Obstbaumholz, 3 Hamb. Cubikfuß,
b) Fichren= oder Tannen= Aspen= Birken= Erlen= Linden-= "

Pappeln= Ulmen= und Weidenholz, 141 „
2.) Kahn= oder Schiffeladungen werden im Ganzen cubisch vermessen, und dann sind

bei obigem Gewichte von dem Gesammtinhalte noch auf die leeren Zwischen—
radume zu rabattiren,

vom Bau= und Nutzholz aller Art, ein Viertheil oder 25 von 100 Cubikfuß,
vom rauhen Brennholze, ein Drittheil oder 33# von 100 Cubikfuß,
vom Band= und Zweigenholze, ein Dritehell oder 50 von 100 Cubikfuß,
von Wellen und Reisbunden, ein Drittheil oder 6o von 100 Cubikfuß.

3.) Ist rauhes Kloben= oder Scheitholz, in Faden, Haufen 2c. abgesondert, so aufge-
stellt, daß es cubisch gemessen werden kapn, so sind von jeden 100 Cubikfuß
zu rabattiren,

vom 2 3 4 5 6 faßigen

schiren Nußholze Z . 2.526;28«30 32 Cubikfuß.
Brennholze in unebenern Kloben 20 31 33 35 3“ -

in Stangen 40 43 46 49 652
in Zacken oder Zweigen 44 52 656 60 O„%

Das Gewicht wie ad 1. bemerke.

A.) Kann das Stabholz bel der Redvision gezählt werden, so sind auf den Cenener zu
rechnen:

a)2bis 24 Hamburger Zoll dicke und 4 bis 6 Zoll breire,
eichene Pipenstabe,. . 67 bis 70 Zoll long. 3 Stack,

.DOlrbofestabbe 55 S566 10 4

 Tonnenstabe,. .. 45-48. 13
. Orhoftboden 29 220 20

" Tonnenbeden- .. . 22 25 — 2... . 25b) bis1 Zoll dicke und 4 bis 6 Zoll breite,
eichene Tonnenstäbe, . 33 bis 36 Zoll lang. 43 Stück,

- Buttenstabe,. . 44 2 60

buchene Tonnenstäbte 36 42 35
.Tonnenstäbtete z3200 3865 11384

- Bodenstabe, . .. 18. 25 — . 415

Fichtene Stäbe in Kloben, wie Nutzbolz 42 oder 3.



eE'
5.) Buchene Kandies-Kisten, complete, auf den Cenener:

große: 24 Zoll lang, 14 Zoll hoch und breit,
kleine: 22 „ O 12.= -

6.) Lohrinde (Borke) auf den Centner
in Stücken

zerhackke

2

#

. Brennmaterial und Asche.

Braunkohlen:
Holzas che, das Hamburger Faß, unausgelaugee,

- - ausgelaugte,

Holztohlen, ...... .. fuß,
Lohkuchen, die 1000 Steine, s bis 10 Zoll Quabrat,
Seeinkohlen, Englische, die Tonne 83. Cubikfuß,

- - oberelbsche, die 10 Culikfuß ....

Torf,die1000SodenoderSteine,......
die·10Cubiksuß,.......

E. Steine, Erden 2c.
die zehn Hamburger Cubikfuß.

Granic, behauneen
Kalksteine, ohhHBHlHrlrr
Kiee ........
Lehm und Mergel, .......
Pflasterstetne,.........
Pfeifenerde,..........
Sandweißer,.........

Sandstein, behauener, .. ...
- in unbehauenen Bruchsiucken,

Thon, Topfer- und Walker-Erde,.
Trester (Drußen)
Vieh- und andrer Dünger, "

Ziegel, Dachzunggen
O- Dachpfannen und Holfter,,
I Klinker 3U

OJ Mauersteine, . . . ... S

dergleichen ungebrannte,
Gesetzsammlung 1825.

die 10 Cubik-

0l Stück,
12

10 -

Centner
122

— S

de-—# 1111111111—

#“

S

2

—

 ... 141Cubikfuß,

Pfund

56
98
75

100

l
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Centder Pfund
Kalk, die Tonne (3 Faß)

-. Bardowieker ... 341 —

- -. Gothaischer und Preußischer, . . 2 76

- tüuneburger 33 —

F. Leere Gefaße.
Ein Anker. — 16

ein Eimer (Doppelanker), eine Bieronnnn 1. —
eine Oel- und Thran-Tonne, .....-.. -——;-()
einAhm,eineTierce,ä-Both,zPiph........·;—-
ein«Essigoxhofk,einhaleierfaß,eineTheertonne,.... 2 —

ein Orhose, Trommel, Quarteel, halb Pipe, halb Both,. . . . 1 —
ein Bierfaß, eine Pipe, halb Cettestucch.. . 11—

ein Boch, Brannewein= und Sprie-Stükkkk 1. # —
ein Stuckfaß, Stampe... 22 —

l i

Zum Verkauf versandte neue Fahrzeuge tragen die doppelte Recognitionsgebuhr.

Bemerkungen.
1.) Weitere Berichtigungen und Vervollständigungen blelben der nächsten Revisionscom-

mission vorbehalten, und find solche von den Zollämcern fleißig zu sammeln und
in beglaubter Form aufzuzeichnen.

2.) Das Gewicht lebender Thiere ist durch Sachverständlge billig zu schäßen.



 (641)

Lit. B.

Tarif für den Elbezoll,
nach den, bei der Auf-, wie bei der Niederfahrt zu befahrenden Strecken verthellt.

Zu entrichrende Ge-
Userstaten, buhr vom Centner zu

e 2 .

fur deren Rechnung Bezeichnung der Strecken. —— Anmerkung.
die Gebuhr erhoben für de ganze

wird. cinzelnen Strecke
Strecken. eines jeden

Uferstaats.
· 10#v/ Ipf.thlgl. pf.] Die Zollpflichtigkeit

Oesterreich. 1.) für. die ganze Strecke von Molnik bis zur tritt ein:
Sächsischen Grenzzztzt —1 0%) in Oesterreich,

2.) von Melnik bis Außig ..11 Preufßen,mitAus-
5.) von Außig bis zur Sachsischen Grenze —I 10 nahme von Lenzerséh=

Sachsen. 1.) für die ganze Strecke von derOesterreichischen. 1 re,und Sachsen, bei
bis zur Preußischen Grene 455 Berührung der Joll-

2.) von der Oesterreichischen Grenze bis Pirna — 111 statte. ·
Iz) von Pirna bis Drezdden #) 18. .4.) von Dresden bis zur Preußischen Grenze —. 21 8 b) in Preußen bei

Preußgeen. für die ganze Strecke von der Sachsischen Lenzerfäühre, Han-
bis zur Mecklenburgischen Grenze —15 ·n" e, Lauen-

2.) von der Sachs. bis zur Anhaltischen Grenze —4141 burg, Mecklen.
S.) von der Anhalk. bis zur Mecklenb. Grene5959— burg u. Anhale,
4.) aus dem Anhalt. bisnachDornburg (Anhalt) [18 nach dem Zollaeleite
ö.) für den Cours von und nach Sch nackenbu ts und beiBeruhrung des

und Gegeend « 1 Zoll-Gelelt-Bezirks.
Anhalt-Bernburg.für die ganze Strecke . .—-—8

" Cöthen. für die ganze Streses N30) der von Eßlingen
- Dessau. 1.) fur die ganze Strecke 4 frrüher nach Ham-

m2.) für die Strecke des Dessauer Gleits — — 58 burg verlegte Zoll
3.) fur die Strecke des Tochheimer Gleits — 8 wird nur von strom-

Hannover. 1.) für die ganze Strecke von der Preußischen aufwärts gus Ham-
Grenze bis DLamburg —2%6 b urg abgehenden

2.) von der Preußischen Grenze bis Hitzacker – Schiffen mit 4 Schll-
3.) von Hitzacker bis HDLamburg — 1 ling Hamb. Cenk. pr.

Mecklenburg.K.) für die ganze Strecke von * Preußischen Schiffslast von 4000
bis zur Danischen Grenze . . .. — 1211 Pfand brutio (und el-

2.) von der Preuß. bis zur Hannöverschen Grenze 1 ner geringen Schrelb-
3.) von der Hanndv. bis zur Dänischen Grenze0 LFgebühr) entelchtet.

Dänemark.für die ganze StrekKeußue u. --6

Zusammen für die ganze Strecke von Melnik .
bcsHamburgundumgekchrt.... . 13 6



(12)

Lit. C.

Tarif der Recognitionsgebuhr fur die Elbe.
1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, J4. Klasse,

a). Mit Ladung. unter 10 Last 10—25Last?5—45Last 5ast u.mehr.

die Last zu 4000 Pfund in Conventionsmunze.
F Thlr. gr. Thlr.gr. Thlr. gr. Thlr. gr.

1.) Sachsen .. 8 — 16 11 — 1 8
2.) Preußen, zu Mühlberg, — 8 — 16 1 — 1 8

— zu Wittenberge 1 — 2— 3 — 4

— Cs an denim Art. 16. 1
der Elbeacte genann.— 8 — 16 11— 1 8

ten Zwischen-und Ne-
benämtern.

3.) Anhall — —812 — (6

4.) Hannoer – 8 16 1| — 1 8
5.) Mecklenburg. — 12 112 3— 3—
6.) tauenburegegeg2 1 12 2— 2 —

) Fahrzeuge ohne tadung zahlen allenthalben ein Viereheil vorstehender Tare.
1#*) Schiffe, welche direkt durch die Preußischen Scaaten kransitiren und Mühlberg

und Wittenberge passiren, zahlen keine Recognitionsgebühr an den Preußischen
Zwischen= und Neben-Aemtern. ODegleichen finden die bei diesen Aemtern
ausgeworfenenSäte auf Anhalé-Bernburg und Dessau vorläufig keine Anwendung.

Lat. D.

Formular zu den Neß= oder Auf-Briefen.
Das Schiffegesäß (Namen) Schiffer (Namen) aus (Namen) hält in Preußischem Maaß

tänge des Raums von der Pfliche bis zum Stand . .. Fuß— . . Zoll.

Großte lichte Breite des Raums zwischen den Schwellen (oder Borden) —.. —
Tiefe von der Schnur, welche in der Nähe der Segelducht uber den

Auflauf gespannt worden, bis auf die lagerdielen
Ist geaicht auf tast zu 4000 Pfund Preußisch —

den 182

— 0
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Li. E.
Ausstellungsamt zu No.

· W-

Manifest
fur den Schiffer
zur Fahrt von nach
mit dem Schiffe No.

zur ten Klasse von bis Lasten gehorig und

bemannt mit Mannspersonen.

Bemerkungen.
1.) Jedes Fahrzeug muß mit dem Namen des Orts, wohin es gehört, und mit einer

Nummer, dauernd und deutlich bezeichnec seyn.
2.) Ohne Frachtbrief darf keinerlei tadung eingenommen und jede Zu= und Abladung

muß beim nächsten Elbe-Zoll= Amce gehörig nachgewiesen werden.
O3.) Das Manifest wird unenegeldlich unterferrige von der Behörde des Einladungs-

orts, oder vom nächsten Elbe-Zoll-Amte auf der Fahrt. Bestehr es aus mehr
als einem Bogen, so muß es paginirêé, gehörig gehefter und die Heftschnur (JFa-
den) besiegele seyn. Alle vollständig vorzuzeigende Frachtzettel und tadungspa-
piere werden Beilagen desselben — Duplicate werden nur für billige Abschrifes-
gebühr gefertige.

4.) Der Schiffer muß durch eigenhändige Unterschrist des Manifests seine Haftung
für die Wahrheic und Vollständigkeic der Angaben bestärken.

5.) Dies Manifest wird zu bei dem abgegeben und
von demselben, nach Vorschrifc der Elbeconvention, aufbewahrt. ·

6.) Transitirende Schiffer konnen an dem ersten Erhebungsamte die Gebuhren fur
die ganze Strecke eines jeden Uferstaates entrichten.



J———

Vollständiger

Name und Wohnore
des

Absenders.

Bestim-
mungsort

und

Empfänger.

Folge
No.

des

Fracht-
b. iefs.

Der Colli und Glbid·
l

Benennung
und

Anzahl.

Narken

und

Nummern.

. Benennung
der

Waaren.

——

Maaß nach der

Declaration.

——

Rrolsion.

l
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Reduction des bei der Revision gefundenen Maaßes oder
Gewicht nach der Gewichts auf Hamburger Gewicht und Klassificirung Macht Zollbetrag

nach den Jollfätzen. zum in

Declara- gebision. zum vollen zu zu # du zu Conventionsgeld.
tion. Zollsatze. rT. 7. Té. TF. rTe.

des vollen gollsatzes.

Hamburger Hamburger Hamburger Hamhburgersamhurger Hamburger,Hamburger Hamburger Hamburger. 6I oee b 6 a#l. r. pf.

55

1.

Ausgegeben zu Dresden, am 5. Januar 1825.

s





Gesetzsammlung
E

2.

—.—

2.)Man da t,
die Erlduterung und Ergänzung der, im Mandate vom 7½6en December 1810.
Cap. III. im Betreff der Legitimationen der wandernden Diener, Gesellen

und Mühlburschen, ertheilten Vorschrift betreffend;

vom 25sten Januar 1825.

Wa# Friedrich August, von GOTTES Gnaden, König von
Sachsen 2c. 2c. 2c. thun hiermit kund und zu wissen: daß Wir, zu Erläuterung und
Ergänzung der, im Mandate vom ?7ten December 1810. Cap. III. im Betreff der tegi-
timationen der wandernden Diener, Gesellen und Mühlbursche ertheilten Vorschriften, und
zu desto wirksamerer Verhürung des immer noch häufig Scate findenden Herumziehens
vagabondirender, besonvers ausländischer Handwerksbursche in hiesigen Landen, Folgendes
zu verordnen für nöthig gefunden haben.

ß. 1.
Die Ausstellung des ersten Wanderbuchs für elnen Gesellen (worunter in diesem

Gesetze in der Regel fortwährend zugleich Diener und Mühlbursche, soweic solches auf
lebtere anwendbar ist, verstanden werden) mag hinführo, nach erfolgtem Nachweis der
Lossprechung und in den dazu geeigneten Fällen, an Orten, wo eine Innung des berref-
senden Handwerks sich nicht befindet, durch die Orcs-Polizei- Behörde erfolgen.
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Eben dieselbe hat künftig auch das, Cap. III. J. db. und 5. des Mandaes vom
7ten December 1810. vorgeschriebene Zeugniß für einen aus der Arbeie tretenden Ge-
sellen in das Wanderbuch einzutragen.

Ole Vorschrife des gedachten Gesetzes Cap. III. 9. 3a., nach welchem beides bisher
der Obrigkeic oblag, der die Innung des Gesellen untergeben war, wird demnach bier-
durch in gedachter Maße abgeändert.

. 2.
Neue Wonderbücher dürfen, bei Vermeidung der nachdrücklichsten Ahndung, von

den Obrigkeiten nicht anders ausgefertigt werden, als wenn

a) die alten vollgeschrieben sind, oder

b) der Gesell sich wegen deren Verlusts, nach §. 0. Cap. III. des erwähnren
Mandats, gerechefertige, oder

e) mit einem Passe oder einer Kundschaft aus dem Auslande eingewandere ist, und,
nach am Orte gehabter Arbeit, seine Wanderschaft in hiesigen Landen fortsetzen
will, sowohl auch

d) wenn in allen diesen Fallen, bei Auslandern hinsichtlich der einschlagenden Car-
telgesetze, kein Hinderniß entgegen steht.

Uiber dergleichen, so wie über die nach F. 1. ausgestellten Wanderbucher ist ein
fortlaufendes vollständiges Register zu führen, bei welchem die beigebracheen frühern #egl.
timarionen genau anzumerken, auch aufzubewahren sind.

E. 3.
Die, Cap. III. §. 1 2a. gedachten frühern Gesetzes, vorgeschriebene Untersuchung

und Wisirung der tegleimationen wandernder Gesellen soll binführo allenthalben durch die
Orts-Polizei-Behörde erfolgen. Nur in Fällen, wo dieß, den LKocalverhälenissen nach,
niche wohl ehunlich ist, bleibe derselben, nach vorgängiger Zustimmung des Amoeshaups-
manns, verstatter, solches den Handwerksälcesten oder Meistern,, unter ihrer Obsiches-
führung, ferner zu überlassen.

S. 4.
In Ansehung der Mühlburschen bewender es dießfalls vor der Hand zwar bei der

bisherigen Vorschrife.
Wir behalten Uns jedoch vor, durch behusige Kocaleinrichtungen, dem nachtheili-

gen Herumziehen derselben, in den einzelnen Mühlen ebunlichst vorbeugen zu lassen.
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G. 5.
Mit vorzüglicher Sorgfalt sind die tegieimationen ausländischer Gesellen zu prüfen.
Diesenwird hinführo überhaupe das Wandern in hiesigen kanden nur in dem Falle

gestattek, wenn solche
a) durch einen Paß, oder sonstiges Zeugniß der Behörde ihrer Heimath, zum Wan-

dern ausserhalb ihres Vaterlandes ausdrücklich legitimire, und
b) bei dem Eintcitte in hiesige Lande, mie einem Zehrgelde von wenigstens drei

Thalern versehen sind, auch nicht etwa
I) durch erfolgees arbeitsloses Umherziehen während der nächst vorhergehenden vier

Wochen, oder sonst den Verdacht des Vagabondirens wider sich erregen.

". .
Jeder ausländische Gesell, dem diese Erfordernisse abgehen, ist von der nächsten

Polizeibehörde, die solches bei Unkersuchung siiner tegitimationen wahrnimmt, soforr,
unter Androhung von Zuchthausstrafe für den Fall des fernern Verweilens oder unbefug-
ten Rückkehrens in hiesige tande, uber die Grenze zurück zu welsen, oder auch, nach
Befinden, mittelst Schubes auszuschaffen, dieses alles aber, so wie, entgegen gesetzten
Falles, die erfolgte Gestattung des Wanderns in dessen Passe oder Wanderbuche zu be-
merken.

Ausländern, welche dem zufolge zwar nicke zum Wandern in biesigen tanden berech-
tigt, aber auf der in gerader Linie durch solche führenden Rückreise in ihre Heimath
begriffen sind, mag diese auf dem nächsten, ihnen dießfalls vorzuschreibenden Wege
zwar gestattet werden; sie dürfen jedoch, bei Vermeidung achttägiger Gefängnißstrafe,
und weiterer Fortschaffung mietelst Schubes, von solchem schlechterdings niche abweichen.

". 7.
Bei Visirung der Wanderbücher ist nicht nur nach Vorschrife des Mandaks vom

Vten December 1810. Cap. III. §. 12. a. ob der Gesell am Orce Arbeil gefunden
oder nicht, und warum er solche ersternfalls niche angenommen, sondern künftig auch
der nächste Ort, wohin derselbe zu wandern gedenke, was jedoch in der Regel nur
dabin erlaube ist, wo dessen Gewerbe betrieben wird, jedesmal bestimme anzumerken.

. 8.
Das Geschenk ist einem Gesellen, der ohne die §. 6. und 7. vorgeschriebene Be-

scheinigung einwandert, ganz zu verweigern, in keinem Falle aber, bei Vermeidung
 5)
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eines neuen Schocks Strafe, vor beschebener Visirung seines, bei dem Eincreffen ihm
abzufordernden, und bis dahin bei der Obrigkeic aufzubewahrenden Wanderbuchs, zu
verabreichen.

Nach dessen Erfolg soll der Gesell den Ort sogleich verlassen, und wenn er, ohne
bierzu ausdrücklich im Wanderbuche bemerkte Erlaubniß, eine Nucht länger daselbst
verweile, mie achttägiger Gefängnißstrafe belegt werden.

R
Jeder Gesell, der, nach Ausweis seines Wanderbuchs, vier Wochen lang, ohne

gearbeitet zu haben, in hiesigen Landen umhergezogen ist, oder sich auf Nebenwegen
betreten läßt, auch sich in beiden Fällen nicht glaubhaft zu rechtfertigen vermag, soll
als Vagabond angesehen, und, in den Kreislanden, dafern er Ausländer ist, unter
der F. 6. bemerkten Verwarnung, mittelst Schubs über die Gränze, ist er aber In-
länder, nach Vorschrift des Mandats vom oken Juni 1803. 5. 0. bis 165., in das

tandarbeitshaus zu Coldiß gebracht werden. Von bier ist derselbe, nach verbüßcer
Correceionszeit, in seine Heimach zu weisen, woselbst ihm ein neues Wanderbuch in
keinem Falle vor Ablauf eines Jahres, nach Befinden aber gar niche wieder ausge-
stellt werden soll.

In der Oberlausic ist mit solchen Handwerksgesellen, nach Vorschrife der Regula-
tive vom 24 sten Januar 1737. das Verfahren wider tandstreicher und auswärtige
Bettler becreffend, und vom Züsten September 1800. die, zu Erhaltung der öffenc-
lichen Sicherheit, zu ergreifenden Maßregeln becreffend, zu verfahren.

S. 10.
Die §. Z. und 0. ertheilten Worschristen sind den Wanderbüchern künftig mie

vorzudrucken, oder in den bereits vorhandenen Eremplarien, vor deren Aushändigung,
nachtutragen; auch soll künfeig dem Signalement des Empfängers jedesmal dessen eige-
ne Namensunterschrift beigesüge werden.

 *
Die durch Aufgreifung eines mie mangelhafter tegitimation versehenen Gesellen,

und die dießfalls weiter nöthige Erörterung erwachsenden Kosten, sollen von den
Obrigkeiten, oder den sonst 6. 3. bemerkten Personen, welche durch eine Vernachläs-
sigung obstehender Vorschriften dazu Anlaß gegeben haben, eingebracht, und dieselben
überdieß annoch, nach Maßgabe ihres Verschuldens, nachdrücklich bestraft werden.
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Nach gegenwartigem Mandate, von welchem ein Exemplar in jeder Innungsher—
berge anzuschaffen ist, haben sich Alle, die es angeht, gebuhrend zu achten.

Dresden, am 25sten Januar 1325.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Johann Daßiel Merbach.
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3.) 3e kanutmachung,
vom Lsten Jannar 1825.

A# höchsten Besehl sollen auch in dem heurigen Jahre drei Bußtage, und

zwar den eilften März, den zehneen Junius und den eilften November,

in hiesigen Landen gefeiert werden.

Wegen der an diesen Bußtagen in den Kirchen abzulesenden und zu erklärenden

biblischen Abschnitte und Terte, ingleichen wie es mie Begehung derselben, gleich den

böchsten Festen, und sonst dießfalls, zu balten ist, darüber geben die gewöhnlichen,
besonders abgedruckten Ausschreiben vom beutigen Tage die nähere Vorschrift.

Dresden, am 24sten Januar 1825.

Königl. Sachs. Kirchenrath und Oberconsistorium.

Ausgegeben zu Dresden, am 31sten Januar 1825.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
3.l

#——..—.

4.) Reseript der Landesregierung an den Kreishauptmann
des Meißner Kreises,

die Verlängerung des zeitherigen freien Mahlverkehrs an der Preußischen Grenze
betreffend;

vom Oten Februar 1825.

(in simili an den Kreishauptmann des Ceipziger Krelises.)

Unsern Gruß zuvor! Hoch= und Wohlgeborner Rath, lleber geereuer. Wir haben,
im Verfolg eures, unterm v#en Mai vorigen Jahres, erstacteten Berichts, bei dem

Königlich Preußischen Hofe auf unbestimmte Verlängerung des, nach Maßgabe des
IIten Artikels der Hauptconvention vom 23ten August 1810. sub 10., an der neuen

Preußischen Grenze bisber gegenseltig gestattet gewesenen freien Mahlverkehrs anera-
gen lassen.

Wenn denn nun hierauf Koniglich Preußischer Seies erkläre worden ist, daß

man sich gern damie einverstehe, die in der vorbemerkten Stelle der Haupeconvention,

den gegenseitigen Unterthanen, rücksichtlich des Mahlens und Schrotens in ausländischen
Mühlen gestatcete, dermalen abgelaufene Frist für jeht auf zwei Jahre zu verlängern,
und daß, in Voraussehung diesseitiger Zustimmung zu dieser Zeicbestimmung, die Re-

Gesetzsammlung 1825. ( 4)
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gierung zu Merseburg bereits angewiesen worden sei, die zeitherigen Verhälenisse in

obiger Beziehung bis auf Welteres forkdauern zu lassen; Als haben Wir Unser Ein-
verständniß hierunter dem Königlich Preußischen Hefe zu erkennen geben lassen und
bleibe euch daher solches, zu eurer Nachachtung und zu weiterer Bescheidung der be-

creffenden Ameshauptleute des eurer Obsicht anvertrauten Kreises, andurch unverhalten.

Gegeben zu Dresden, den Oken Februar 1325.

Freiberr von Werkthern.

Helurich tudwig Hausmann, 8.
Ausgegeben zu Dresden, am 18ten Februar 1825.
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Gesetßzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
4.
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S.) Reseript aus dem Kirchenrathe an die Universstäc zu Leipzig,
dom Füsten Januar 1825;

einen Zusatz zu den Gesetzen für die Studirenden auf der Unidersstät
Ceipzig, vom 29sten März 1822. betreffend.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsenetc. tc. ic.

Wurdige, Hochgelahrte, liebe, andächtige und getreue. Wir haben, nach an-

gebörrem Vortrag eures unterthänigsten Beriches vom lôcen März des vorigen Jah-

res, Uns bewogen gefunden, die in den unter dem 20sten März 1322. bekannt

gemachten Gesetzen für die Studirenden auf der Universität zu teipzig, 6. 52.

Nr. 2. d. und §. 153. enthaltene Disposition, nach welcher, im Falle einer bei

dem Zweikampfe erfolgten Tödtung oder Verstümmelung, niche disciplinarisch, son-

dern, nach den tandesgesehen, criminell verfahren werden soll, auch auf den Fall ei.
ner im Duell vorgefallenen lebensgefährlichen Verwundung zu erstrecken, und

deshalb den beiliegenden Zusaß zu vorgedachten Gesetzen abfassen zu lassen.
Gesetzsammlung 1825. # "6 (5)



(2060)

Unser gnädigstes Begebren ist daher, ihr wollet nach der in sorhanem Zufatze

getroffenen Bestimmung euch gehorsamst achten, solchen zum Druck befördern, durch
öffentlichen Anschlag bekanne machen, sowohl, daß jedem jetzigen und jedem künftigen

Seudirenden auf der Universität zu teipzig ein Abdruck davon zugestellet werde, Vor-

kehrung ereffen. 2c. 2. 2c. Daran geschiehet Unsre Meinung.

Dresden, am 31sten Januar 1325.

von Globig.

Friedrich Benjamin Schell, 8.
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Zusoatz
zu den Gesetzen für die Studirenden auf der Universität Eeipzig vom 29sten

März 1822.

Ir den unter dem 20sten März 1822. erlassenen Gesetzen für die Seudirenden auf

der Universität teipzig ist §. 52. Nr. 2. d. und §. 153. bereles die Bestimmung

enthalten, daß, wenn ein Todschlag oder eine Verstümmelung im Duell geschehen,

nicht disciplinarisch, sondern, nach den tandesgesetzen, criminell perfahren werden soll.
In Zukunfe soll aber außerdem "

auch im Fall einer in einem Zweikampfe erfolgeen lebensgefährlichen
Verwundung

ebenmäßig die Sache der akademischen Gerichtsbarkeie enenommen werden, und crimi-
nelle Serafe eintreten.

Dresden, am Z3üsten Januar 1825.

Ausgegeben zu Dresden, am 2ten März 1825.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
5.

6.) N andat,
die Ergänzungen der Armee und die Entlassungen vom Miltair betreffend;

vom 25sten Februar 1825.

JInhalt.
Er ster The il.

Von dem Ersaße des Mannschafesabganges bei der Armee.

Cep. I. Von der Ergänzung der Armee im Allgemeinen.

Cap. II. Von den Mannschaften, welche zur Aushebung für die Ergänzung der
Armee bestimmt seyn sollen.

Cap. III. Von den Behörden für das Aushebungsgeschäft und von den Rekrueirungs-
bezirken.

A. Won der obersten Rekrutirungsbehörde.
B. Von den NRekrutirungsbezirken.
C. Von den Rekrutirungscommissionen.

Cap. IV. Won den VWorbereitungen zu einer Ausbebung.
A. Von der Anmeldung und Aufzeichnung der jungen Mannschasten.
 VWVon der Anfertigung der Mannschaftslisten.

Cap. V. Von der Bestimmung der Mannschaftsquoten.

Cap. VI. Von dem Verfahren bei dem Aushebungsgeschäfte selbst.
A. WVon dem Zusammentreten der Rekrutirungscommissionen und

von der persönlichen Einberufung der Mannschafeen.
B8. VWon der Prüfung der Mannschaffslisten.
C. Von der Untersuchung der Mannschafeen.

(6Gesetzlammlung 1825. )



Cap. VII.

Cap. VIII.

Cap. I.

Cap. II.

Cap. III.

Cap. IV.

( 30) *7

Von der Klassisicrung der Mannschafeen.
Von der Aushebung selbst.
Von der Abgabe der Mannschaften an das Militcir.
Von der Reservehaltung.

Von den Maßregeln zu Verhütung der Militalr-Pflicht- Entziehuns und
von den hierbei eintretenden Strafen.

Von den Strafen, welche Diejenigen zu erleiden haben, welche die Militair-
Pflicht-Entziehung eines Mannes befordern.

221—

Zweiter Theil.
Von den Entlassungen.

Von der künftigen Dauer der Dienstzeit und von der Verpflichtung zur
Dienstreserve.

Von den verschiedenen Fällen der ehrenvollen Enclassung, und von den Enct-
fernungen vom Militair.

A. Entlassung wegen abgelaufener Dienstzeit.
B. — wegen nothwendizer Verwaltung eines Besitzthums,

oder wegen Erhaltung hulfloser Familien.
C. – wegen erlangter Oienstunktüchtigkeié.
Enefernungen von dem Mllitaie.

Von den Vorcheilen und Begünstigungen, welche für Entlassene Statt finden
konnen.

A. Fur Entlassene nach 8 Jahren Dienstzeit.
B. Fur Entlassene nach 16 Jahren Dienstzeit.
C. Fur im Dienst untuchtig gewordene Mannschaften.

Von den Verfugungen uber die Militairabschiede von Verstorbenen.
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W# Friedrich August, von GOXTE# Gnaden, Kdnig von
Sachsen 2c. 2c. 2c. thun hiermic kund und zu wissen, daß Wir Uns bewogen gefun-
den haben, wegen des Ersates des Mannschaftsabganges bei der Armee, wegen der
Dienstentlassung der Unteroffiziere und Gemeinen, und wegen der ihnen nach derselben
zu gewährenden Vorcheile und Begünstigungen, nachstehende gesetzliche Bestimmungen
zu ertheilen und alle in dieser Beziehung früher ergangene Anordnungen hierdurch ins-
gesamt aufzuheben.

Erster Theil.
Von dem Ersatze des Mannschaftsabgangesbeider Armee.

Cap. I.
Von der Ergänzung der Armee im Allgemeinen.

 ..
Der Ersatz des Abganges an gemeinen Mannschaften bei der Armee soll haupe-

sächlich auf dem Wege der Aushebung gescheben.

G. 2.
Uiberdem bleibt aber auch noch dem Militair nachgelassen, freiwillige Mannschaf-

ten anzunehmen.
g. 3.

Die Bestimmungen, unter welchen eine solche Annahme erfolgen darf, sollen den
Militairbehorden, mittelst besonderer Anweisungen, bekannt gemacht werden.

Cap. II.

Von denMannschaften, welche zur Aushebung fur die Erganzung der Armee
bestimmt seyn sollen.

 4.
Die Ausbebung für den Militairdienst soll aus der dazu tüchtigen jungen Mann-

schast des kandes, nach den in diesem Gesetze enthaltenen Bestimmungen, erfolgen.
Die Mllitairpflichtigkeit des Einzelnen tritt ein mit dem iusten Januar desjenigen

Jahres, in dessen taufe derselbe sein zwanzigstes lebensjahr zurücklege.

§. 5.
Der Mannschaftsbedarf zur Ergänzung der Aemee ist, in der Regel, ganz aus

dieser un Auspebungsjayre das zwanzigjährige Alter erreichenden Mannschaft zu ent-
C 6° )
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nehmen. Nur dann, wenn die vorhandene Anzahl der tüchtigon und nicht unentbehr-
lichen jungen teute dieser Altersklasse den erforderlichen Bedarf niche decken würde, sol-
ten Mannschaften aus den zunächstfolgenden tebensjahren zum Mllitairdienste beigezo-
gen werden. Beim Eintrite eines solchen Falles wird deöhalb jedesmal besondere Be-
stimmung, mit ehunlichster Schonung des Nahrungsstandes, und jedenfalls nur durch
Belziehung von Individuen aus der im 14ten §5, aufgeführten vierten Klasse, getrof-
fen werden.

S. 6.
Als tücheig zu dem Militairdienste sind diejenigen Mannschafeen anzusehen, wolche

a) wenigstens 67 Zoll Dresdner Maaß messen,
b) zu Führung der Wasfen und zu Ertragung der Beschwerden des Krieges fähig

sind, und

JPC) sich nicht der Ehre der Vaterlandsvereheidigung unwürdig gemacht haben.

§. 7.
Zu genauer Uibersicht der mehreren oder minderen Entbehrlichkeit der Mannschaf-

ten und der übrigen bei der Aushebung zu berücksichtigenden Verhältnisse derselben,
sollen künftig die nach 9. 4. und 6. zu dem Militairdienste verpflichteten Individuen
in vier Hauptklassen getbeile werden.

6. 8.
Die erste Hauptklasse soll diejenigen jungen Mannschaften enehalten, welche völlig

unentbehrlich und daber für unbedinge befreit zu achten sind.
Zu dieser Klasse sind zu gechnen:

a) Diejenigen, welche durch Erbschaft oder Schenkung auf den Todesfall alleinige,
oder Miteigenthümer

einer Handlung,
eines Wechselhaufes,
einer Fabrik,
einer Apotheke,
eines aus Wohn= und Wirehschafts-Gebäuden, auch Feldgrundstäcken

bestehenden Ritter= oder Landgutes,
einer mit Ausspannung versehenen Gastwirtbschaft,
eines Mühlengrundstücks, oder
eines Elbfrachrschiffs

geworden sind;
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b) diejenigen Berg- und Huttenarbeiter, welche sich diesem Berufe vom vollen-
deten 15ten Lebensjahre an practisch gewidmet haben, und durch berg= oder
oberhuttenamtliche, resp. auf den Grund der Gruben= oder Arbeitsregister aus-
gestellte Zeugnisse erweisen können, daß sie wirklich die ordentlichen wöchenrli-
chen Schicheen ununterbrochen verfahren und solche nicht anders, als wenn sie
wegen Krankheic, oder sonst aus erheblichen Ursachen entschuldige gewesen, mie
Vorwissen der ihnen vorgesest gewesenen Beamten, ausgesetze oder versäume
gehabt.

G. 9.
Die in dieser ersten Haupeklasse begriffenen Individuen sollen zwar aufgezeschner,

der Aushebung aber niche mic unterworfen werden,

. 10.
Die zweite Hauptklasse soll diejenigen jungen Mannschafeen umfassen, welche sich,

auf nachbemerkten Bildungsanstalcen biesiger kande, den Wissenschaften oder den Künsten
widmen, und zwar:

a) auf der Universität zu telpzig,
b) auf der Bergakademie zu Freiberg,
c) auf der Forstakademie zu Tharand,
d) auf einer der Akademieen der bildenden Künste,
e) auf der chirurgisch= medicinischen Akademie zu Dresden, mie Inbegriff der Thier-

arzneischule,
1) auf einer der beiden kandschulen Meißen und Grimma, oder einem der Gymna-

sien und Lycaen, und endlich
6) auf einem Schullehrer, Seminar.

S. 11.
Sämmtliche zu der §. 4. gedachten jungen Mannschafk des Kandes gehörige, auf

den vorgenannten Anstalcen sich befindende Zöglinge sollen zwar aufgezeichnet und in die
zweite Klosse gesehe, zu dem Eintreten in das Milikair aber nur dann erst verpflichtet
werden, wenn selbige nicht im Stande seyn würden, durch die erlangten Censuren, nach
überstandenem Eramen, oder durch sonstige gültige Zeugnisse, nachzuweisen, daß ihre
S:tudien von Erfolg gewesen sind, oder daß sie, auch ohne überstandenes Eramen, eine
Anstellung im öffentlichen Dienste erlangt Haben.

" 12.
Im Betreff derselben findet daher künstig folgende Controle Sctate#
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Alle auf gedacheen Anstalcen befindlichen Zöglinge werden, nach §. 20., wenn sel-
bige zu den neunzehnjährigen und resp. zwanzigjährigen Mannschaften gehören, eben-
falls aufgezeichnet.

b.

Die hiernach verzeichneten zwanzigjährlgen Indioldnen haben sich, binnen nachste-
benden Zeiträumen, mie ihren erlangken Censuren, oder sonstigen Zeugnissen, bel den be-
treffenden Rekrurirungscommissionen auszuweisen;

aa) die auf der Universicäc zu leipzig studirenden jungen teute, binnen fünf
Jahren, von deren Iascription an gerechner;

bb) die Zöglinge der Berg-= und Forstakademieen zu Freiberg und Tharand, spä-
testens nach vier Jahren, von Zeic der Aufnahme derselben an;

c#e) die auf der chirurgisch= medicinischen Akademie zu Dresden, mie Einschluß
der Thierarzneischule, so wie die auf den Akademieen der bildenden Künste be-
eindlichen jungen teute spätestens nach drei Jahren, von der Zeie der Ein-
schreibung derselben an gerechnet;

dd) die Zöglinge der beiden tandschulen Meißen und Grimma, und der Gymna-
sien oder #ycaen spätestens nach einem Jahre, von Zeit der obgedachten Auf-
zeichnung derselben an;

ec) die in den Schullehrer-Seminarien sich bildenden Individuen spätestens nach
fünf Jahren, vom Tage des Eintricts in diese Anstalten an gerechnet.

Sollee jedoch Einer oder der Andere binnen dieser Zeic, durch Krankheiten, Fami-
lienverhältnisse, oder Unglucksfälle, im taufe seiner Seudien unterbrochen werden, so ist
ihm die Dauer dieser Uncerbrechung, bei gehöriger Nachweisung der stoirgefundenen
Hindernisse, auf die ihm in obigen vergönnte Studienzeit nicht anzurechnen.

C.

Die auf den gedachten Anstalten befindlichen, und, nach obiger Vorschrife sub à,
aufgezeichneren Individuen dürfen diese Anstalten nur mie Vorwissen des, der Rekruti-
vungscommission des Bezirks, nach §. 24. wegen jener Anstalten zugeordneten Mut-
glieds verlassen, und es haben tetztere dem Bezirks-Amts-Haupemanne von deren Ab—
gange Nachricht zu geben.

Zum Besuche auswärtiger Universitären oder Akademieen bedürfen dergleichen In-
dividuen besonderer Erlaubniß. Sie haben sich deshalb an das nurgedachte Mitglied
der Rekrutirungscommission zu wenden, welches mit dem Bezirks-Amts.= Hauptmanne
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über das Gesuch, wenn es teipziger Seudirende becrriffe, an den Königlichen Commis-
#sarium bei dasiger Universitär, wenn es aber von Zöglingen der übrigen vorgenannten
Bildungsanstalten angebracht worden ist, an die den kteßtern vorgesezten Behörden
gutachelich zu berichten, und die darauf von diesen Oberbehörden, nach vorgängiger
Communication mic der Kriegs-Verwaltungs-Kammer, zu fassende Resolution zu er-
warten hat.

d.

Solléen dergleichen Individuen diese Anstalten verlassen, ohne durch Censuren
oder Zeugnisse ihre Fähigkeiten und erlangeen Kennenisse, und resp. die Anstellung im
öffentlichen Dienste, nachweisen zu können, oder sollten dleselben durch immerwährende
Relegation von diesen Anstalten zurückgewiesen werden, so tritt die Verpflicheung zum
Militairdienste ein. Selbige sind daher verbunden, bei der nächsten Rekrurenausbe-
bung sich mit zu gestellen, insofern niche von der Kriegs-Verwaltungs. Kammer, bei
erfolgender immerwährender Relegarion von der Bildungsanstale, deren sofortige Ab-
gabe an das Milicalr, nach vorgängiger Prüfung ihrer Tücheigkeic, angeordnet wird.

. 13.
Die dritte Haupkklasse soll diejenigen jungen Mannschaften in sich begreifen, wel-

che nur dann von der Militairpflicht für frei geachtet werden können, wenn in deren
Alrerejahre hinlängliche Individuen außerdem vorhanden sind, um den Mannschafes-
bedarf für die Armee zu decken. Is diese Klasse sind folgende Personen aufzunehmen:

a) Diejenigen, welche als Söhne, oder sonst die gesetzlich ihnen obliegende Ver-
bindlichkeit erfüllen, die Famlie, zu der sie gehören, zu erhalten, wobel vor-
ausgesetzt wird, daß dieselben mir den Hülfsbedürstigen einen Haushale führen;

1) die einzigen Söhne derjenigen Besitzer von tandgrundstücken, deren Besihzungen
wenigstens eine halbe Hufe oder acht Dresdner Scheffel, oder in der Oberlau-
sit einen Rauch oder acht Dresdner Scheffel betragen, und welche über 60
Jahre alt sind;

J) die Besißer von Häusern in den Städten und von Häuskernahrungen auf dem
tande, welche durch Erbschaft oder durch Schenkung auf den Todesfall zum
Besibe dieser Grundstücke gelanget sind;

d) diejenigen Manufaceuristen und Fabikanken, welche, nach dem pflichtmäßigen
Ermessen der 9. 22. gedachten Rekrurirungscommission, als unentbehrlich für
die Manufactur oder für die Fabrik, bei welcher sie in Arbeit stehen , geach-
tet werden sollten; und in gleicher Maße bei jeder größern Handlung, bel
welcher wenigstens drei Diener fortwährend angestelle sind, ein Kaufmanns-
diener, so wie von den wirklichen Verwaltern in den Aemtern, auf Kammer-,
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Ritter-, Pfarr= und Freigütern, Rachs- und Communvorwerken, auf jedem
Gute oder Worwerke ein Verwalter, welcher nach jenem Ermessen für unent.
behrlich zu achten ist;

e) die von Adel und aus den übrigen gebildetern Klassen, ingleichen Künfler,
welche, nach den beigebrachten Zeugnissen und dem sich darauf gründenden Er-
messen der Rekrutlrungscommission, wegen ihrer ausgezeichneten Talente und
Kennenisse, eine solche Berücksichtigung verdienen mochten;

f) die Gesellen und tehrlinge der Apotheker;
8) die Serpentinsteinbrecher, ingleichen die Seeinbrecher in den bei und über

Pirna nach der Böhmischen Grenze zu gelegenen Steinbrüchen, infofern selbige
in besondern Innungen sich befinden, und die Rekrutirungscommission solche
nicht für enrbehrlich achten sollée;

L) die in den Aemeern, auf den Kammer-, Ritter-, Pfarr= und Frelgütern,
auch Raths= und Communvorwerken und Gütern befindlichen wirklichen Schi-
fer, ingleichen die Schafknechete, letztere, insofern die Seärke der Heerde, wel-
che selbige zu hüten haben, wenigstens 200 Stück beträgr.

¾. 14.
Die vierte Hauptklasse umfaße alle übrige junge Mannschaften, welche zum Mil-

litairdienste tauglich und, aus den obgedachten Berücksicheigungen des Nabrungsstandes,
für befreic nicht zu achten sind.

Cap. III.
Von den Behdrden für das Aushebungsgeschäft und don den

Rekrutirungsbezirken.

S. 15.
A. Von der obersten Rekrutirungsbehörde.

Dle Kriegs-Verwaltungs-Kammer ist die oberste Rekrucirungs= und Reelamaclous.
Behörde. Dieselbe hat biernach

a) die obere teitung des Aushebungsgeschäftes,
b) die Bestimmung der Quoten für jeden Rekrutirungsbezirk,
Tc) die Anweisungen bei allen vorkommenden zweifelhafcen Fällen, und
d) die Entscheidung bei eintretenden Reclamationen

zu beforgen.
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S. 16.
In allen Rekrutirungsangelegenhelten ist daher an die Kriegs-Verwaltungs-Kam-

mer Beriche zu erstatken, und deren Bescheldung zu erwarten.

". 17.
Desgleichen ist auch in allen denjenigen Fällen, in welchen wegen Rekruklrungs-

angelegenheiten Appellarionen eingewendet worden, an bie gedachee Landesbehörde zu
berichten, welche die Sache selbst entweder zur Erledigung bringen, oder, wenn dieß
nicht geschehen kann, wegen Rejection der eingelegten Appellationen, mie der betreffen-
den Regierung communiciren wird.

F. 18.
Uibrigens soll allen in Rekrutirungsangelegenheiten eingewandten Appellarionen ein

effeclus suspenstvus niche beigelege werden.

. 190.
6. Von den Rekrucirungsbezirken.

Jeder amtshauptmannschaftliche Bezirk der aleen Erblande bildet kunftig einen
Rekrutirungsbezirk.

6. 20.
Die Oberlausitz wird dagegen dergestalt in vier Rekruklrungsbezirke eingetheile, daß

jeder derselben eine der Vierstädte Budissin, Zittau, Camenz und töbau, nebst den
ihnen zunächst liegenden stadt= und landmitleidenden Orten, in sich faßé.

S. 21.
Die Universität zu teipzig, die Berg= und Forstakademieen, die Akademieen der bil-

denden Künste, die chirurgisch= medicinische Akademie und die Thierarzneischule zu Dres-
den, die tandschulen Meißen und Grimma, die Gymnasien und ycäen und die Schul-
meister-Seminarien sind zu denjenigen Rekrurirungsbezirken zu schlagen, zu denen der Orc
gehört, an welchem diese Instleute sich befinden.

. 22.
C. Von den Rekrutirungscommissionen.

In jedem alterbländischen Rekrutirungsbezirke critt, einige Zeit vor dem zur Aushe-
bung bestimmten Termine, eine Rekrutirungs= und Reclamations= Commission zusammen.

Gesetzsammlung 1825. *- (7 )
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S. 23.
Dlese Commission soll jedesmal besteben

a) aus dem Ameshauptmanne des Bezirks,
b) aus dem betreffenden Bezirksbeamten,
ac) aus einem ritterschaftlichen und einem städtischen Depuciréen, und
d) aus einem zu Uibernahme der auszuhebenden Rekruten commandirten OÖsfizier.

Uiberdem wird dieser Commission ein Miliealrarze beigegeben, welcher die Dienst-
cüchtigkeit der jungen Mannschaften zu untersuchen hat.

S. 24.
In denjenigen Rekrukirungsbezirken, in welchen sich eine oder mehrere der ad. 6.

10. erwähnten Bildungsanstalten befinden, ist der Rekrukirungscommission überdem ein
Mitglied einer der akademischen Behörden, oder der Vorgesetzte eines der andern Insti-
kute zuzuordnen.

6. 25.
Die rieterschaftlichen und städeischen Deputirten, so wie für jeden derselben ein

Siellvertrecer, sollen auf den Kreisconvenken für mehrere Jahre gewähle und durch die
Kreisvorsißenden der Kriegs-Verwalkungs-Kammer angezeige werden.

Bei der Wahl der städeischen Depucirken finder ein Uncerschied zwischen den Kreis-
städten und den übrigen Stadten nicht Statt.

In den Bezirken, in welchen ein Mieglied einer abademischen Behörde zuzu-
ziehen ist, bleibt gedachter Behörde die Ernennung dieses Mitgliedes überlassen, und
die gekroffene Wahl ist der Kriegs-Verwaltungs-Kammer von ihr anzuzeigen.

Die Bestimmung des Offiziers bei den Rekrueirungscommissionen, so wie die Be-
stimmung des Milltkairarzees, bleibt dem Generalcommando anheim gestelle.

. 20.
In der Oberlausis werden diese Rekrutlrungs, und Reclamaelons-Commissionen durch

die dortige ständische Milicalrdepuration ersehbt, welche die ihr überkragenen Geschäfte,
auch wenn in diesem Mandate, binsichtlich der alten Erblande, von dem Bezirks-Ames-
Haupemanne und dessen Verricheungen alleln die Rede ist, in der bestehenden Maße und
nach den ihr und ihren Miegliedern bestimmten Ressereverhälenissen, besorgt. Es findet
bierbei deren besondere Instruction Anwendung und die tandesältesten, oder, in Bebin-
derungsfällen, die von diesen zu substleutrenden Landescommissarlen, leiten hiernach die
Rekrutenaushebung, unter Concurrenz eines städcischen Depueiren der Vierstadt des
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betreffenden Rekrutirungsbezirks und eines dazu commandirten Offiziers, und unter
Zuzlebung eines Militatrarztes, so wie der Obrigkeit des Ores, von welchem die
junge Mannschafe gestellt worden.

9. 27.
Die Geschäfte der Rekrurirungscommissionen sollen in Folgendem besteben:
) in der Prüfung der von den Ortsbehörden eingesenderen Mannschaftslisten,
b) in der Untersuchung der körperlichen Tüchtigkeit oder der sonstigen Zulässigkele

der jungen Mannschaften,
) in der Eineheilung dieser Mannschaften in die vorgeschriebenen Klassen, und
d) in der teitung des Geschäfes bei eintrekenden Zlehungen der Loose.

9. 28.
Im Betreff des Geschäftsganges dieser Rekrutlrungscommissionen wird Folgendes

bestimme:
a) Den Vorsitz bei diesen Commissionen führt der Ameshaupemann oder Derjenige,

welchem derselbe, in Behinderungsfällen, seine vices überkträgt. Derselbe har,
bei eintretender Stimmengleichheit, ein volum decisiwum und zugleich das
directorimn actorum zu besorgen.

b) Die Prüfung der Mannschastsverzeichnisse der Behörden, die Eintbeilung der
Mannschaften in die Klassen und die telcung des Geschäfks der Ziehung der
Loose haben der Amtshauptmann, der betreffende Justizbeamte und die beiden
ständischen Deputirten allein zu besorgen.

)In denjenigen Oistricten, in welchen, wegen der einbezirkten Akademieen, oder
der 9. 10 gedachten ubrigen Anstalten, ein Mieglied einer akademischen Behäörde,
oder ein Vorgesetzter dieser Institute zuzuziehen ist, soll gedachtes Mieglied nur
in so weit concurriren, als solches die Nachweisung oder die nähere Bestim-
mung über die Zöglinge dieser Anstalten berriffe.

d) Der zu jeder Rekrutirungscommission commandirre Offizier wird bei der Messung
und bei der Untersuchung der körperlichen Diensttüchtigkeie der Mannschaften ge-
genwärtig seyn, und zugleich darüber mit beschließen, wenn, wegen begangener
Verbrechen, die Ausschließung eines Mannes nothwendig erscheinen würde.
Sollte in einem solchen Falle der Milikaircommissar ein Verbrechen für ein
solches erklären, welches der Annahme des Verbrechers beim Milicair entgegen
stehe, die Civilcommissarien aber sich damie niche einverstehen, so ist die Ene-
scheidung der Kriegs-Verwalcungs-Kammer einzuholen, welche, nach Befinden,

7°)
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unter Communication mie dem Generalcommando, oder auf den Grund einer
deshalb erhaltenen allerhöchsten Entschließung, den nöthigen Bescheid ertheilen wird.

e) Die Untersuchung der Diensttücheigkeit der Mannschafeen ist durch den, jeder
Rekrutirungscommission beigegebenen, Militatrarze zu besorgen.

1) Uiber sämmtliche Verhandlungen der Rekrutirungscommissionen werden Proto-
colle geführt, und es bleibt den Amtshauptleuten nachgelassen, hierzu Actuarien
aus den betreffenden Justizämceern zu requiriren.

g) Die Berichte in diesen Angelegenheiten erstattet der Bezirks-Amtes. Hauptmann
allein; es hat aber selbiger die gehaltenen Protocolle und Acten der Rekrutir-
ungscommission jedesmal beizulegen und sich vollständig auf selbige zu beziehen.
Auch hat der Amtshaupemann in den Fällen, wenn, im Verfolg der Beschlüsse
der Rekrutirungscommissionen, Verfügungen an Behörden zu erlassen, oder son-
stige Maßregeln einzulelten seyn solleen, die diesfallsigen Veranstaltungen allein
zu treffen.

Cap. IV.
Von den Vorbereitungen zu der Aushebung.

A. Von der Anmeldung und Aufzeichnung der jungen Mannschaften.

§. 29.
Niche blos dliejenigen jungen Mannschaften, welche im taufe des Ausbebungsjah=

res das milltairpflicheige Alcer von zwanzig Jahren erreichen, sondern auch alle die-
jenigen, welche in demselben Aushebungsjahre ihr neunzehnees tebensjahr zurücklegen,
baben sich, bei Vermeidung der 9. 71. 74. und 75. angedroheten Strafen, an dem
bieczu im ganzen ktande gleichmäßig zu bestimmenden Tage, bei der tocalbebörde ihres
Aufenthaltsorts anzumelden, oder durch Beauftragte anmelden zu lassen.

G. 30.
Zu dieser Anmeldung ist jeder in den obgedachten #ebensjahren stehende junge Mann

verpflichtet, und es findet hierbei irgend eine Ausnahme nicht State. Wer durch
Krankheit oder durch dringende, jedoch zu bescheinigende Abwesenbeit abgehalten ist,
persönlich zu erscheinen, kann durch einen Beauferagken sich anmelden lassen. Dieser
Beauftragce hat indeß alle von ihm hierbei gegebene Nachweisungen persönlich zu vertreten.

· 5.31«

Dketmchss8sbifürbefreitzuachtendenBergsundHüttensArbeikerhabensich
zwar ebenfalls bei den tocalbehörden anzumelden, jedoch aber auch zugleich durch berg-
oder durch oberhüctenameliche Zeugnisse ibre Befreiung zu bescheinigen, worauf es von
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der Bestimmung des Bezirks= Ames-Haup’mannes abhöngen wird, wiefern deren per-
sönliche Gestellung ad §. 50. erforderc werden foll.

. 32.
Die Bestimmung des 6. 20. gedachten Tages wird jedesmal in Zeicen durch die

Kriegs = Verwaltungs = Kammer geschehen, und es ist dieser Tag niche nur durch die
Gerichesbehörden, einige Wochen vor dem angesetbzten Anmeldungstermine, auf die ge-
wöhnliche Weise öffentlich bekannt zu machen, sondern auch solches an den Gerichts-
stellen anzuschlagen.

¾ 33.
Die §. 20. angeordnete Anmeldung soll in den Städten bei der Obrigkele, für

die G. 10. gedachten Anstalten bei der akademischen oder sonstigen Behörde derselben,
und auf dem tande bei den Lecalgerichten, von den daselbst sich aufhaltenden Vasallen
und deren Söhnen aber bei dem Amtshauptmanne des Bezirks geschehen.

. 34.
Bei dieser Anmeldung baben die ebengedachten Behörden mie der größten Genauig-

keit zu verfahren, die Vor= und Zunamen der angemeldeten Mannschaften, so wie die
nähern Umstände derselben, welche zur Eintragung in die ad F. 37. angeordneten Listen
nothwendig sind, zu erforschen und anzumerken, und hauptsächlich die Nachweisung des
gLebensalters gründlich zu ermirteln.

g. 35.
Die Nachweisung des tebensalcers soll auf folgende Weise geschehen:

a) Für die im betreffenden Orte selbst gebornen Mannschaften wird den geistlichen
Behörden, auf den Grund der Kirchenbücher, die unentgeldliche Abfassung von
Geburtslisten, nach dem Schema sub A. zur Pflicht gemacht. Diese tisten
sind von selbigen für jeden Ort besonders abzufassen und an die Localbehörden
abzugeben.

b) Die an andern Orten des Inlandes gebornen Mannschaften haben sich durch
die, mittelst besonderer Anordnungein zuführenden, Geburtsscheine auszuweisen.

Jc) Die im Auslande gebornen Mannschaften haben ihr tebensalter durch Tauf-
zeugnisse bei der Anmeldung darzurhun.

. 36.
Die Localbehorden haben bei der Anmeldung eines jeden Mannes, nach Befinden,

entweder die geschehene Anmeldung auf den im vorhergehenden &amp;. sub a. gedachten
Geburtslisten anzumerken, oder die ad b. und c. gedachten Geburksscheine oder Tauf-
zeugnisse an sich zu nehmen und den 9. 40. erwähnten sisten beizulegen.
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8. Von der Anfertigung der Mannschafeslisten.

G. 37.
Die sämmcliche angemeldete Mannschafe ist von den Localbehörden in alphabetischer

Ordnung, nach den Schemas sub B. ei C. in zwei besondere tisten einzutragen, wo-
von die eine tiste die zwanzigjährigen und die andere tiste die neunzehnjährigen Mann-
schaften enthalten muß.

ß. 38.
Diese beiderseitigen Lsten sind in doppelten Eremplaren auszufertigen und von den

bLocalbehörden zu vollziehen.
Solleen diese Localbehörden nicht zugleich Gerichtsobrigkeiten seyn, so sind diese

listen den Gerichesobrigkeiten des Ortes zuvörderst vorzulegen, von selbigen genau zu
prüfen, und, bei eigener Vertretung der darin vielleicht enthaltenen falschen Angaben, zu
vollziehen.

 *
Wenn bei der §5. 20. angeordneten Anmeldung der jungen Mannschaften von den

Nocalbehörden eine Verschweigung von Mannschaften, oder die Angabe falscher Nach-
richten gemuthmaße werden sollte, so haben diese Behörden solches, mie Angabe dessen,
was darauf verfügt worden, auf der Rückseite der tisten besonders zu bemerken, und
sich hierdurch aller im Entstehungsfalle State sindenden Vertretungen zu entschütten.

C. 40.
Das eine Exemplar dieser #isten ist binnen 14 Tagen, vom Tage der Anmeldung

an, an den Améshauptmann des Bezirks einzusenden, und es sind diesem Exemplare
die §. 55. sub a. gedachten Geburtslisten, unter Beisetzung der nöthigen Bemerkungen,
so wie die 9. 36. sul b. und c. gedachten Geburcsscheine und Taufzeugnisse sämme-
lich beizulegen.

S. 41.
Das zweite Exemplar dieser tisten ist an Gerichtsstelle anzuschlagen und daselbst,

bis nach völliger Beendigung der Aushebung, zu lassen, sodann aber von der tocal-
obrigkeit zu verwahren, nachdem ein gerichtliches Zeugniß auf selbiges darüber gebracht
worden, wie lange es an Gerichtsstelle ausgehänge gewesen.

8. 42.
Sollten in diesen tisten Mannschaften weggelassen worden seyn, so wird jedermann

nachgelassen, solches entweder bei dem Amtshauptmanne des Bezirks, oder bei der
Obrigkelc des Ortes anzuzeigen; auch wird noch überdem, wenn sich eine solche Anzeige
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beställgee, dem Angeber, unter Verschweigung seines Namens, eine Belohnung von
fünf Thalern bierdurch zugesichert.

G. 43.
In solchen Fällen ist von dem Amtshaupkmanne des Bezirks Anzeige zur Kriegs-

Verwaltungs-Kammer zu erstatten, welche diesen Betrag von der tLocalbehörde, welche
die Listen gefertigt ha#f, einbringen und durch den Bezirks-Amts- Haupemann an den
Angeber aushändigen lassen wird.

—

Cap. V.
Von der Bestimmung der zu stellenden Mannschaftsquoten.

. 44.
Für jeden Rekrueirungsbezirk in den alten Erblanden wird die Kriegs-WVerwalt.

ungs-Kammer bei den Aushebungen die Quote besonders bestimmen, welche derselbe
zu der Ergänzung der Armee zu stellen hac.

ß. 45.
Fur die Oberlausitz wird diese Quote auf die gesammte Provinz durch die Kriegs-

Verwaltungs-Kammer ausgeworfen werden.

ß. 46.
Die Bestimmung dieser Quoten wird auf den Grund des Gesammtbedarfs an

Ergänzungsmannschaften für die Armee, und nach Maßgabe der Anzahl der, in jedem
Rekrutirungsbezirke, und resp. in der Oberlau sitz, im vorhergegangenen Jahre aufge-
zeichnet gewesenen neunzehnjährigen Mannschaften geschebhen.

s. 47.
Hlerbei werden die, auf den §F. 10. gedachten Anstalten verzeichneten Zöglinge,

so wie die wegen des Bergbaues ad 9. 3. für befreie zu achtenden Individuen au-
ßer Ansat kommen. Eine weitere Rücksicht auf die übrigen Befreiungen, oder auf die
sonstlgen Umstände, welche die Unzulässigkeit zum Milicalrdienste mit sich bringen, fin-
det bei Bestimmung der Quoten nicht Statt.
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Cap. VI.
Von dem Verfahren bei dem Aushebungsgeschäfte selbst.

A. Von dem Zusammenerecen der Rekrutirungscommissionen und
von der persönlichen Einberufung der Mannschaften.

l48.
Durch die Kriegs-Verwaltungs-Kammer wird für jeden Rekrutirungsbezirk der Zeit-

punkt bestimmt werden, wenn die Aushebung ihren Anfang nehmen soll.

. 40.
Der Amtshaupkmann des Bezirks hat hiernach die Rekrutirungscommission zusam-

men zu berusen, und es bleibt dessen Ermessen überlassen, die dießfallsigen Expeditionen
in den verschiedenen Aemtern seines Bezirks vorzunehmen.

. 50.
Zugleich sind die aufgezeichneten zwanzigjährigen jungen Mannschaften der verschiede-

nen Orte, die zur zweiten Hauptklasse gehörigen jedoch nach den §. 11. angeordneten
Bestimmungen, unter Feststellung der Tage, persönlich vor die Rekrutirungscommission
zu berufen, und es muß aus jedem Orce wenigstens eine Gerichtsperson dabei mie gegen-
wärtig seyn.

B. Von der Prüfung der (isten.

G. 51.
Die Commission hat zuvörderst die tisten der localobrigkelten über die zwanzigjähri-

gen Mannschaften zu prüfen, und dabei hauptsächlich die tisten über die im verwichenen
Jahre als neunzehnjährig aufgezeichnet gewesenen Individuen, so wie die Geburtslisten
der Geistlichen zum Grunde zu legen.

C. Von der Untersuchung der Mannschaften.

6. 52.
Sedann ist die Unkersuchung der Mannschaften im Betreff deren Dlensteüchtigkeit

vorzunehmen, und es muß solches jedesmal durch den Milicairarzt, nach Befinden, im
Beiseyn des zu der Rekrucirungscommission commandirten Offiziers und eines Mitgliedes
der Commission, geschehen.
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D. Von der Klassificirung der Mannschaften
285

Hiernächst sind sämmeliche aufgezeichnete und reüchcig befundene Mannschaften in dle
6 7. seq. vorgeschriebenen vier Hauptklassen zu bringen, und es sind darüber, so wie
über die untüchtig Befundenen, besondere Verzeichnisse zu halten, auch die nöthigen Be-
merkungen in den listen der tocalbehörden einzutragen.

ß. 54.
Die dritte Hauptklasse ist hierbei in zwei Unterklassen, und zwar dergestalt zu ver—

theilen, daß die wenigere oder mehrere Entbehrlichkeit derselben zur Richtschnur bei der
Einzeichnung der Individuen in diese Unterklassen dient.

6. 55.
Die 6. 13. a. gedachten einzigen Ernährer einer Familie, so wie die §. 13. b. er-

wähnten einzigen Söhne sind dabei in der ersten Unterklasse aufzunehmen.
Die übrigen nach 9. 15. zur dritten Hauptklasse geelgneren Individuen sind, nach

dem Ermessen der Rekrutirungscommission, in diese beiden Unterklassen zu vertheilen.

E. Von der Aushebung selbst.
6. 56.

Wenn hiernach die Klassisication der sämmelichen zwanzigjährigen Individuen gesche-
ben und immittelst die untüchtig Befundenen, so wie die Mannschaften der ersten Haupk-
klasse vollig, die der dritten und vierten Hauptklasse aber gegen Handgelöbniß wieder ent-
lassen gewesen, so wird zur Aushebung selbst verschritten.

Zu diesem Ende sind sämmitliche, in die dritte und vierke Hauptklasse versete Mann-
schaften eines Rekrutirungsbezirkes an einem Orte zusammen zu berufen, und es findet
sodann folgendes Verfahren Statt.

ß. 57.
a) Die vierte Hauptklasse ist zuerst zur Milicair-Pflicht-Erfüllung verbunden. Sollte

die Anzahl dieser Hauptklasse die Quote, welche der betreffende Rekrutirungsbezirk zu stel-
len hat, übersteigen; so tritt die Ziehung des tooses unter sämmtlichen Individuen der
vierten Hauptklasse ein. Die Ziehungsnummern bis an die zu Erfüllung der Mannschafes-
quote reichende Zahl bestimmen den sofortigen Eineritt in das Militair, die übrigen Zieh-
ungsnummern bleiben, je nachdem sie der Zahl der Mannschaftsquote am nächsten stehen,
nach §. 63. als Reserve zum Eincrice in das Militair verpflichtet.
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 58.
b) Sollee dagegen die Zahl der vierten Haupkklasse die Anzahl der Mannschaftsquote

des Bezirks nicht erreichen, so ist die gesammte Mannschaft der vierten Haupkklasse zum
Eineritte in das Milicalr verpflichtet, und das Fehlende an der Mannschaftsquote ist von
der dricten Haupeklasse zu entnehmen.

S. 59.
In diesem Falle ist sodann diejenige junge Mannschafe der dricten Haupkklasse zuerst

zu dem Eintricte in das Militair verpflichtet, welche von der Rekrutlrungscommission in
die zweite Unterklasse verseht worden war. Ubbersteige die Anzahl der Mannschaften die-
ser zwelten Unterklasse den noch zu deckenden Mannschaftebedarf, so har ebenfalls das
hoos unter selbigen für die Verpflichtung zum Milttair, wie 9. 57., zu entscheiden.

S. 60.
Erst dann, wenn die zweite Unterklasse niche hinreichende Mannschaften gewähren

sollte, ist die erste Unterklasse zum Einericte verbunden. In diesem Falle entscheider das
Ermessen der Rekrucirungscommission über diesen Eintcritc in das Militair. Es ist jedoch
in den Fällen, wenn in dieser ersten Unterklasse sich solche einzige Ernährer einer Familie
befinden sollten, welche dem Nahrungsstande völlig unentbehrlich zu seyn scheinen, zuvor-
derst wegen dieser Personen Anzeige zur Kriegs-Verwaltungs-Kammerzuerstattenund
deren Entscheidung darüber zu erwarten, inwlesern vitlleiche diese Personen von der Mili-
tairverpflichtung gänzlich zu entbinden sind.

F. Von der Abgabe an das Militair.

¾. 61.
Sobald die Aushebung hiernach vollendet und uber diejenigen Mannschaften entschie—

den ist, welche in das Militair treten sollen, so sind selbige sofort an den zu Uibernahme
der Rekruten commandirten Offizier zur weicern Verfügung abzugeben, und es ist nicht
nur auf deren Geburtsschelnen zu bemerken, daß diese Mannschaften zum Milicairdienste
ausgehoben worden, sondern es sind auch dlese Scheine an das Millcair zu verabfolgen
und daselbst, bis zur künftigen Verabschiedung, zu verwahren.

S. 62.
Solleen sich unrer den an das Millealr abgegebenen Mannschaften tehrlinge der Kauf-

leute oder Apocheker, ingleichen Handwerkslehrlinge aus dem Bauernstande befinden, deren
gehrzeit erst ein Jahr nach der erfolgten Aushebung zum Militair zu Ende gehe, so wird
Seiten des Militairs dafür Sorge getragen werden, daß selbigen der zur Auslernung an.
noch nöthige Urlaub möglichst ertheilc werde.
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G. VWVon der Reservehaltung.

s. 63.
Zur Ersatzleistung für die, wegen Krankheit, oder aus Ungehorsam, ausgebliebenen

Militairpflichtigen haben die Rekrurlrungscommissionen, nach der Reihenfolge der gezoge-
nen Loosnummern, sec. 9. 57. el §. 50. Reservemannschaften zu bestimmen, welche
mittelst Handgelöbnisses verbindlich zu machen sind, sich auf Erfordern vor Ablauf von
drei Monaten zur Abgabe an das Militair zu stellen. Diesen Mannschaften ist solches,
mit der Bemerkung des gezogenen looses, auf den Geburtsscheinen zu bemerken, und
deren Ortsobrigkeiken haben sodann, wegen deren etwaniger Entfernung, genaue Obsiche
zu führen. Nach Ablauf von drei Monacen ist die Werbindlichkeit des Reservemannes
erloschen.

. 64.
Die übrigen Mannschaften sind wieder zu entlassen und auf ihren Geburtsscheinen ist

die Klasse, in welche sie gesetzt gewesen, auch, bei Statt gefundener Verloosung, die
Nummer des von ihnen gezogenen Looses, und daß selbige für das Milicair nicht ausge-
hoben worden, zu bemerken.

Cap. VII.
Von den Maßregeln zu Verhutung der Militair-Pflicht-Entziehung und von

den hierbei eintretenden Strafen.
S. 65.

Jeder seinen Aufenthalt verlassende junge Mann, der niche binlänglich darzuthun ver-
mag, daß er ein Ausländer ist, muß sich durch seinen Geburks- oder Taufschein, hinsicht-
lich seiner Militairpflicht, gegen die Ortsbehörden legitimiren.

S. 66.
Kein junger Mann soll, bevor er niche nachgewiesen, daß er hinsichtlich der Millcair-

oflichrigkeir, den Vorschriften dieses Gesetzes Gnüge geleister, in Unsere Hof= und Civil-
Dienste aufgenommen werden.

. 67.
Sämmtliche junge Mannschaften, welche sich zur Aushebung noch niche gestellt gehabr,

dürfen sich nur mit der Erlaubniß des Amtohauptmannes ihres Bezirks in das Ausland
begeben, und es wird daher den Obrigkeiten und Polizeibehörden hierdurch ernstlich unter-
sagt, solchen jungen Mannschaften Pässe in das Ausland auszufertigen, bevor sie niche
die Erlaubniß des Bezirks-Amts--Hauptmanns beigebracht.

C 3
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S. 68.
Das Wandern der Handwerksgesellen in das Ausland wird so lange, bis selbige bei

einer Aushebung gestelle gewesen, hierdurch gänzlich untersagt, und es ist alsdann dle Aus-
stellung von Wanderbüchern nur gestactet, wenn solche Personen, mittelst der ad §. 64.
gedachten Arcestation, auf übren Geburesscheinen oder Taufzeugnissen nachweisen können,
daß sie bei der Aushebung sich gestellt gehabt.

S. 60.
Die Mannschaften, welche als neunzehnjährig aufgezeichnet worden, dürsen von die-

ser Zeic an ihren Aufenthalcsort, auch innerhalb des tandes, nur unter dem ausdrücklichen
Vorwissen der Ortsobrigkeiten und unter der Angabe, an welchen Ort sie sich wenden
wollen, verändern.

G. 70.
Die Mannschaften, welche als zwanzigjährige aufgezeichnet worden, und zur bevor-

stehenden Aushebung sich zu stellen haben, dürfen sich, vom Tage der Aufzeichnung an, bis
zum Schlusse des Aushebungsgeschäfts, nur unter ausdrücklicher Zustimmung der tocalbe-
börde, welche die Aufzeichnung besorgte, aus ihrem Wohnorte entfernen.

. 71.
Diejenigen neunzehnjährigen Mannschaften, welche sich in dem J. 29. angeordneten

Termine anzumelden unterlassen haben, sollen, soweie selbige zu erlangen sind, von den
Gerichtsobrigkeiten, da nöthig, unter Requlsition der Obrigkeiten des Aufenchaltsorces der-
selben, eingezogen und, wenn selbige wegen ihres Außenbleibens sich nicht ausreichend zu
entschuldigen vermögen, mit acht Tagen Gefängniß oder mit verhältnißmäßiger Handarbeit
bestrast werden.

6. 72.
Diejenigen zwanzigjährigen Mannschaften, welche in dem 5. 20. gedachten Anmel-

dungscermine, oder bei der §. 50. und 506. angeordneten persönlichen Gestellung ausblei-
ben, und sich über ihre Abwesenheit niche vollständig rechrfertigen sollten, sind, sobald
deren Aufenthale bekannt, entweder, wenn der Aufenthaltsort im Inlande ist, mittelst
sofortiger Requisition an die betreffenden Obrigkeiten, einzuziehen, oder, wenn deren Auf-
enthalt auswärtig in solchen tändern ist, mit welchen ein auf die Auslieferung der Mili-
tairpflichtigen sich erstreckendes Cartel bestehe, daselbst conventionsmäßig zu reclamiren.

S. 73.
Ist dagegen der Aufenthalesort solcher Mannschaften unbekannt, so find selbige durch

öffentliche Bläcter der hiesigen und benachbarten kande, mic Einräumung einer doppelten
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Sächsischen Frist, zur persönlichen Gestellung vorzuladen, und im Falle des Außenblei-
bens, nach Verlauf dieser Frist, mit Sceckbriefen zu verfolgen.

. 74.
Alle zwanzigjährige Mannschaften, welche sich der angeordneren Anmeldung und per-

sönlichen Gestellung, durch Austreten oder auf andere Weise, zur Ungebühr entziehen, sol-
len, sobald sie zu erlangen sind, aufgegriffen, dem betreffenden Amtshaupemanne überlie-
sert, und, wenn sie einen ausreichenden Grund ihrer Abwesenheit niche auszuweisen ver-
mögen, bei befundener Diensttüchtigkeic, ohne Rücksicht auf diejenigen Ausnahmen von
der Militalrpflichtigkeit, welche ibnen, wenn sie sich zur recheen Zeit gestelle häteen, nach
dem gegenwäreigen Rekrutirungsgesetze zu statten gekommen seyn würden, an das nächste
Regiment abgegeben und daselbst niche allein sofort zum Kriegsdienste verpflichtec werden,
sondern auch zu einer zwölfjährigen Dienstzeit verbunden seyn. Ein in dieser Ark nach
seiner Wiedererlangung zum Milicair abgegebener Ausgetretener soll, wenn vorher ein an-
derer Mann für ihn schon wirklich eingestelle worden, der nächsten Quote des Bezirks zu
Gute gerechnet werden.

. 75.
Die §. 74. gedachten Mannschaften, welche, nach ihrer Wiedererlangung, bei der

Untersuchung zum Dienst untücheig befunden werden, sind, wenn sie nur die §. 20. vor-
geschriebene Anmeldung unterlassen haben, mic acht Tagen Gefängniß, wenn sie aber
ausgetreten gewesen, mit vier Wochen Gefängniß, oder mit verhältnißmäßiger Handarbeit
zu bestrafen.

G. 76.
Für jeden hiernach aufgegrissenen und verhafteten Ausgetrekenen sollen übrigens von

dem Amtshaupemanne, an welchen ein solcher abgegeben wird, fünf Thaler, auf Rech-
nung des Kriegs-Zahl-Amces, verabreiche werden.

. 77.
Nächstdem soll jeder ausgetretene zwanzigjährige Mann, nach Verfluß eines, von

dem Tage an, wo derselbe sich persönlich ad 9. 50. und §. 56. zur Aushebung stellen
sollen, gerechneten gemeinen Jahres, in Bezug auf sein Vermögen, für tode geachtet und
das sämmtliche ihm zugehörige, oder immittelst ihm anfallende Vermögen unter gericht-
liche Verwaltung gestellt, nach Ablauf von zehen Jahren aber (insofern der Ausgetretene
früber nicht wirklich mie Tode abgeht, und solchenfalls die Verabfolgung eher erfolgen
mag) den nächsten Verwandten oder Chegatten des Ausgetretenen, nach der Inrestarerb=
folge, ausgeantworket werden; bis dahin aber sind denen, welche von dem Ausgetretenen
die Alimente zu fordern berechtige seyn würden, die Civilalimente aus dem in gerichtlicher
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Verwahrung befindlichen Vermögen zu verabfolgen. Wäre aber das Vermögen so unbe-
trächtlich, daß ein Uiberschuß über die zu verabreichenden Allmente nicht verbliebe, so ist
solches den Intestaterben sofort, nach Ablauf des ersten Jahres, auszuhändigen.

Des Rechtes, Eigenthum zu erwerben, wird der Ausgetretene erst von dem Tage an
wledertheilbastig,wo die Untersuchung der begangenen Austretung, in Folge seiner Wie-
dererlangurg, ihren Anfang nimmt.

d. 78.
Jeder Militairpflichtige, welcher, um sich zum Kriegsdienste unbrauchbar zu machen,

seinen Korper verstummelt, soll, wenn diese Absicht nicht vollständig erreicht worden, und
derselbe zum Militairdienste noch tuchtig ist, mit vier Wochen Gefängniß bestraft
werden.

Sollte dagegen ein solcher Mann durch die angewendete Verstummelung zum Kriegs—
dienste unbrauchbar geworden seyn, so ist selbiger mi einjähriger Zuchthausstrafe
zu belegen.

S. 79.
Jeder militairpflichtige Manm, welcher aus der Absicht, um vom Kriegsdienste be-

freit zu werden, irgend jemand durch Bestechung für sich, oder zur Ausstellung falscher
Zeugnisse zu gewinnen suchen und dessen überführt werden sollre, soll, wenn diese Absiche
auch nicht errricht worden, und derselbe zum Militairdienste tüchtig ist, ohne Werteres an
das Militair abgegeben werden, und zu einer zwölfjährigen Dienstzeit im Mili-
rair verbunden seyn. Wenn dagegen ein solcher Mann zum Mllicairdienste untücheig
besunden würde, so soll derselbe mic acht Wochen Gefängniß bestraft werden, welche
Srrafe auf keine Weise in eine Geldbuße verwandelt werden darf.

v Cap. VIII.

Von den Strafen, welche Diejenigen zu erleiden haben, welche die Hinterziehung
der Milikairpflicht eines Mannes zu befdrdern gesucht.

S. 80. "„

Verwandte oder Freunde eines Milikairpflichtigen, welche durch Bestechungen ir-
gend Jemanden zu gewinnen, oder zu Ausstellung falscher Zeugnisse zu bewegen gesuche
baben, sollen, wenn ihre Absicht auch nicht erreiche worden, mit ache Wochen Ge-
fängniß bestrast werden, welche Strafe ebenfalls nicht in eine Geldbuße verwandelt
werden darf. 1

Oie in gegenwäreigem, so wie in dem 5. 70. gedachten Falle angebotenen oder
gegebenen Geschenke fallen der Armenhaus-Haupt-Cassezu.
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Jeder, welcher die Hinterziehung der Militarpflicht eines Mannes auf irgend
eine andre Weise absichtlich beförderr, oder zu befördern gesuche, und nicht den dießfall-
sigen besonderen Vorschriften des Milicair-Straf. Gesezbuchs unterworfen ist, soll zu
einer, dem Grade des Vergebens angemessenen, Gefängniß= oder Zuchehausstrafe verur-
theilt werden. ·

Sollte eine solche Person in offentlichen Diensten stehen, so ist noch uberdem deren
Dienstentsetzung zu bewirken.

g. 82.
Alle Diejenigen, welche, durch Verabsäumung ihrer Amtsobliegenheiten, unabsichtlich

zu einer Hinterziehung der Militairpflicht beigetragen haben, sind mit einer, nach Ver-
bäleniß der Größe, oder der Wiederholung der Dlenstvernachlässigung, von einem bis
auf zwanzig Thaler ansteigenden Geldbuße zu belegen.

Zweiter Theil.
Von den Entlassungen.

Cap. I.
Von der künftigen Dauer der Dienstzeit und von der Verpflichtung zur

Dienstreserve.

ß. 83.
Fur die Mannschaften, welche kunftig zur Ergänzung der Armee werden ausge-

hoben werden, wird hiermit die Dauer der Dienstzeit auf
acht Jahre

festgesetzt.

 - 1

. Diejenigen Mannschaften, deren dießfallsige Dienstzeie verflossen ist, und welche
nicht freiwillig fortdienen, sollen mie der Verpflichtung entlassen werden, auf Erfor-
dern, während der nächsten «

vier Jahre,
zur Kriegsreserve sich zu stellen.
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Cap. II.
Von den verschiedenen Fällen der ehrenvollen Entlassungen und von den

Entfernungen vom Mllitair.

.S.
Es ceite elne ehrenvolle Entlassung vom Militalr in folgenden Fällen ein:

A. Wegen abgelaufener Dienstzeit.
B. Wegen nothwendiger Verwaltung eines Besisthums, oder

wegen Erhaltung hülfloser Familien.
C. Wegen eingetretener Dienstuncrücheigkeit.

F. 86.
4.

# Wegen abgelaufener Dienstzeié.

Es sind, wie ad §. 34. bereits gedacht, die daselbst erwähnten Mannschaften,
nach Verlauf einer achtjährigen Dienstzeit, wieder zu entlassen.

g. 87.
B.

Wegen nothwendiger Verwalrung eines Besibthums, oder wegen
Erhaltung hülfloser Familien.

Dlejenigen Mannschaften, welche, im taufe der Dienstzeit, durch Erbschaft, oder
durch Schenkung auf den Todesfall, alleinige oder Miteigenthümer eines 9. Z. bezeich-
neten Besitzthums geworden sind und selbiges norhwendig selbst verwalten mussen, sollen
zu jeder Zelc, und ohne Vorbehalr der Kriegs-Reserve Pflicht, entlassen werden.

Dasselbe soll auch wegen nothwendiger Erhaltung hülfloser Familien eintreten, wenn
nämlich Mannschaften, als Söhne oder senst, die 9. 15. erwähnte gesetzliche und aus-
schließende Verbindlichkeit überkommen haben sollten, die Familie, zu der sie gehören,
zu erhalten, und zu dem Ende einen gemeinschaftlichen Haushalt mie ihnen fübren
mußten.

6. 88.
In dlesen gedachten beiden Fällen soll das Anbringen zur Enklassung aus dem

Milicair zuvörderst durch den betreffenden Mann selbst, unter Anfügung der erforderli.
chen obrigkeitlichen Zeugnisse, bei dessen vorgesetzker Milleairbehörde gescheben.
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Auf die dießfalls zu erstateende Anzeige wird durch das Generalcommando mle der
Kriegs-Verwaltungs · Kammer communicirt und von selbiger, nach Befinden, das Gut—-

achten der §. 22. gedachten Rekrurlrungscommission erfordere werden.

G. 9.
Uibrigens wird hierdurch festgesect, daß Jeder, welcher absichtlich, oder durch Ver-

nachlässigung seiner Amtspflicht, dazu beigetragen hat, daß ein Milicalr aus den F. 37.
angegebenen Gründen entlassen wird, ohne daß die angebliche Ursache der Enclassungen
wirklich begründe#t gewesen, den Sphis 31. und 682. festgesetzten Strafen ebenfalls un-
terliegen soll.

 . 90.
C.

Wegen eingetretener Dienstunküchtigkeit,
Die Entlassung wegen Dienstuntüchelgkeic sindee, nach vorgängiger Uncersuchung des

obersten Milikakrarzkes, Seatt, und es sind hierbei die Mannschaften auch noch vor Ablauf
der gesetzlichen Dienstzeie zu entlassen. Bei Enclassungen dieser Arc fälle der Vorbehale
der Verpflichtung zur Kriegsreserve binweg.

. 91.
Enefernungen von dem Miliealr.

Entfernungen vom Milicalr ereken wegen schlechter Aufführung oder wegen enceehren-
der Verbrechen ein, und zwar im erstern Falle, nach Ermessen des Generalcommandos,
und im leßkern Falle, wenn ein solches Verbrechen, nach den Bestimmungen des Mili-
tair-Straf. Gesetzbuchs, die Ausschließung aus dem Soldatenstande zur Folge hat.

In beiden Fällen werden diese Mannschaften mit aufpässen fortgeschickt werden, in
denen die Ursache der Encfernung enthalten ist.

Cap. III.
Von den Vortheilen und Begünstigungen, welche für Entlassene Statt

finden konnen.

. 92.
A. Für die Mannschaften, welche nach acht Jahren entlassen worden.

Fär dlejenigen Mannschaften, welche, nach Verlauf der gesehmäßigen Dienstzeic
von ache Jahren, ehrenvoll entlassen worden, kreken folgende Begünstigungen ein:

a) Diejenigen von diesen Mannschaften, welche als tehrlinge elner zunftmäßigen
Kunst, oder eines Handwerks, durch ihren Eintric in das Milicalr verhindert

Gesetzsammlung 1825. (o0)
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wurden, ihre Lehrzeit auszuhalten, sollen, auf ihr Ansuchen, unentgeldlich
zu Gesellen aufgenommen werden, insofern sie, nach Maßgabe des 1qten 8.
Cap. I. des Mandats vom Zten Januar 1730., die General-Innungs-Ar-
tlkel betreffend, dazu tüchtig sind.

b) Denjenigen von diesen Mannschaften, welche durch die Erfüllung ihrer Militair-
pflicht abgehalten worden, als Gesellen auszuwandern, wird hierdurch die Dis-
pensatlon von den Wanderjahren zugestanden.

c) Denjenigen Mannschaften, welche während ihrer achtjährigen Dienstzeie einem
Feldzuge beigewohnt haben, oder zu Unteroffizieren avancirt sind, soll überdem
gestattet seyn, überall, wo sie Wohnung finden, auch wenn sie das Meister-
reche nicht erlange, ein Handwerk, eine Kunst oder ein Gewerbe, jedoch unter
nachstehenden Beschränkungen, zu treiben.

Es dürfen selbige nämlich:
#) weder ein Handwerksschild aushängen, noch Gesellen und (ehrlinge

halten;
O denselben ist nur verstatte#, ihre Eheweiber und diejenigen ihrer Kin-

der zu zunftmäßigen Arbeiten zu ziehen, welche das sunfzehnte te-
bensjahr noch nicht erreicht haben;

)3pdieselben dürfen nur die von ihnen selbst gefercigeen Gegenstände auf
Märkten, oder sonst, verkaufen und den Hausirhandel lediglich, in
Gemäßheit der dieserhalb bestebenden gesehlichen Vorschriften, becreiben;

) ohne besondere obrigkeitliche Erlaubniß ist denselben alle Gast= und
Schankwirthschaft uncersage.

d) Die ad c. gedachten Mannschaften sollen ferner vonder Enkrichkung der Per-
sonensteuer befreic seyn.

S. 93.
6. Für die Mannschafeen, welche nach sechzehen Jahren

entlassen worden.

a) Sämmtliche Mannschaffen, welche, nach Wollendung der achtjährigen gese-zlichen
Dienstzeie, freiwillig im Milicairdienste geblieben und sechzehen Jahre gediene
baben, sollen nicht nur alle §. 02. sub a. b. c. und d. gedachten Befreiungen
ebenfalls genießen, sondern es ist ihnen auch, auf ihr Ansuchen, das Bürger-
und Meisterreche unenegeldlich, jedoch nur an dem Wohnorte, welchen sie nach
der Verabschiedung gewähle haben, zu ereheilen. Die Fereigung eines Meister-
stückes liegt ihnen jedoch jedesmal ob.
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1) Die nach einer sechzehnjährigen Dienstzeie entlassenen Mannschaften haben dem-
nächst auf so lange, als sie unangesessen sind, die Befreiung von allen persön-
lichen Communleistungen, mie Inbegriff der klocal-Quatember-Beicräge, so wie
in der Oberlausitz die Befreiung von den Gewerbsteuerbeiträgen und von den
Hausgenossendiensten zu genießen. Der Kriegs-Verwaltungs-Kammer bleibe
jedoch vorbehalten, vorwaltenden besondern Umständen nach, diese Befrelung
ausnahmsweise Einzelnen auch bei einer kürzern Dienstzeit zuzubilligen, und die-
selben desbalb mic besondern Freischeinen zu versehen.

Die Befreiung von Personen= und Gewerbsteuern, auch persönlichen Com-
munleistungen und Hausgenossendiensten, beschränkesich jedoch lediglich auf die

Prästationenin ordinariüs; zu außerordentlichen dergleichen Steuern und Com-
munanlagen haben die Verabschiedeten beigzutragen.

G. 94.
C. Für die Mannschaften, welche im Dienste untüchtig geworden.

Denjenigen Mannschafcen, welche, wegen durch den Dienst entstandener Invalidirär,
entlassen werden, sollen, ohne Berücksichtigung desjenigen, was dieselben alsdann aus der
Invalidencasse erhalten werden, die sämmtlichen §. 02. a. b. c. und d. bestimmren
Wergünstigungen gleichfalls zugestanden seyn.

§. 95.
Uibrigens sollen die unker den ebengedachten Begünstigungen entlassenen Mannschaften

bei diesen Vortheilen durchgängig geschützt werden, und es wird hierdurch jede wider-
rechtliche Entziehung, bei Vermeidung einer dem Benachtheiligten zu leistenden ange-
messenen Geldentschädigung, auf das Strengste untersage.

. 96
Die Landesregierung und resp. die Oberamtsregierung zu Budissin, so wie, im

Betreff der Personen- und Quatember-Steuer-Befreiung, das Ober- Steuer-Collegium,
haben hiernach in vorkommenden Fallen zu entscheiden.

Cap. IV.
Von der Verfugung uber die Militairabschiede der Verstorbenen.

. 97.
Wenn verabschledece Milieairpersonen verstorben, so haben diesenigen Personen,

welche bel den geistlichen Behörden auf deren Beerdigung antragen, deren Milltalrab=
schiede an diese Behörden zugleich abzugeben.

( 9.)
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s. 98.
Diese geistlichen Behorden haben jene Abschiede der Obrigkeit des Ortes zuzustellen

und letztere hat deren Cassation zu den Acten zu bewirken.

Urkundlich haben Wir dieses Mandat, wonach sich die Behorden und Unsere ge—
sammten Unterthanen auf das Genaueste zu achten haben, und welches, in Gemaßheit
des Generalis vom 13ten Juli 1796. und des Mandats vom Oten März 1318.,
noch besonders bekannt zu machen ist, eigenhandig unterschrieben und Unser Konigli—
ches Siegel vordrucken lassen.

So gescheben und gegeben zu Dresden, am 25sten Februar 1825.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Morimisian Göneber.



 ——

No.

(57.)

A+
L i st e

der in (der Stadt) (dem Dorfe) N. vom üisten Januar bis mic 3üsten December 18.
gebornen und daselbst noch nicht gestorbenen mannlichen Personen.

Geburtstag
nach der

Zeitfolge.
Vor- und Zunamen.

Stand

oder Gewerbe

der Aeltern.

Ob der Mann

sich im Orte
aufhalte oder

nicht?

———
——

Bemerkung
des muthmaßlichen Aufenthalts und

Schicksals der Abwesenden.
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B.
Verzeichniß

der in N. N. aufgezeichneten neunzehnjährigen, im Jahre 18.
gebornen Mannschaseen.

Dag
der

Anmeldung

No. Vor= und Zunamen.

 –. — — ——

Geburtstag. Geburtsort.
Stand

oder

Gewerbe.

Anmerkung.

———.——— —.————ies
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C.

Verzeichniß
der in N. N. aufgezelchneren zwanzigjährlgen, im Jahre 18.

gebornen Mannschaften.



Dag
der

Anmeldung.
 — — — —

No.

600)

Vor- und Zunamen. Geburtstag. Geburtsort.
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Stand Ort

oder der Anmeldung als

Gewerbe. neunzehnjährig.

Nummer

der oder
Geburtsliste, des Geburts,des Tauf-

scheins,

oder Anmerkung.

scheins.
WIlllII0——

Gesetzsammlung 1825.
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7.) Verordnung der Kriegs-Verwaltungs-Kammer,
die nächstbevorstehenden Rekrutirungen betreffend;

vom 26sten Februar 1825.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsenc. ic. ic.
Da das, in Gemaßheit des Mandats vom 25sten dieses Monaks, einzuführende

neue Werbesystem, nach welchem der Mannschaftsbedarf zur Ergänzung der Armee

jedesmal aus derjenigen Mannschaft ausgeboben werden soll, welche in dem Aushebungs-
jahre ihr zwanzigstes tebensjahr zurücklegt, der Armee die vollständige Erlangung der
jährlich erforderlichen Ersahmannschaft nur dann erst sicher verburge, wenn alle in dem

angezogenen Mandate vorgeschriebene Vorkehrungen getroffen seyn werden, um in dem

jährlichen Rekrutirungscermine die ganze, der Militairpflichtigkeit jedesmal unterliegende
Alreröklasse, an den Gestellungsorten vollständig zu versammeln, so haben Wir, in
vorläusiger Berücksichtigung der zu diesen Vorbereikungen nöcthigen Zeic, und um immit-

telst weder die Ergänzung der Armee zu gefährden, noch die für künfeige Aushebungen
bestimmten Altersklassen in voraus zu erschöpfen, auf eine Reserve zu Deckung des, bis

zur wirklichen Ausführung der obgedachten neuen Werbeeinrichtung, annoch eintretenden
Rekrutenbedarss zeither schon Bedache genommen, indem Wir zu dem Ende die seie

Anfange des Jahres 13053. gebornen jungen teute bei der letztern Aushebung thunlichst
haben verschonen lassen, und Wir verordnen daher, daß bei der nächsten, im bevorste-
henden Monat April vorzunehmenden Rekrutirung, durch welche ohnebin nur der im

vorigen Jahre unersetzt gebliebene frühere Mannschaftsabgang der Armee zu ersetzen
ist, die erforderliche Anzahl Rekruten zunächst aus der Klasse der im Jahre 1303.

gebornen Mannschaften ausgehoben, und nur in so wei, als diese nichr zureichen sollten,
die folgende Altereklasse vom Jahre 1804 zu Hülfe genommen, der Ulberrest dieser

letern aber, bei der nächst darauf folgenden Rekrulirung mic beigezogen werden soll.
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Wir wollen jedoch bei diesen beiden Altersklassen durchgängig nur die im §. 14. des

angeführten neuen Gesebes bezeichnete vierte Hauptklasse der Milikairpflichtigen in An-

spruch nehmen lassen.

Hiernach Haben die Amtshaupcleut, Rekrutirungscommissionen und Gerichtsobrig-
keiten sich zu achten, und Letztere den ocalbehörden das Nöthige bekannt zu machen.

Dresden, am 26sten Februar 1825.

von Zezsch witz.

Gottfried Neumann, S.
Ausgegeben zu Oresden, am 7ten März 1825.
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Gesetsammlung
onigreisa Srsen

C.

8.) Verordnung der Landeeregierung,
die Erläuterung einer zweifelhaften Stelle des Generalis vom 8ten Mai 1811

betreffend;

vom 14ten Marz 1825.

Ven GOTTEs Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c. 2c. 4c.

Liebe getreue. Zu Erlauterung des Generalis vom Zien Mai 1311, die An-

legung neuer Muhlen und die dazu erforderlichen Concessionen betreffend, wird andurch

verordnet:

Das in der Erledigung der Landesgebrechen, vom 12ten Marz 1603, den

Amtsmühlen, gegen die Errichtung neuer Muhlen, zugestandene Verbiekungs-=

recht ist durch gedachtes Generale nicht für aufgehoben anzusehen, der öte F.

desselben miehin, über dessen Auslegung Zweifel entstanden sind, nur von der

Entziehung oder Verminderung seeiwilliger Mahlgäste, nicht aber von dem

Falle zu verstehen, wenn die Anlegung einer neuen Möhle an solchen Orten,

wo eine Unserer Amtsmühlen den Mahlzwang ausübe, beabsicheige wird.

Gesetzsammlung 1825. (11 )
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Hiernach hat sich Jeder, den solches angeber, gebührend zu achten.

Gegeben zu Dresden, am 146en März 1325.

Freiberr von Werthern.

Wilhelm tudwig Ackermann, 8§.
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9.. Mandat,
die Ausschließung der Theilnehmer an geheimen Studentenverbindungen von

offentlichen Anstellungen betreffend;
vom 2lsten Marz 1825.

Wa Friedrich August, von GOTTES Gnaden, Konig von
Sachsen c. c. c. thun hiermit kund und fügen zu wissen: Wir haben uns bewo-

gen gefunden, diejenigen gesetzlichen Vorschriften, welche, in Folge des von der Deut-

schen Bundesversammlung zu Frankfurt am Main, Inhalts des über die 36ste Situng

aufgenommenen Prokocolls vom 20sten Septrember 1810, wegen der in Ansehung

der Universikäcen zu ergreifenden Maßregeln gesaßten, durch ein aus Unserm Kirchen-

rathe unterm Zien März 1320 an die Universitäc teipzig erlassenes Rescripe, und

durch einen Anschlag derselben zur Kenntniß gebrachten Beschlusses, im 100ten, in

Verbindung mit dem 104ten Iphen, der mittelst Rescripts vom 20sten März 1822

bekannt gemachten Gesetze für die Seudirenden auf der Universitäc teipzig ausgespro-

chen worden sind, in Folgendem zu erweitern und näher zu bestimmen.

Gegen alle diejenigen biesigen Uncerehanen, welche der Theilnahme an den auf

den Untversttäcen bestehenden, staaksverbrecherische Zwecke verfolgenden, geheimen Ver-
bindungen angeschuldigt werden, oder verdächtig sind, soll binführo mit der Criminal=

untersuchung verfahren und die, so bei diesen Untersuchungen der gedachten Theilnahme
entweder geständig sind, oder überführt werden, sollen zu öffentlichen Aemcern in den

biesigen tanden und allen solchen Anstellungen und Geschäftsbecreibungen, zu welchen

es der Bestätigung einer vorgesetzten öffentlichen Behörde bedarf, insbesondre auch zu

Errichtung von Erziehungs= und Unterrichts-Anstalten, für unfähig eracheet werden.

Hiernach haben sich Alle, die es angeberc, gebührend zu achten.

C 11 )
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Urkundlich haben Wir dieses Mandat, welches, in Gemäßheit des Generalis vom
15ten Juli 1700. und des Mandaks vom okten März 1813., bekannt zu machen

ist, eigenhändig unterschrieben und Unser Canzleisecrec vordrucken lassen. So geschehen

und gegeben zu Dresden, am 21sten März 1325.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Johann Daniel Merbach.
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die Aufldsung der Eandescommission und die anderweite Vertheilung der, in

Beziehung auf die Ausgleichungsanstalt, noch verbleibenden Geschafte zwischen
der Kriegs-Verwaltungs-Kammer und dem Ober-Steuer-Collegio

betreffend;

vom 23sten März 1825.

Wos Friedrich August, von GOTTES Gnaden, Kdonig von

Sachsen c. c. c. thun hiermit kund und zu wissen: Nachdem die Bearbeitung

der auf die Ausgleichungsanstalt Bezug habenden Geschafte so weit vorgeruckt ist, daß

es der unter dem Namen der Landescommission bestehenden besondren Behorde, so

wie der zeither unter der Kriegs-Verwältungs-Kammer gestandenen eigenen Cassen-

verwaltung für gedachte Anstale niche mehr bedarf: so haben Wir, nach vernommenem

Gutachten Unserer getreuen Stände, über die Auflösung der andescommission und

nber die anderweite Vertheilung der sämmtlichen noch verbleibenden Geschäffe zwischen

der Kriegs-Verwaltungs-Kammer und dem Ober- Steuer-Collegio, Folgendes be-

schlossen und festgesetze.

1.

Die tandescommission wird mit dem Zisten Marz dieses Jahres aufgelost, und

sammtliche, von derselben bisher besorgten Geschafte, namentlich

die Entscheidung über die etwa noch eingehenden Gesuche um Erlaß rückstän-

diger Peräqugtiensbeiträge,
ferner
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die Annahme und Prüfung der Reclamationen gegen die von der Krlegs.

Verwaltungs-Kammer über angebrachee Forderungen gegen die Ausglelchungs-

casse ertheilten Bescheldungen,
gehen an das Ober-Steuer-Colleglum über.

2.

Von eben diesem Zelepunkte an hört die unter der Kriegs-Verwaleungs-Kammer

gestandene Ausgleichungscasse auf, und alle noch übrige Cassengeschäfte, namentlich die

Vereinnahmung der Reste auf Peräquationsanlagen und die an Liquidanten noch zu

leistenden Zahlungen, werden bei dem Ober-Seeuer-Collegio besorge werden.

3.

Das gesammte Rechnungswesen, welches sich auf die Erhebung und Berechnung

der, nach den verschiedenen Peräquationsausschreiben, von Grundstucksbesitzern und Un-

angesessenen erforderten Beitrage bezieht, geht von der Kriegs-Verwaltungs-Kammer

an das Ober. Steuer--Collegium uber, und wird bei letzterem zur volligen Erledigung

gebracht werden.
4.

Was dagegen die Forderungen an die altere Ausgleichungscasse betrifft, welche,

in Folge der durch die Landescommission unterm 2ten November 1819. ergangenen

Bekannemachung, zur Anmeldung gekommen sind, so werden die dießfallsigen Erorter—

ungen und Abrechnungen bei der Kriegs-Verwaltungs-Kammer, nach den in der

angezogenen Bekanntmachung enthaltenen Bestimmungen, wobei es allenthalben soin

Bewenden hat, in der Maße fortgestellt werden, daß die, vor definitiver Bescheidung

der Liquidanten, zeither mit der Landescommission gepflogenen Communltcationen kunftig

mit dem Ober-Sceuer-Collegio Scatt finden werden.



Gegen die auf diese Weise ertheilten Bescheidungen soll auch fernerhin kein wei—

terer Recurs gestattet seyn.

Urkundlich haben Wir dieses Mandat eigenhandig unterschrleben und mit Unserm

Koniglichen Siegel bedrucken lassen.

So geschehen zu Dresden, am 23sten März 1325.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig—

D. Maximilian Günther.
Ausgegeben zu Dresden, am 26sten März 1825.
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Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.
7.

7—#%4En"“s

11.) Valvations-Tabelle
der

in den Königlich Sächsischen Canden Cours habenden Münzsorten, wornach sich von
jetzt an, bis zu ergehender anderer Anordnung, Jedermann, Inhalts des Münz=

Edicts vom 14ten May 1763., zu richten hat.

A. Der Silber-Münzsorken.
I. Conventionsmäßige, gleich den Churfürstl. und Kbnigl. Schs.

conventionsmaßig ausgeprägten.
a) Conventionsmäßige Speciesehaler.

Kiserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische, thl.sgr. pf.
Konigl. Preußische, mit der Umschrift: Zehn eine feine Mark, von 1794 und 1795,
Churfurstl. und Konigl. Baiersche,
Herzogl. Churfurstl. und Konigl. Wurtembergische,
Konigl. Westphalische,
Furstl. und Churfurstl. Salzburgische,
Fürstl. und Großherzogl. Würzburgische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Herzogl. Sachsen -Gothaische von 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische von 1764 und 1767,
Markgräfl. Anspachische,
Fürstl. Schwarzburg= Sondershausensche von 1764,
Vischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergssche,
Stadt Regensburg= Augsburg= und Näürnbergische.

Gesetzsammlung 1825. (12 0
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b) Conventionsmäßige Gulden oder 2 Slücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Konigl. Baiersche,
Herzogl. Churfürstl. und Konigl. Würtembergische,
Konigl. Westphälische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachtsche,
Herzogl. Sachsen-Gothaische von 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische von 176,
Herzogl. Braunschweigische,
Markgräfl. Anspachische, seit 1750 ausgeprägte,
Fürstl. Schwarzburg-Sondershausensche von 1764,
Bischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Stadt Regensburg= Augsburg= und Nürnbergische.

) Conventionsmäßige halbe Gulden oder : Sthcke.
Kaiserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachlsche,
Bischöfl. Bamberg= und Wuürzburglsche,
Gräfl. Stollbergische,
Markgräfl. Anspachische 50 Kreuzerstücke.

d) Conventionsmäßige Zwanzig-Kreuzer-oder Kopfstücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Konigl. Baiersche,
Herzogl. Churfürstl. und Konigl. Würkemberglsche,
Fürstl. und Churfürstl. Salzburglsche,
Markgräfl. Anspachische, seit 1760 ausgeprägte,
Stadt Regensburg= Augsburg= und Nürnbergische.

e) Siebzehn-Kreuzerstücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. XVIk. Kreuzer, ü ü

f)Conventionsmäßige : Slücke.
Konigl. Wesiphälische, - - - -

8) Conventionsmaßige Zehn-Kreuzerstucke.
Sämmtliche oben sub d) wegen der Jwanzig-Kreuzerstücke bemerkte Gepräge.

sthl.

—

 ———l

gr.

16

22
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Ferner den conventionsmaßigen gleich.

Nach dem Leipziger Fuß bis zum Jahre 1750 ausgeprazte Churfurstl. Draunschweig.
Lüneburgische1Stücke. -

dergl. Churfürstl. Sächs3Stücke, - "q “7 "D
dergl. Churfürstl. Braunschweig= Lüneburgische2Gulden, -
dergl. Churfurstl. Sachs. und Braunschweig- Luneburgische — Siss -
derglchurfurstcSachsxxStucke - -

Hieruber
Kaiserl. Konigl., auch Kaiserl. Oesterreichische Brabanter Kronenthaler, ingl.
Konigl. Baiersche Kronenthaler.

II. Geringer, als conventionsmäßig.

Churfürstl. Saächs seit 1750 und vor dem Münzedicte vom 14ten May 1765. in Dres-
den ausgeprägte, X, 3 und:#Stücke.

(Auf diese drei Sorten, neiche à 15 Thlr. 0 Gr. — die Mark ausgeprägt
worden, sollen auf 100 Thaler — 7 Gr. 6 Pf. zugelegt werden.)

Ein Königl. Preußischer Thaler, von 1764 bis und mit 1760, "D
4 "D - - " 1770 * 1770, -

- - -ü1780 -- " 1700,

und 1810 „ „ 2 133

« « - - von 1800 J„.„ 15800,

excl. 1804.
" . - z- . 1760, 1730 und 1701, "

"] " "n 1 „ · 1772, 1775, 1776, 1778 und 1770,
6 - - - »15802 und 1809, " "

"6Z " - # „" 1764 bis und mit 1768, -
- z- 12770, 1772, 1775, 1776, 1777 und 1778,

- - - *m " 1706, 1707, 1700, "

"6 "° "D „ . 1300 bis und mit 1313, "
" - - -l " 1760c4 1768, ¾

Fgr.)

dP

11

22

22

22

22

#JJ—

-Cs

·pf

JO—#SJC

·
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B. Der goldenen Münzsorken,
bel welchen, in Ansehung des Gewichts, durchgehends das Cöllnische Mark- und hiesige
Dukaken-Gewiche zum Grunde gesetzet wird, dergestalt, daß 67 Ducaten praecise eine Cöll-
nische Mark wiegen müssen, und ein dergleichen vollwichtiger Dukaten 66 hiesige As häle,

welche 22x Assen Troyschen Gewichts, und 60 Graens Wiener Mändel-Gewichts

Stück auf bie
rauhe Collni=

sche Mark.
67

67

67
21
42 rv
35
1771
702
547
17.
84

694
57

gleich kommen.

Reichs= Constitutions- und Conventions- mäßige Kai-
serl., Kaiserl. Konigl. und andere zuverläßig 25
Kr. 8 Gr. fein haltende Dukaten,

Cremnitzer Dukaken, Florentinische Giglüur und Vene-
tianische Zechinen, - -

Koniglich-Preußische und dolindiche Dukaten,
Souverains,
Halbe Souverains, -
Alte Französische Louisd'or, " "

Alte Franzésische doppelée Louischor, "
Alte Französische halbe Louisckor, -
Spanische einfache Pistolen,
Spanische doppelte Pistolen oderDoppien, -
Spanische Quadrupel, ·
Spanische halbe Pistolen, " "

Königl. Preußische Banco- Regiementemäßge Fréderics
d’or,

Braunschweigische Pistolen ober 5 Chaler= Seücke,
Braunschweigische doppelte Pistolen oder 10 Thaler—

Stucke, -

Braunschweigische halbe T ober 2 Thaler-
Stücke, - -

Dresden, am 28sten Marz 1825.

Ausgegeben zu Dresben, am 11ten April 1825.

Thlr.

n

—

 S————
+

—

gl.

18

19
18

20

16
10

20

17
10

10

20

20

16

10

pf.

222[[I!
*

d——S—————————————.——
10

Thlr. gl. pf.

Ei

lilililol
1
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
8.

12) Ausschreiben,
die in der jetzigen Landesbewilligung von den Ritterguts- und sonstigen

Landbrauereien zu entrichtenden Bier-Trank. Steuer-Fixa
s. w. d. a. betreffend;

vom 211sten April 1825.

Von GOTTEsS Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c c. c.
Liebe getreue. In das von Uns, nach Beendigung des letzten Landtages, unterm

350sten September vorigen Jahres erlassene Steuerausschreiben sind zwar §. 1. bis
mit 5. bereits verschiedene Anordnungen, in Hinsicht auf die von den getreuen Stän-
den abermals bewilligten Steuerabgaben vom inländischen Biere und von den ein-
gehenden ausländischen Getränken, aufgenommen; Wir haben Uns jedoch im 9. 2.
des gedachten Steuerausschreibens ausdrücklich vorbehalten, die nähern Bestimmungen
über die auch während der jetzigen andesbewilligung, in Folge der ständischen Anträge,
wiederum Statt findende Firxation der Bier-Trank-Sceuer, bei den Ricterguts= und
übrigen Landbrauereien, und über die damie in Verbindung stehenden Gegenstände, noch
durch ein besonderes Ausschreiben bekanntmachen zu lassen, und verordnen daher gegen-
wärtig in dieser Beziehung Folgendes:

1.
Den Maßstab für die, von den Ritterguts= und öbrigen tandbrauereien, vonr

1sten October vorigen Jahres an zu bezahlenden Bier -Trank= Steuer- PFixa, deren
Gesetzsammlung 1825. („ 15 )
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Betrag den Brauerei- Inhabern unverzüglich bekannt gemacht werden wird, glebt in
der Regel die Durchschnictssumme der in den Jahren 1321. 1322. und 1823.
wirklich eingerechneten Malzsteuern ab. #

—

2.
Daferne jedoch bei einer oder der andern Brauerei sich gegrundeter Verdacht er—

geben sollte, daß die Malzsteuer hinterzogen worden sei, bleibt Unserm Ober-Steuer—
Collegio anheim gestellt, den von derselben entlehnten Maßstab zu verlassen, und ein
den Umstanden angemesseneres, hoheres Fixnm für eine dergleichen Brauerei zu be-
stimmen.

3.
Das für eine Brauerei gegenwärtig ausgeworfene Bler-Trank= Steuer. Fixum

kann in der Regel in den drei ersten Jahren der jebigen Bewilligung, bis mit dem
Michaellscermine 1827., weder erhöhe, noch vermindere, und daher auch keine dagegen
vorgebrachte Reclamation berücksichtiger werden.

4.
Nur in dem Falle, wenn ein Brauerei. Inhaber besondere, seiner Brauerei eigen-

ehümliche, auf deren Brauverkehr und Biervertrieb in der neuesten Zeie störend ein-
wirkende Umstände anführe, kann, auch während der dreijährigen Dauer der Firation,
elne, nach Befinden, kemporaire Ermässigung des festgesetten Fixi auf Ansuchen Sctate
finden.

5.
In einem solchen Falle wird über die von dem Impccranten vorgestelleen, sein

Gesuch motivirenden Umstände, daferne sich nicht sofore ergiebt, daß sie, ibrer Beschaf=
fenbeit nach, nicht berücksichtiget werden können, durch Unser Ober- Steuer-Collegium,
und zwar, wenn sich, in Folge derselben, das geschehene Anführen niche als wahrheits-
widrig darstellt, auf Kosten des Seeuer-Acrarl#i, Erörterung angestelle, und nach Maß-
gabe der dabel gesundenen Resulkate entschieden werden.

6.
Im taufe des Michaeliskermins 1327. wird eine Vergleichung der vom 1sten

October vorigen Jahres an bis dahin eingerechneten Malzsteuern mie den bestehenden
Fixis veranstaltet, und in deren Verfolg das Fixum jeder einzelnen Brauerei ander.
weit regulirt.
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7.

Bei dleser Vergleichung wird jeder Scheffel Weizenmalz, welcher gegenwärtig,
Inhalts Unsers Seeuerausschreibens vom 3osten September vorigen Jahres 9. 5. mit
neun Pfennigen zu versteuern ist, dem Betcrage von einem und einem halben
Scheffel Gerstenmalz gleich gerechnec.

8.
Von den, in Gemaßheit der gedachten anderweiten Regulirung, auf den Zeitraum

vom isten October 1327. bis zum 30sten September 1830. in Wirkung tretenden
Fixis gilt dosselbe, was oben 9. 2. 3. 4. und 5. im Bezug auf die jetze ausgewor-
fenen Fixa verordnet ist.

9.
Fur diejenigen Brauereien, die wahrend der nunmehr abgelaufenen Bewilligung

entweder gar nicht, oder doch nur in einigen Terminen gebraut, ingleichen fur solche,
die das Brauen schon vor dem Anfange der letzten Bewilligung eingestellt haben, und
deren Umtrieb in der neuesten Zeit folglich niche nach dem Maßstabe der eingerech-
neren Malzsteuern beurtheilt werden kann, sollen, wenn sie das Brauen wieder anfan-
gen wollen, nach gleichmäßigen Grundsähen und resp. nach zuvor vernommenem Gut-
achten der betreffenden Kreigeinnahmen, Fixa versuchsweise auf ein Jahr ausgeworfen,
nach Ablauf dleser Frist aber bestimme werden, ob sothane Fiza ferner beizubehalten,
oder in welcher Maße sie anderweit zu reguliren sind.

10.
Bei firirten Brauereien ist, neben den Trank= Seeuer= Fixis, auch ferner, wie zeither,

die Malzsteuer von dem zum Bierbrauen erforderlichen Malze, jedoch mit Rücksicht auf
die im F. S. Unsers Scheuerausschreibens vom 30sten September vorigen Jahres vor-
geschriebene Abänderung, zu entrichten.

11.
Dieser Malzsteuer ist auch alles Malz, welches auf Handmuhlen zum Brauen

geschroten wird, unterworfen.

12.
Da die Handmühlen sich lediglich unter der Aussiche ibrer Eigenchümer oder der

Officianten derselben befinden, mithin elne Conerole von Seiten der Einnehmer niche
möglich ist, so wird die in Unserm Sceuerausschreiben vom 10een October 1321.
6. 6. bestimmee Strafe von zwel Thalern für jeden, bei Enerichtung der Malzsteuer,

c 13“ )
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verschwiegenen Scheffel Malz, in Ansehung des auf Handmühlen geschrotenen Brau-
malzes, auf vier Thaler für jeden verschwiegenen Scheffel erhöhe, auch dem Denun-
zianten die Hälfce der wirklich eingehenden Strasgelder zugesichert.

13.
Obwohl in Unserm nurerwähnten Seeuerausschreiben vom 100en October 1821.

. 0. verordnet ist, daß die Trank- Steuer-Revisoren sich bei firirten Brauereien
aller Einmischung in die spezielle Benutzung des Brauurbars gänzlich enthalten sollen,
so finden Wir doch, unter Zustimmung der getreuen Stände, für angemessen, diese
Officianten künfeig, bei vorwaltendem nähern oder entferntern Verdachte einer beabsich-
tigten Trank-Sceuer-Hinterziebung, nach dem Ermessen der Kreis-Sceuer-Einnahmen, in
der in den nächstfolgenden Paragraphen bestimmeen Maße, auch zu Controlirung und
Revidirung firirter Brauereien wieder gebrauchen zu kassen.

14.
Jeder Trank. Steuer= Revisor, dem eine dergleichen Revision von einer Kreiseln-

nahme aufgetragen wird, hat sich an den ihm bezeichneten Brauort zu begeben, dar—
über, wie oft in der dasigen Brauerei gebraut, und wie viel Malz zu jedem Ge—
braude verwendet, auch ob solches in einer Mahlmuhle, oder wenigstens zum Theil
auf einer Handmuhle geschroten wird, sowohl am Orte selbst, als in der Umgegend
Erkundigung einzuziehen, die Rechnungen des Malz- Steuer-Einnehmers einzusehen,
den Betrag des nach denfelben wirklich versteuerten Braumalzes mit der, den einge-
zogenen Nachrichten zu Folge, muthmaßlich verwendecen Schesselzahl zu verglelchen, an
Orten, wo sich Handmüöhlen befinden, darauf, ob bas auf denselben geschrorene Brau-
malz gehörig versteuere werde, seine besondere Aufmerksamkeic zu richten, und das über
die Resultate dieser Erörterungen aufzunehmende Prokocoll, mit Beifügung der ihm
etwa sonst,inHinsiche auf die richtige Angabe und Versteuerung des Braumalzes,
vorgekommenen Bedenken, an die ihm vorgesetzee Kreiseinnahme einzureichen, welche
sodann, nach Besinden, an Unser Ober-Sceuer-Collegtum in der Sache zu berichten,
jedenfalls aber palbjährlich tabellarische Uibersichten über die angeordneten Revisionen
und deren Erfolg bei demselben einzureichen hat.

15.
Dabei hac sich aber jeder Trank-- Sreuer-Revisor aller unndehigen Beschwerungen

der Besiber oder Inhaber derjenigen Brauereien, die ihm zur Revision angewiesen
werden, schlechterdings und bei Vermeidung ernstlicher Abndung zu enthalren.
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16.
Die Besoldung der Trank. Seeuer-Revisoren wird vom üsten April des heurigen

Jahres an, von 150 Mfl. —. — bis auf zweihundere Thaler jährllch er-
höhr, ihnen auch, so oft sie zur Revision firirker Brauerelen, oder zu Erörterungen
über Reclamationen gegen festgesetzte Fixa Auftrag erhalten, für jeden Reise-- und Re-
v#iskonskag, mit Einschluß des Fortkommens, eine tägliche Auslösung von einem
Thaler 13 gl. — welche sie, gleich ihrer Besoldung, aus der Trank-Steuer-
Casse des Kreises, in welchem sie angestellt sind, gegen Quittung zu erheben haben,
bewilliget.

17.
Dagegen haben aber dieselben von irgend Jemanden, im Bezug auf ihre Oienst-

verhältnisse, weder selbst Geschenke anzunehmen, noch deren Annahme den Ihrigen zu
gestarten, oder im entgegengesebten Falle, und wenn sie der Annahme eines Geschenks
überfübre wurden, zu gewarcen, daß sie ihrer Trank= Steuer-Revisor-Stelle sofort und
ohne Nachsicht werden entsetzt werden.

18.
Auch Derjenige, welcher einem Trank-Seeuer- Revisor in seinen, im vorstehenden

Paragraphen erwähnten, Dienstverhälcnissen und im Bezug auf dieselben erweislich ein
Geschenk angeboten hac, wird, selbst wenn es nicht angenommen worden ist, mit einer
Geldbuße von fünf Thalern belege#, und dem etwa vorhandenen Denunzianten die
Hälfte derselben verabreicht.

19.
Bei der in einer an die Kreiseinnahmen unterm 27sten November 1821. erlas—

senen Verordnung mit enthaltenen, und den Brauereibesitzern, bei Bekanntmachung ihres
Bier·Trank-Steuer--Fixi fur die Dauer der nun abgelaufenen Bewilligung, mit eroff—
neten Bestimmung, daß das Einstellen des Brauens in einem Termine nur dann von
der Entrichtung des auf denselben abzuführenden Firi befreien könne, wenn von dem
BrauereiInhaberdieAbsiche,nichebrauen zu wollen, noch vor dem Awufange des
becreffenden Termins der vorgesetzten Seenerbehörde angezeige worden sei, har es im
Allgemeinen ferner sein Bewenden.

20.
Daferne jedoch ein Brauerei-Inhaber während des Wircerhalbjahres zugleich er-

weislich tagerbier für den Sommer gebrauer haben sollte, kann ihm, auch wenn er
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noch vor dem Anfange des nächstfolgenden Michaeliskermins erklärt, daß er in dem.
selben das Brauen einstellen wolle, ein Erlaß an dem auf den zuletzt gedachten Ter-
min zu bezahlenden Fixo weder ganz, noch cheilweise zugestanden werden.

21.
In Ansehung der Modalität, wie die Ritterguter der ihnen zustehenden Steuer—

freiheit ihres Tischtrunkes während der Firation theilhaftig werden sollen, verbleibe es
bei den in Unserm ofterwähnten Steuerausschreiben vom 1006en October 1821. 8. 3.
4. 5. deshalb enthaltenen Vorschriften.

22.

Ulber das Maß und die Grenzen dieser Steuerfreihele des ritterschafelichen Tisch-
crunkes haben Wir jedoch, nach zuvor vernommener Erklärung Unfrer getreuen Stände,
einige nähere Bestimmungen festzusetzen, für nöcrhig gefunden, nämlich:

23.
1. a.) Den Besißern brauender Rittergüter ist nachgelassen, wenn sie für sich,

die Ihrlgen und ihr HausgesindevondemRechte des steuerfreien Tischtrunkes Ge-
brauch machen können und wollen, unter diesem Titel höchstens ache Faß jährlich
in Rechnung zu bringen.

24.
b.) Der Betrag des zu diesem Behufe wirklich verbrauchten Bieres ist jedesmal

bei den Rechnungen, durch den Rittergutsbesitzer oder dessen Bevollmächeigeen, zu
attestiren.

25.

c.) Wer mehrere Ritterguter zugleich besitzt, kann den steuerfreien Tischtrunk fur
sich und die Seinigen nur auf einem derselben, oder, nach Befinden, wenner sich
auf diesen Gutern abwechselnd aufhalt, auf allen gemeinschaftlich das oben F. 25.
festgesetzte einfache Quantum beziehen. Im leztern Falle sind jedoch, bei Vollziehung
der diesfallsigen Accestationen wegen des einen Gutes, auch die übrigen, demselben
Besitzer noch zustehenden inländischen Rittergüter jedesmal mie anzugeben.

26.
II. Soviel die Wirthschaftsbeamten betrifft, so mogen fur den Pachter drei Faß,

fur einen Verwalter zwei Faß, fur den Brauer, mit Ausschluß der Braugehulfen,
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ebenfalls zwei Faß, für die Wirebschafterinn, den Voige, den Gärener, den Jäger,
den Holzläufer, den Schäfer, den Ziegelbrenner und den Teichwärcer aber für jeden
ein Faß, insoferne diese Ossizianten wirklich auf einem Gute vorhanden sind, und
niche von einem zugleich die Geschäfte mehrerer verwallet werden, jährlich steuerfrei
passiren.

6 27.

III. Für Fröhner, Drescher, Wirebschaftsgesinde und andere dergleichen Perso-
nen kann nur soviel Bier kranksteuerfrei in Ansah kommen, als ihnen nach gültigen
Erbregistern, Rezessen, u. s. w., welche der ersten Trank-Steuer-Rechnung in beglau-
bigten Extracten beizufügen sind, zu verabreichen ist.

28.
IV. Auch die niche brauenden Ritterguter haben, bei dem Gennusse ihres steuer—

freien Tischtrunks, die fur die brauenden Ritterguter hierunter in Vorstehendem bestimm-
ten Grenzen in Obacht zu nehmen, und solche auf keine Weise zu uberschreiten.

29.
Die hier aufgestellten Grundsatze uber das Maß und die Grenzen des steuerfreien

Tischtrunkes sollen kunftig auch bei Unsern Kammergutern in Anwendung kommen, und
Wir werden die nöthige Anordnung treffen, daß ihnen beil neuen Verpachtungen der-
selben, oder bei Pachtprolongationen gebührend nachgegangen werde.

30.
Uibrigens behalten die in Unserm Trank= Seeuer= Ausschreibenvom Zten März

1810. ingleichen in Unserm Sceuerausschreiben vom 10ten October 1821. im Bezug
auf die Firation der Bier-Trank-Steuer und auf die Malzsteuer enthaltenen Bestim-
mungen, in soweic sie nicht durch gegenwärtiges Ausschreiben abgeändert oder erläutert
werden, fortwährend volle Gültigkeie.

31.
Da endlich die Zeit zur Abfuhrung des ersten halbjahrlichen Fixationsbetrags auf

den diesjährigen Ostertermin bereits eingetreten ist, so wollen Wir, bewandten Um-
ständen nach, für diesmal und ohne Consequenz auf die Zukunft, gestatten, daß den
Besitzern firirter Riekerguts= und sonstiger Landbrauereien noch bls zum Zosten Mai#
dieses Jahres mic der Bezahlung ibres Fixi nachgesehen werde.
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Nach Vorstehendem haben sich Alle, die es angehe, gebührend zu acheen, und
daran Unsern Willen und Meinung zu vollbringen.

GegebenzuDreêden,am 21sten April 1825.

George Friedrich von Watzdorf.

Wilbelm Seelzner.
Ausgegeben zu Dresden, am 28sten April 1825.
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Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.
9.

3—.—...O

13.) Generale des geheimen Finanz-Collegi
an sämmtliche Forstbeamten, das Verfahren in Forst-Untersuchungs-Sachen

betreffend;
vom 21sten März 1825.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen rc. c. ic.

Veste, liebe getreue. In der Generalverordnung vom Zosten November 1814,
und in denen vom Sten November 1816 und 23sten Juni 1817 find, im Betreff des

Verfahrens in Forst. Uncersuchungs-Sachen, gewisse provisorische Bestimmungen erfolgt.
Nachdem nunmehr unterm 27 sten November 1822 ein Mandat über die Bestraf-

ung der Holzdiebstähle und Baumfrevel erlassen worden ist, so finden Wir, mie Rück-

sicht auf die von mehrern Forstämrern geschehenen Anfragen, wegen dessen näherer An-
wendung und wegen des in Unsern Forstämcern hinführo zu beobachtenden, diesem allge-

meinen tandesgesebe angemessenen Verfahrens bei Untersuchung der Forstverbrechen, Uns
bewogen, Folgendes zur genauen Nachachtung anzuordnen.

S. 1.
a) Alle Enewendungen von Holz, Gras und andern Gegenständen der Wald-Neben-

Nutung, ingleichen alle sonstige Forstvergehen sind, binsichtlich des bel deren Uncersuch-
ung zu beobachtenden Verfahrens, nach Verhältniß der gesetzlich bestimmten Serafen, in
drel Klassen zu cheilen. Es sind nämlich zu begreifen:

Gesetsammlung 1825. ( 14 )
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unter der ersten Klasse, alle Verbrechen und Vergehen, welche mit keiner hohern
Strafe, als dreiwochentlichem Gefangnisse oder Handarbeit,

unter der zweiten, alle Verbrechen und Vergehen, welche zwar mit einer hohern, als

dreiwöchentlichen Gefängniß= oder Handarbeit= Strafe, jedoch nicht mit Zuchthausstrafe
zu belegen sind,, endlich

unter der driteen Klasse, alle Verbrechen, auf welche Zuchehaus= oder schärfere Strafe

festgesee worden.
1b) Ausgenommen sind die Fälle, wenn die im angezogenen Mandate §. 7. B. ü.

und 10. angedrohten Verschärfungen eintreten. Diesfalls ist das Verbrechen, wenn
auch das Object der Enewendung weniger, als 1 Thaler — —becträge, nicht in die

erste Klasse zu rechnen.
S. 2.

Sämmeliche Vergehen und Verbrechen erster Klasse sind in den vierteljährig, bei
Vermeidung von 10 Thalern — —Strafe, zu haltenden Forst-Rügen-Gerichten zu

untersuchen.
Wenn indessen 1.) die Umstände es nöthig machen, daß die Untersuchung einer

Forstrüge erster Klasse nicht bis zum nächsten Forst-Rügen-Gerichte ausgesetze werde,
bleibe dem pflichemäßigen Ermessen der Beamcen überlassen, dleselbe soforc besonders
zu untersuchen. Dahin gehören namentlich folgende Fälle:

a) wenn der Forstfrevler arretirt worden ist,

b) wenn Personen denuncirt worden sind, von denen zu befürchten ist, daß sie
sich aus dem Bezirke des Amtes wegwenden, oder überhaupe in späterer Zeic gar niche,

oder doch nur mie Weiterungen zu erlangen seyn werden.

2.) Wenn der Denunciat im Forst. Rügen-Gerichte das Vergehen beharrlich läug-
net, ist die Sache gleichfalls zur besondern Untersuchung auszuseßen.

Es bewendet zwar, in Ansehung der zur erstern Klasse gehörenden Forstvergeb=
ungen, noch ferner bei dem zeieher in den Forst-Rügen-Gerichten beobachteten Verfah-

ren, namentlich dabei, daß gegen die vorgeladenen, jedoch niche erschienenen Denun-
ciaten, in chmumaciam zu erkennen ist; die Beamten haben aber allemal darauf
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zu sehen, daß wenigstens zu Anfange der ad marginemderForstrugen zu bringen—
den, und die Stelle der Vernehmungs-, Entscheidungs- und Publications-Protocolle

vertretenden Bemerkungen, Ort und Zeit der Verhandlung angezeigt, das Ganze dann
am Ende, wie eine andere Registratur, geschlossen und von dem Protocollanten unter-

schrieben, dieses auch auf gleiche Weise in denjenigen Aemtern beobachtet werde, wo
die Forstrügen in cabellarischer Form behandele werden. "

Die Bescheide sind insonderheit genau nach den auf jedes Vergehen gesesßlich fest-
gesesten, namentlich nach den im Mandate vom 27 sten November 1322, FF. 1. bis
mit 4. enthaltenen Serafbestimmungen abzufassen.

Wenn aber ein in conmmacitam Verurtheilcer, vor Vollstreckung der Scrase,

etwas Erhebliches zu Ablehnung seines Ungehorsams anführt und nun zugleich den
Grund der Rüge läugnek, so ist die erstere auszusegen und das im folgenden Zten g.

vorgeschriebene Verfahren gegen ihn anzuwenden.

g. 3.
Die Forstrugen zweiter Klasse sind summarisch und rugenmaßig, jedoch besonders

und mit Abfassung legaler Protocolle, zu untersuchen.
Im 1gten 9. mehrgedachten Mandates ist bereits verordnet worden, daß es in

der Regel in Fallen, wo es zur Zuchehausstrafe niche kommen kann, der sonst erfor-

derlichen Erörkerung des Eigenthums an dem Enewendeten oder des Besiters nicht

bedarf. Es ist aber auch, um wegen Forstvergehen zweiter Klasse die ordenkliche
Strafe Scatt finden zu lassen, in der Regel niche erforderlich, daß der Werth des
entwendeken Objeces durch verpflichtete Sachverständige, und resp. in subsicinm durch
die Revser-Forst-Bedlenten, als Verwalter Unscer Waldungen, eidlich angegeben wird.
Vielmehr mag es, besonders wenn die Angeschuldigeen die Richtigkeic dieser Angaben
nicht in Zweisel zu ziehen vermögen, hinreichen, daß die Forstbedienten, auf ihre gelei.
stete Pflicht, den Werth des entwendeten Gegenstandes sofort bel der Anzeige genau
und bestimme angeben, und nur Ausnahmsweise, wenn die Angabe des Forstbedien#e#n

zweifelhaft erscheint, nach dem Ermessen des JustizZbeamten, die eidliche Würderung,
in Gemaßheit des Generalis vom Zten Januar 1800, eintreten.

c 14 )
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. 4.

Die Justizbeamten haben alle Forstrugen erster und zweiter Klasse, nach beendig-
ter Untersuchung, selbst zu entscheiden.

Wegen einer im Forst-Rügen-Gerichee entschiedenen Ruge ist an Gerichtskosten im
Ganzen mehr nicht, als sechs Groschen zu liquidiren; wogegen es in allen andern Fäl-

len bei den Vorschriften der Taxordnung vom Jahre 1812 sein Bewenden hat.

.l 5.

Die wegen der zur besondern Uneersuchung ausgesehten Forstrügen erster Klasse,
ingleichen wegen der Forstrügen zweiter Klasse gehalkenen einzelnen Protocolle, sind in
ein besonderes, gehörig zu solüreendes und mie einem Inhaltsverzeichnisse zu versehendes
Volumen Acten zu bringen und den Kreis-Ober-Forstmeistern, auf jedesmaliges Ver.
langen, vorzulegen; auch werden Wir Uns dieselben von Zeit zu Zeit einreichen lassen,
um zu ersehen, ob von den Beamten in Gemäßheit der Gesebe verfahren worden ist.

 6.

Wegen des Verfahrens bei Unrersuchung der Forstverbrechen driccer Klasse findet
alles dasjenige Anwendung, was in der Generalverordnung vom Zosten November

1814 9. 5., ingleichen der Generalverordnung vom 23sten Juni 1817, in Hinsicht
der Forst= und Jagd-Wergehen zweiter Klasse, so wie im Generale vom 20s#en
April 1820 angeordnee worden ist.

G. 7.

Die in den Fällen, wo gegen den Denunciaten körperliche Züchtigung zu verhän-

gen ist, im 56sten §. des Mandaks vom 27 sten November 1322 vorgeschriebene
Bericheserstattung ist auch bei den Forstämceern an Unsere ktandesregierung zu richten;
es ist aber die Vollstreckung der außerdem noch zuerkannten Serafe, bis nach Eingang
der auf den Bericht zu erwarken habenden Resolution, daferne andere Bedenken nicht
eintreten, nicht auszusetzen.
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F. S.
Die Revier-Forst-Bedienten sind anzuweisen, alle nach oblgen Bestimmungen zur

besondern Untersuchung auszuseßende Forstvergehen, sofore nach deren Enedeckung, die
zu den Forst. Rügen= Gerschren zu zlehenden aber, nach der zeitherigen Vorschrife, von
Zeit zu Zeit bei den Justizämceern anzuzeigen, auch, wenn ihnen bekannt, daß der
Denuncia, nach Publication des Mandaks vom 27ssten November 1322, wegen

Holzdiebstahls bereies in Unkersuchung gekommen, solches mie genauer Beziehung auf
die früher erstattere Anzeige zu bemerken.

6. 0.
Wegen unmittelbarer Vorladung der Forstbediencen bewendet es bei dem Generale

vom 23sten Juni 13817. Oie Justizbeameen werden aber Bedacht nehmen, daß
Vorladungen der Forstbedlenten in das Amc, damie dieselben von ihren wesentlichen

Dienstobliegenbeicen nicht abgehalten werden, ohne Noth niche vervielfältige, und meh-
rere Uncersuchungen, bei denen die Gegenwart eines Forstbedienren, wegen Confronca-

cionen und dergleichen, erforderlich ist, an einem und demselben Tage abgethan werden.

 # 10.
Bei Wollstreckung der Serafen, insofern dieselben in Gefängniß oder Handarbeic

bestehen, ist in der Hauptsache die WVorschrife der Generalverordnung vom Zosten No-
vember 1314 K. 3. k. g. ferner in genaue Obache zu nehmen.

Da aber zeither zu bemerken gewesen, daß die zuerkannten Scrafen nicht immer
mie gehöriger Beschleunigung vollstrecke worden, so wird annoch Folgendes angeordnee.

a) Die an dem zur Verbüßung der Srcrafe festgesetzten Tage niche erschienenen
Seräflinge sind rcaliter zu ciciren und zu Bezahlung der erwachsenen mehrern Kosten
anzuhalten.

b) Es steht dem Justizbeamten frei, alsbald nach Publication des decisi, die zu-
erkannten Strafen durch Abführung in das Gefängniß zu vollziehen. Dieß muß
vornämlich gescheben, wenn zu vermuthen ist, daß die mie Serafe belegte Person
kunstig ohne Weicerungen nicht zu erlangen seyn wird.
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c) Die Strafen konnen theilweise durch Handarbeit und Gefangniß vollstreckt
werden; z. B. eine achtwochentliche Strafe mit vierzehn Tagen Gefangniß und sechs
Wochen Handarbeit.

d) Alle Strafen sind in der Regel ohne Unterbrechung zu verbußen.
e) Sind die Strafen durch Handarbeit zu verbußen, so kann den Sträflingen,

nach Verhaltniß der Große der Strafe, ein gewisses, ihren Kraften angemessenes
Pensum Arbeit aufgegeben werden, dergestalt, daß die fleißigen Straflinge die Straf—
zeit durch baldige Beendigung der Arbeit abzukurzen vermogen, die tragen aber es sich
selbst zuzuschreiben haben, wenn die Strafzeit sich verlangert.

Endlich verbleibt es, wegen Einreichung summarischer Anzeigen uber die abgetha—
nen und noch tückständigen Forst= und Jagd-Rügen, so wie über die verbußten und

noch zu verbüßenden Strasen, bei der Vorschrife letzegedachter Generalverordnung 5. 4.,
mie der Erläuterung, daß die Rügen und Serafen nach den verschiedenen Klassen von

einander zu krennen sind.

Daran geschiehee Unser Wille und Meinung. Gegeben zu Dresden, am 21|sten
März 1825.

Freiherr von Mankeuffel.

Adelf Unger.
Ausgegeben zu Dresden, am 29sten April 1825.
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14.) 5kanntmachung,
den Gnadengenuß der Wittwen und Kinder der mit Properresten verstorbenen

Diener betreffend;
vom 27sten April 1825.

N Se. Königl. Majestät zu verordnen geruhr baben, daß die Hincer-

lassenen derjenigen, von der Zeit dieser Bekanntmachung an, angestelle werdenden Diener,
bei deren Ableben ein verhangener Properrest, oder sonstiges Dienstverbrechen sich erglebe,
auf den sonst gewöhnlichen Gnadengenuß von dem Diensteinkommen des Verstorbenen
keinen Anspruch zu machen haben sollen, auch HFinsichtlich der Wieewen und Kinder der

jetzt bereits angestellten Diener in den vorbemerkten Fällen, auf gukachrliche Anzeige der

Behörden, nach Befinden der Umstände, jedesmal besondere Entschließung gefaße werden
soll; se wird solches hierdurch bekanne gemacht.

Dresden, am 27 ten April 1825.

Königlich Sächsischer Geheimer Rath.

–—

Gesetzsammlung 1825. („ 15 )
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15.) Bekanntmachung,
die Zahl der in jedem Jahre zu admittirenden Sachwalter betreffend;

vom 1 #tten Mai 1825.

N.%% Se. Königl. Majestät von Sachsen allergnädigst geruhet

baben, die Zahl der in jedem Jahre zu admittirenden Sachwalter, statt bisheriger fünf

und zwanzig, auf dreißig zu bestimmen; so wird solches, zur Erläuterung der Ver-

ordnung vom 20sten April 18138., blermic bekanne gemache.

Dresden, den 11ten Mai 1825.

Königlich Sächsische Landesregierung.

Freiberr von Werkthern.

Christion teberecht Noßky, S.



( 03)

16.) Verordnung der Landesregierung,
die Abänderung der, in Ansehung der Verpflegung der Gendarmen, im Generali

vom 7ten April 1820. J. VII. No. 2. 3., bestimmten Einrichtung betreffend;

vom öten Juni 1825.

Von GOTTEs Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen tc. etc. .

Liebe getreue. In Erwagung der mancherlei Beschwernisse, welche die, in Absicht
auf die Verpflegung der Gendarmen bei dem Aufenthalte außerhalb ihrer Stationsorte, im
Generali vom 7ten April 1820. 6 VII. No. 2. 3., getroffenen Bestimmungen zur Folge

haben, finden Wir fur angemessen, daß von der daselbst geordneten Modalitat, nach wel-
cher die Gendarmen die ihnen ausgesetzten Verpflegungsaquivalente, ingleichen, so viel die
berittenen anbetrift, die ihnen zu gewahrenden Rationen, von den Communen, wo sie sich

besinden, gegen dafür abzugebende Bous, zu erheben haben, diese Bovs aber von den Be-
zirks-Amts. Hauptleuten, gegen Ausstellung von Haupt-Bons, die bei der Einlieferung

der Steuern anstatt baaren Geldes anzunehmen, einzulösen sind, für die Zukunft abgegan-
gen, und dagegen der Geldbetrag der Rationen und resp. Portionen aus den Gendarmerie-

Cassen der Kreise, durch die Amtshauptleure, von Zeic zu Zeie den Gendarmen be-

zahlt werde.

Die Nationen für die beritéenen Gendarmen sind außerhalb der Scationsorke dersel-
ben, wie bisher, von den Communen herbei zu schaffen; jedoch ist der Geldbetrag für
eine tägliche Ration oder für jedes einzelne Futter, nach den zeitherigen Säßen, jedesmal
sofort durch die Gendarmen auszuzahlen; dagegen soll den Communen an den Stations=

orten der Gendarmen die Herbeischaffung der Fourage für selbige nicht weiter angemuther,

vielmehr der desfallsige Bedarf von den Gendarmen selbst erkauft und berechnet, und ihnen
der Betrag, gegen gehörige Quiteung, aus der Casse erstattet werden.

Vorbemerkte neue Einrichtung soll mit dem 1sten August dieses Jahres in Wirksam-
keit treten, und es wird zur Elnlieferung sämmclicher, alsdann aus der Vergangenhei

(„ 15. M
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noch ruckstandlger Special, Bons, bei den Amtshauptleuten eine dreimonatliche, fur die Ab—
gebung der, anstatt der Special-Bons, erhaltenen Haupt-Bons, an die Steuereinnahmen
aber, eine viermonatliche Frist, vom Eintricte der neuen Einricheung an, hiermir festgesetze,

dergestalt, daß nach Ablauf dieser Fristen ein Anspruch auf Vergücung des Geldbetrags
zurückbehaltener Bons aus öffentlichen Cassen durchaus niche Scakt findet.

Nach dieser Generalverordnung haben sich sämmtliche Vasallen, Beameen, Staderäthe
und alle andere Gerichts- und Unterobrigkeicen hiesiger tande gehorsamst zu achten, auch

solche den Unrerchanen zu gebührender Befolgung bekannt zu machen.

Daran geschiehet Unsere Meinung.

Gegeben zu Dresden, am 6ten Juni 1825.

Freiberr don Wertbern.

Wilhelm tudwig Ackermann, 8.

Ausgegeben zu Dresden, am 138ten Juni 1825.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
11.

nnm

17.) Man da t,
den Ourchzug fremder Militairchmmando's zum Transport von Gefangenen

durch hiesige Cande, und die Absendung dergleichen Commando's ins
Ausland betreffend;

vom 4ten Juli 1825.

Wa# Friedrich August, von GOITE# EGnaden, Kbnig von
Sachsen 2c. r2c. 2c. thun hiermit kund und zu wissen: Da sich zuweilen der Fall

ereignet, daß Gefangene ven angrenzenden Slaaten aus, mie bewaffneten Comman-=

dos dortiger Truppen, in oder durch Unser Gebiee zu escorkiren sind, dergleichen
Durchzüge fremden Milikairs aber anderergestalt niche Seatt finden mogen, als wenn
die Erlaubniß dazu von den auswartigen Behorden bei Unserm Cabinets-Ministerio,
oder bei der Landesregierung zu Dresden, und respecüve der Ober-Amts- Regierung
zu Budissin, nachgesucht und bewillige worden ist; so baben die Cioil- und Mili-

tairbehörden hiesiger kande, wie Wir hiermic ausdrücklich anordnen, ohne dezsfallsige
besondere Anweisung, oder wenn nicht wenigstens das fremde Militaircommando von

einer dazu beorderten Person Unseres Milikairs, oder der Gendarmerie begleitet wird,
einem solchen Commando das Betreten Unseres Gebiekes und den Durchzug durch sel-

Gesetzsammlung 1825. 4 ( 16)
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biges unter keinerlei Vorwande zu gestatten. Dagegen haben sich dieselben aber auch,
wenn, von hiesigen Landen aus, Gefangene mit militairischer Bedeckung in oder durch

fremdes Gebiet zu transportiren sind, aller desfallsigen Absendung in das auswartige
Territorium ganzlich zu enthalten, bevor sie nicht die Erlaubniß dazu bei der Regier—

ungsbehorde des betreffenden Nachbarstaates nachgesucht und erlangt haben. Wenn
diese Erlaubniß verweigert werden sollte, so ist davon an die Landesregierung zu Dres—

den, und respeciuwe die Ober-Amts-Regierung zu Budissin, oder an die vorgesetzte

Militairbehorde Anzeige zu erstatten.
Hiernach haben sich alle Civil- und Milicalrbehörden genau zu achten und daran

Unsern Willen und Meinung zu vollbringen.
Urkundlich baben Wir dieses Mandat eigenhändig unterschrieben und Unser Ké-

nigliches Insiegel vordrucken laffen.

Gegeben zu Dresden, am dten Juli 1325.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Maximilian Güneher.
Ausgegeben zu Dresden, am 14ten Jull 1825.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Scchsen.
12.
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18.) Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin,
das Verbot, Zubehdrungen von Nittergütern oder andern dergleichen Besitzun-

gen eigenmächtig abzutrennen, betreffend;
vom 25ften Juli 1825.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c 2c. 24c.

Liebe getreue. Wir haben, zur Verhutung des wahrgenommenen Mißbrauchs, daß
zum oftern von Rittergutern, oder andern von Uns zur Lehn gehenden Besitzungen, Grund—

stucke und Gerechtsame kaufs-, erbpachts- oder auf andere Weise, ohne landes- und
lehnsherrliche Genehmigung, abgerrennt, dadurch aber theils Unsere landes= und lehns-
berrlichen Rechee beeinträchtiget, eheils die Erwerber des Abgerrenncen und die auf die

Hauptbesitzung versicherten Gläubiger gefährder, oder beschwerlichen Weicerungen ausgesett
werden, in Unsern alten Erblanden ein Mandat uncerm 1 1ten Januar 1323 ergehen

lassen.
Aehnliche Rücksicheen treten auch in dem Markgrafehume Oberlausic ein und Wir fin-

den daher für nöchig, für dasselbe Folgendes anzuordnen:
". 1.

Wir verbiecen hierdurch allen Besitzern von Rickergütern, oder andern Grundstücken,

oder Gerechtsamen, die bei Unserer Ober- Amts-Regierung zur lehn gehen, davon, ohne
Gesetzsammlung 1825. (17 )
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Unsere vorher dazu gesuchte und ausdrücklich ertheilte Genehmigung, irgend einen in einem
Grundstücke, oder in einer Gerechesame bestehenden Theil, oder Zubehör durch Kauf-,
Tausch-, Zins-, Erbzins= oder Erbpaches-Contract, oder auf irgend eine andere Art zu
veräußern oder abzutrennen, bei einer Serafe von funfzig bis zweihundert Thalern auf je-
den einzelnen hinführo eintretenden Uibertretungsfall, unbeschader der aus dergleichen Con-
tracken oder Verträgen gegen die Uiberkrecker entstandenen Privakansprüche und der landes-

und lehnsherrlichen Rechte auf die Wiedervereinigung des Veräußerten oder Abgetrennten
mie der Hauptbesißung.

6. 2.
Unter den vorgedachten Ritctergütern, andern Grundstücken und Gerechtsamen sind

nicht nur solche zu verstehen, welche die Eigenschafe eines tehens, oder Erblehens haben,
oder daneben mit dem Rechte der freien Gebahrung auch unter den tebendigen versehen,

sondern auch diejenigen, die aus dem tehen in Erbe verwandelt worden, oder ursprünglich

bloßes Erbe und Allodium sind, sie mögen herrschaftliches Dominium gewesen seyn, oder
von eingezogenem Rustical-Grund und Boden herrühren.

g. 3.
Alle Gerichts verwalter und andere Obrigkeiten sollen sich der Bestatigung, oder anderer

obrigkeitlichen Bekraftigung eines, dem vorstehenden Verbote zuwider, geschlossenen Contracts
oder Vertrags, ingleichen einer in dessen Folge vorzunehmenden Lehnsreichung enthalten,
widrigenfalls aber mit einer ebenmaßigen Geldstrafe von funfzig bis zweihundert Thalern
auf jeden einzelnen Uibertretungsfall, unbeschadet der Privatanspruche, belegt, und, wenn es

Gerichtsverwalter bei Patrimonialgerichten auf dem Lande sind, uberdies der Gerichtsbe-
stallung entsetzt werden.

g. 4.
Es wird aber auch Jedermann, um seines eigenen Besten willen, hiermit verwarnet,

sich in Contracte oder Vertrage, zu Erwerbung solcher abzutrennenden Stucke, anders, als
auf Unsere Genehmigung, verbindlich einzulassen, oder gar, vor deren Ertheilung, derglei-
chen Verabbandlungen durch Zahlung, oder Besitznahme zu vollziehen.
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g. 5.
In den Anzeigen, welche die Obrigkeiten oder Gerichten zur Ober-Amts= Regierung,

mit Beifügung der gehalceenen Acten, zu erstatten haben, ist

a) der zu veräußernde Gegenstand, nach seiner wahren Beschaffenhelt,
b) die Person des Erwerbers, mit Bemerkung, ob derselbe ein Orcsinsasse, oder Frem-

der, insonderheic ein Ausländer, mündig, oder minderjährig sei?
c) der Kaufpreis, nebst den damit verbundenen Bedingungen,
d) welche Realabgaben und persönliche teistungen von ihm übernommen werden sollen,
e) das Verhältniß, in welches derselbe zur Guksherrschafe und der Ortsgemeinde der

Besitzung treten würde, und

()welche Hypotcheken auf dem ganzen Grundstücke hafcen, und welche die Inhaber der-
selben sind,

genau und vollständig anzugeben, damie bei der zu sassenden Eneschließung nöchige Rück-
sicht hierauf genommen werden kann.

S. 6.
Gleichwie es aber nicht Unsere Absiche ist, die, durch das Ferdinandinische Priovile-

gium vom Jahre 1544 und die tehnsordnung vom Jahre 1052 begründece, Dispo-
sitionsfreiheit der Oberlausißer Vasallen, gegen die, durch ein unterm 24sten Juli 1724

ergangenes Rescript, ihnen ertheilte Zusicherung, in Ansehung solcher Aberennungen zu
beschränken, oder sie mie desfallsigen Weiterungen ohne Noth beschweren zu lassen,
dannenhero aber die von der Ober-Ames--Regierung, vor Ereheilung der Genehmigung

dazu, nach Befinden anzuordnende Localerörterung insonderhelt nur auf obige Umstände
gerichtet, auch, daß die ausdrückliche Einwilligung der hypothecarischen Gläubiger in
die vorhabende Veräußerung nachgewiesen werde, in Fällen, wo eine Gefährdung ihres
Interesse daraus offenbar nicht entstehen kann, nicht erfordert werden wird;

Als wollen Wir in Gnaden geschehen lassen, daß in den die Gesuche einer vor-

zunehmenden Aberennung von Ritterguts= und tehns-Zubehörungen betreffenden Sachen
bei Unserer Ober-Amrts-Regierung unenegeldlich expedire werde.

(„ 177 )
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Es bleiben auch diejenigen Fälle,

Da) wenn zu Ausgleichung von Streicigkeieen Grund und Boden, oder Gerechesame

eines Rittergucs, abgetrenne und anderwärts überlassen werden,

b) wenn Erbstücken, die eneweder besonders acquirirt, oder zwar mit dem Hauptgute,

aber für ein besonderes Pretium, gekaufe und in ihren eigenen Rainen und

Seeinen gelegen sind, verkauft werden,

von dem durch diese gesetzliche Verordnung ergehenden Verbote ausgenommen.

Daran geschiehet Unser Wille und Meinung.

Gegeben zu Budissin, am 25sten Juli 1825.

Herrimnaun.

Crnst Friedrich Hartz, 8.
Ausgeseben zu Dresden, am 2ten August 1875.
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Geseßtsammlung
für das

Königreich Sachsen.
13.

19.) Nan dat

über die Gleichsezung der Sächsischen Staatspapiere mit dem baaren Gelde, in
Beziehung auf die Vorschrift in §. O. des Mandats vom 1Asten August

1811. die Beschränkung des jüdischen Wuchers betreffend;

vom 1 vten Juni 1825.

Woagz Friedrich August, von GOTTES Gnaden, Konig von
Sachsen rc. 2c. 2c. haben Uns bewogen gefunden, hiermit, in Beziehung auf Unser
Mandat vom ssten August 1811. die Beschrankung des judischen Wuchers betref—

send, zu verordnen, daß bei den, in dessen §. 0. erwähnten, Jahlungen jüdischer Dar-
leiher, dem baaren Gelde und den Cassenbillets, bei dergleichen hinfüro vorgehenden

Geschäften, auch solche Zahlungen gleich geachtet werden, und ebendieselbe Gültigkeie
baben sollen, welche in den, in Unserm Koönigreiche ausgestellten, und bei demselben
zur Vertretung verbliebenen Staatspapleren, nach dem jedesmaligen Course geleister
worden sind, wenn dle geschehene Beibringung eines Sensalzeugnisses, oder des neuesten

Courszertels der teipziger Börse, in der über das Geschäfe aufzunehmenden gerichtli-
chen Registrakur aktestirt wird. Auf ausländische Seaakspapiere und auf die in andern

Gesessammlung 1825. (138 )
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Rücksicheen den bierländischen Staakspapieren gleichgestellten Schuldverschrelbungen eia-
zelner Corporationen ist jedoch diese Verordnung niche zu erstrecken.

Hiernach bat sich Jedermann gebührend zu achcen.

Urkundlich baben Wir dieses Mandar elgenhändig unterschrieben und Unser Konig-
liches Siegel vordrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 1%#en Juni 1325.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Johann Daniel Merbach.
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20.) Mandat,
das Liquidiren der Kosten vor Abgang der Berichte betreffend;

vom 25f7ten Juni 1825.

9. Friedrich August, von GOTTES Gnaden, Konig von
Sachsen rc. w. c. thun hiermit kund und fugen zu wissen, daß Wir, zu Verhutung
der zeither beim Liquidiren der Kosten, von Seiten der Unterbehorden, wahrzunehmen

gewesenen Uiberschreitungen der Taxordnung, Folgendes zu verordnen Uns bewogen ge-
funden haben. «

EssollenhinfürosämmtlicheUnterbehördenUnsereriandeinallen,zurBerichks-
erstattung an irgend eine Oberbehorde gedeihenden Sachen, ohne Unterschied, sofern die
Ansetzung von Kosten dabei uberhaupt zulassig ist, solche jedesmal, bei Strafe des
Verlusts derselben, vor Abgang des Berichts, zu den Acten liquidiren, und haben sich
hiernach Alle, die es angehet, gebuhrend zu achten.

Urkundlich haben Wir dieses Mandat eigenhandig unterschrieben und Unser König-
liches Insiegel beidrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 25sten Juni 1825.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

v D. Johann Daniel Merbach.

Ausgegeben zu Dresden, am Oten August 1825.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
14.

21.) PFublicandum.,
die Einführung einer verbesserten Appellation-Gerichts-Sportel-Taxe und die

wegen Einziehung der zur Appellation-Gerichts-Sportel-Casse fließenden
Gebühren angeordneten Einrichtungen betreffend;

vom 20sten September 1825.

S. Königl. Majestät von Sachsen r2c. 2c. K. haben für nöthig befunden,
die der Appellation-Gerichts- Ordnung vom 27sten März 1734. beigefügee und, vermöge
Rescripts vom Sten Juni 1735., abgeänderte, sowohl für die unmittelbaren, als für die
aus den Kreielanden zum Appellationgerichte devoloirten Sachen vorgeschriebene Sportel-
tare einer Revision unterwerfen und an deren Stakt eine verbesserte Taxardnung einfüh-
ren zu lassen. Diese leteere ist nach der von Sr. Königl. Majestäc ertheileen Approba-
tion, mittelst Canzlelanschlags vom 2 8sten März 1818., bekanne gemache und bereits
bisber befolgt worden.

Nachdem jedoch durch das Mandat vom 13ten März 1822. der vorige Geschäfts-
kreis des Appellationgerichtes, so viel die Cognition über die Annahme und Rejection der
in Civilsachen, wider die bei erbländischen Unrerinstanzen publicirten Rechtssprüche, einge-
wendeten Appellationen, sowohl dle Competenz in unmittelbaren Sachen betriffe, verschie-
dentlich verändert worden, so hat es die Nothwendigkeic erfordere, die vorerwähnte revi-
dirte Appellation-Gerichts-Sportel-Tape hiernach einzurichten und zu ergänzen. Nicht
weniger ist, im Bezug auf die aus dem Markgrafthume Oberlausiß an das Appellatlonge-
richt gelangenden Sachen, die Entwerfung und Bekanntmachung einer auch hierinnen zu

Gesetzsammlung 1825. ( 10 )
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befolgenden Sporteltaxe fur nothig erachtet worden, indem nicht nur durch das Mandat
vom 12ten Marz 1821. dem Appellationgerichte uberhaupt die Cognition über die An-
nahme oder Rejection der, gegen die den Partheien publicirten Rechessprüche, in den un-
mictelbar bei der Ober- Amcs-Regierung zu Budissin, oder bei den Oberlausitzischen Un-
tergerichten anhängigen Civilsachen, eingewendeten Appellationen aufgecragen, sondern auch
durch das Mandat vom 5ten April 1824. S. B. erstgedachtem Collegio nachgelassen worden
ist, in devolvirken größern Rechessachen ohne vorgängiges Justificarionverfahren, bei un-
zweifelhafeer Nothwendigkeit, das Erkenntniß erster Instanz sofort zu erläutern oder
abzuändern. Ees ist hierauf für die unmittelbaren und die aus den Kreislanden eingehen-
den Appellarionsachen die hier sul A. anliegende Sporteltare eingerichtet und derselben
für die aus dem Markgrasthume Oberlausi an das Appellaciongericht gedeihenden Ap-
pellationsachen ein besondrer Anhang beigefügt, solches alles auch von Sr. Koönigl.
Majestäc allergnädigst genehmigt worden. Auf allerhöchsten Befehl wird demnach die
nurangezogene Sporteltaxe, samme deren Anhange, welcher allenthalben fernerhin nachzu-
gehen ist, andurch bekannt gemacht, zugleich aber wegen Erhebung der beim Appellation-
gerichte zu entrichtenden Sporkeln und Gebühren Folgendes verordnet:

S. 1.

Obwohl ad num. 18. gedachter Taxordnungdie von jeder Parthei, welche schrift-
lich oder mündlich verfährt, in jedem Termine, außer den Urchelsgebühren, zu eelegenden
Kanzleisporteln von drei Thalern auf zwei Thaler herabgesett worden, so haben dennoch
die Parcheken in allen denjenigen Terminen, welche vor dem üsten October jesigen Jahres
gestanden haben, den Saß von drei Thalern zu erlegen, und es tritt der Saß von
zwei Thalern nur in denjenigen Sachen ein, in welchen der Termin auf einen spätern
Tog füälle.

. 2.

Sämmrtliche bei dem Appellationgerichte zu erlegende Sporkeln, Stempelgebühren und
Copialien ohne Ausnahme sind lediglich an die Appellacion= Gerichts = Sportel-Casse,
keineswegs aber an einzelne Kanzleiverwandte abzuführen.

". 3.

Die in der Appellacion=Geriches-Ordnungvom27stenMärz1234.Tic.Von
dem Acteninspector, Tic. Von denen Advocaten, und Tit. Was für Anwälde bei diesem
Appellaciongerichte zu admiceiren 2c. enehaltene Disposition, nach welcher die Anwälde
und Advocaten für die Gerichtsgebühren und Kanzleisporceln zu haften haben, wird
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zwar hiermic für die Zukunft aufgehoben, jedoch bewendet es in Ansehung derjenigen
Kanzleisporteln und Gebühren, welche von Terminen herrühren, die vor dem üsten Occo-
ber jetzigen Jahres gestanden haben, annoch bei der nur angezogenen Vorschrife. Niche
weniger sind auch die Anwälde und Advocaten wegen derjenigen Kosten, welche für die
von ihnen bis zum isten Occober dieses Jahres veranlaßten oder ausgebrachten Verfä-
gungen des Collegi#ezu erlegen sind, zu hafeen verbunden.

S. 4.

Diejenigen, welche in den, im §S. 11. des Mandats vom 13cen März 1322. bestimmeen
Fällen unmittelbar bei dem Appellationgerichte Klagen erheben, baben, nach Vorschrife
der Erläut. Proz. Ordn. ad Tic. 13. noch vor der Ausfertigung auf die Klage, den
Vorstand der Unkosten halber, nach der Bestimmung des Collegü, bei der Appellation-
Gerichts-Sportel-Casse durch Pfand oder Bürgen zu bestellen, insofern ihnen nicht eine
gesetzliche Befreiungsursache zu Statten kommc, eder von ihnen sofort bei Einreichung
der Klage, untker Beifügung eines, nach Maßgabe des §. 10. ad Tic. 1. der Erläue.
Prz. Ordn, eingerichteten Armenzeugnisses, um das Armenreche angesucht und darauf vom
Collegio eine beifällige Resolution ertheilt wird.

5.

a.) Den Partheien liegk ob, in denjenigen sowohl unmittelbar anhängigen, als aus
den Kreislanden zum Appellationgerichte devolvirten Sachen, in welchen ein Verfahren
gebalten wird, binnen 4 Wochen, vom Schlusse des Verfahrens an, oder wenn nur
müändlich verfahren wird, vom Terminstage an gerechnek, sämmeliche bis zum Schlusse
des Verfahrens aufgelaufenen Gerichtskosten bei der Appellation-Gerichks-Sportel-Casse,
wo ihnen, auf ihr Anmelden, die kiquidation eingehändige werden wird, gegen Quietung
entweder selbst abzuführen, oder durch ihre Sachwalter bezahlen zu lassen.

hb.) Ein gleiches haben die Parkheien alsdann, wenn sie sich am Justificationsatze
versäumen, binnen 4 Wochen, von Ablauf der zum Verfahren gesetzlich bestimmten Frist
an gerechnet, zu beobachten, und wenn ein Prosecutionsah versäume wird, so ist die
Bezahlung der Gerichtskosten binnen 4 Wochen, vom Terminstage an gerechnet, in glel-
cher Maße von ihnen zu bewirken.

Jc.) Richt minder sind die Parcheien verbunden, den Betrag der Urehelsgelder der
sonst bei Publication eines Urthels zu entrichtenden Gebühren, und der nach Abschluß
eines Verfahrens und bis zum Urchel aufgelaufenen Expensen, als welcher ihnen oder
ibrem Sachwalter im Publicatlontermine von dem Sportelcassirer, auf ihr Anmelden, durch

(10°“)
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Mittheilung des Sportelzettels, bekannt gemacht werden wird, binnen 4 Wochen, von ge—
dachtem Termine an gerechnet, bei der Appellation- Gerichts-Sportel-Casse gegen Quittung
zu berichtigen.

d.) Daferne endlich in allhier gehaltenen Vorbeschieden beim Appellationgerichte reches-
bängige Sachen verglichen, oder in dergleichen Sachen außergerichtlich getroffene Ver-
gleiche angezeige werden, und über den Vergleich kein Urthel abgefaßt und publicire
wird, so sind die Parthelen binnen 4 Wochen, von der Zeic an gerechnet, wo der Ver-
gleich, als wirklich zu Stande gebracht, bei den Acten bekannt wird, die hier aufgelaufenen
Gerichtskosten zur hiesigen Sportelcasse, wo ihnen, auf ihr Anmelden, die tiquidation
ausgehändige werden wird, gegen Quittung abzufähren schuldig.

S. 6.

Kommen die Partheien in den §S. 5. ausgedrückeen Fällen binnen den gesebken vier
Wochen ihrer Verbindlichkeit niche nach, so werden die von ihnen in Rückstand gelasse-
nen Gericheskosten, nach Ablauf jener Frist, unaufhältlich von ihnen auf ihre Unkosten,
mittelst zu erlassender Rescripte, Commissionertheilung oder Requisition der Behörde, durch
Zwangsmittel eingebracht werden.

. 7.

Ist eine Parkhei in den beim Appellakiongerichte rechkshängigen Sachen mie einem
Advocaten oder Anwalde versehen, so hatc dieser die Obliegenheit auf sich, binnen den
ersten acht Tagen der §. S. bestimmten vierwöchentlichen Fristen, bei der Appellation-Ge-
riches. Sportel- Casse den Expenszektel abzuholen und solchen seinem Machegeber, zum Be-
huf der, vor Ablauf der vierwöchentlichen Fristen, zu bewirkenden Berichtigung, mitzutbei-
len, im Uncerlassungsfalle aber seinen Principal, wegen der ihm bierdurch zugezogenen
mehreren Kosten, zu entschädigen.

6. .

Wern in devolvirten Sachen, nach Eröffnung eines Urehels, Kosten auflausen und es
zur Publication eines anderweiten Urehels niche kommc, so baben die Partheien solche,
noch vor Remission der Sache, bei der hiesigen Sportelcasse gegen Quiccung zu bericheigen,
außerdem aber zu gewarten, daß in dem Remissorialrescripte dem Richter, an welchen
die Sache zurückgehe, die executivische Beitreibung derselben auf ihre Kosten anbefohlen
werden wird.
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ß. 9.

Sind in unmittelbaren Sachen, nach Publicacion elnes Urthels, Kosten allhier aufge-
laufen und stehe die Eröffnung eines anderweiten Urchels niche bevor, so wird derjenigen
Parthei, welche die Bericheigung der gedachten Kosten verabsäume, auf vorgängige An-
zeige des Sportelcassirers, mictelst einer auf ihre Kosten zu erlassenden und ihr selbst, oder
ihrem Gevollmächtigeen, zu insinukrenden Injunccion, deren Bezahlung, mit Einräumung
einer vierwöchentlichen Frist, auferlege und, wenn sie solcher niche nachkomme, mit Erlas-
sung der zur erecurivischen Beikreibung erforderlichen Verfügung auf ihre Kosten verfah-
ren. Uibrigens haben die Advocalen und Anwälde auch in diesem Falle, wenn ihnen
die Injunction insinuirt wird, demjenigen nachzukommen, was wegen zeitlger Benachrich-
tigung ihrer Machtgeber im §. 7. verordnet worden ist.

". 10.

Wenn in den beim Apellaclongerichte recheshängigen Appellakionsachen die Urthel
in forma proba#te, sammt dem Remissorial-Rescripke, von den Partheien oder ihren
Gevollmächtigken, bei der hiesigen Sportelcasse nicht abgelöße werden, so wird dem Richter
erster Instanz die erecutivische Beitreibung der rückständigen Gebühren auf Kosten der
säumigen Parthei aufgegeben.

-

. 11.

Werden die auf einbericheete Appellationen ergehenden Decisiv-oder interlocutorischen
Rescripte von einem Agenten bei der hiesigen Sportelcasse niche sofort nach der Ausfer-
tigung abgelößt, sondern von der Appellation-Gerichts-Kanzlei aus, durch das hiesige
Hof-Post-Ame, an den Richter erster Instanz gesendet, so werden die dafür zu entrich-
tenden Kosten, wenn sie niche über zwel Thaler betragen, bei besagtem Hof. Post-Amre,
welchem in diesem Falle für den geleisteten Verlag noch ein Groschen vomThaler gebuhrt,
fur die Sportelcasse eingezogen.

S. 12.

In denjenigen Sachen birgegen, wo der Betrag der für Reseripte der angezeigeen
Art zu erlegenden Kosten über zwei Thaler boch ansteige, urd nicht sofort beim Abgange
durch einen Agenten bei der hiesigen Sportelcasse berichtiget wird, haben die Beamten,
Scadträthe und andere Obrigkeiten, an welchedie Rescripte ergehen, die dafür zu ene-
richtenden Kosten von den Partheien einzuziehen und jedesmal, nach Verlauf dreler Monate,
unter Beifügung doppelter Leferscheine, worinne, außer dem Betrage jedes einzelnen Re-
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scripts, die Namen der Partheien, in deren Sachen solches ergehee, ingleichen der Tag
des Reseripes anzugeben ist, sowohl unter Belfügung eines besondern, in gleicher Maße
einzurichtenden Restverzeichnisses, bei Vermeidung zweler Thaler, auch, nach Befinden, zu
erhöhender Strafe, an die Appellacion-Geriches-Sportel-Casse zu berechnen und abzulie-
fern. Von leßterer soll ihnen hierauf ein Eremplar des tieferscheins quiccirt zurückgesen-
det werden.

ß. 13.

Endlich hat es bei der, wegen der, durch das Oberhofgericht sowohl, als durch die
Ober-Ames-Regierung zu Budissin, zu bewirkenden Einziehung der zur Appellation-
Gerichts-Sportel-Casse fließenden Kanzlel-, Scempel= und Copialgebühren bereits bestehen-
den Einrichtung sein Bewenden.

Alles dieses wird auf Sr. Konigl. Majestäc allerhöchsten Befehl zu Jedermanns
Nachachkung andurch bekanne gemacht.

Dresden, am 20sten September 1825.

Königlich Sächsisches Appellationgericht.

Hans Rudolph Wilhelm von Minckwitz.

Eduard Gustav Adolph Mesch, S.
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A.

Fär- Präsencation der einlaufenden Schriften samme Beilagen
Für eine schristliche tadung an die Zeugen und an die Partheien,

wo keine Gerichessporteln gegeben werdeien
Für Abkündigung oder Prorogation eines angesetzt gewesenen

Termissssssss
Für ein Monitorlum auf eine neue Klage, wo solches nach der

Verfassung zu erlassen iste..
Fur ein Patent in Concurssachen außer den ordentlichen Ter—

minen, wo Gerichessporteln zu geben nnd
Für eine Edictalcikasonrn
Fur eine Bekanntmachung in öffentlichen Blärten
Fur ein Requisttionschreiben ...... ....
Fur Insinuation einer Citation, Injunction, Rotification
Fur Bothenlohn von der Meile in den Fallen, wo keine or—

dentliche Gerichtssporteln gegeben, oder wo die Citation
durch andere, als die ordentlichen Appellation=Gerichts-
Boten insinuiret werdenn. .....

Für Fertigung einer Insinuationregistraueur
Für das Angeben im Termin zu Güte oder Reche zu registriren
Für die Verbör bei neuen Klagen und sonst, jede Parthei,

wenn sie gleich in mebrern titisconsorken besteht. ..
Für das dabel gehaltene Protocoll, jede Parthenl
Für eine Registratur über eine geleistete Caution, ein Compro=

miß, die Production der inducirten oder edirten Documence,
die Dublicakion der Zeugenrotel, ingleichen über die einge-
laufenen Schrifcen im Hauptverfahren und über andere Pro-
zes gegenstände, wo in dieser Torerdnung nicht ein Anderes
bestimmt istt.ss

Für die Anmerkung der Zufertigung oder Vorlegung der in
Muncdo eingebrachten Gesätze von jedem Seze

Abß

—

2
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Wenn aber der Sah mehr als drei Pareheien vorge-
legt wird, für jede Parthel

Für Registrirung einer Vollmache oder eines Actoiil
Kanzleisporkeln außer den Urthelsgebühren, von jeder Parthei,

welche schrifclich oder mündlich verfähre, in jedem Termine
Not# a. Diese Kanzleisporteln haben auch diejenigen Par-

tbeien, welche ein Rechesmittel einwenden, solches aber
in dem anberaumcen Termine nicht justifieiren
oder prosequiren, sowohl in unmittelbaren Sachen die
Beklagken, Producenten und Reproducenten, Produc-
ten und Reproducten, wenn sie sich am Verfahren über
die Klage oder am Pro= und Reproductionverfahren
versäumen, zu erlegen.

Noi# b. Für die beim Appellationgerichte gesprochenen ur.
thel sollen hinführo besondere, jedesmal vom Collegio,
nach Maßgabe der Größe und Wichiigkeitc der Arbeit,
zu bestimmende Gebuhren erhoben werden.

Acten-Inspection-Gebühren von jeder Parthei in jedem Ter—
mine o r— r'G # — r— · r—G r—i r—G— rG ·

dem Secretarto n

Wenn ein Document aus mehrern Vogen besteht, 12 gr. bis
Für ein Vidimus unter dem großen Gerichessiegel
Für ein Vidimus unter dem kleinern Gerichtssiegle
Für einen Dilationschin
Wern die Dilation cum solennitate legall geschiehet, überhaupe
Für die Aufsetzung eines Armeneides, Eides vor Gefährde,

Zeugeneides und Editioneides
Für die Aufsetzung jedes andern Eides, je nachdem die Eides—

notel weitläufig und muhsam ist, — 18 Groschen, —
1 Thlr. biss.. .... *

Für die Abnahme eines Eides, mit Einschluß ber hierüber ze—
fertigten Registraur:

Fur den Manitel bei Eidesleistuneen
Fur die gerichtliche Verwahrung der Documente, und zwar für

jedes, in so fern es nicht über 24 siid

Für Vidimirung einer Vollmache oder eines Documenes von

+
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Hor- jedes folgende über 2
Für Aufsetzung der Compulsorialien, oder Commißorialien
Fragstücke vom Gegenehell einzuforden
Für einen Zeugen summarisch abzuhören, und dessen Aussage

zu registrirgen:
Wenn aber das Verhör weitläufig und wichtig
Fär Arbierirung und Rejection der Artikel oder Fragstücke,

wenn solche impertinent oder unzuläßig sind,— 12 Gr. bis
Fär einen Zeugen über Artikel oder Fragstücke abzuhören, —

wie in der allgemeinen Toxordnung.
Für die Ausfertigung eines Zeugenrotels in beglaubeer Form
Für eine Leuterungs= und Ober-teuterungs-Rejectio
Für die Rotification davon an Gegenthelll
Für die Registrarur der Annahme einer teuterung und Ober-

leuterunng ... ......
Fur ein Rescript, wodurch der Jader a duo von der Annah=

me einer oder mehrerer Appellationen in Kenntniß gesetzt
wird, von jeder Parthei, welche die ganz oder zum Thbeil
angenommene Appellation eingewendet hat. . . ..

Nota. Fur die aus dem Appellationgerichte auf einberichtete
Appellationen ergehenden Rejection-, Decisiv= und in-
kerlocutorischen Rescripte werden besondre, jedesmal vom
Collegio, nach Maßgabe der Größe und Wichtigkeit
der Arbeit, zu bestimmende Gebühren erhoben werden.

Für ein Remißorialrescript, womit die Acten nebst den Urtheln

l
informaprohanteandievorigeJnstanzzurückgehen.

Fur jedes andre Rescript außer den vorher unter 37. und 38.
gedachten Fallen, wenn dasselbe nur ein Blace in Mundo
betragt. . .. .

Wenn solches mehr als ein Blatt beträge, für jedes mehrere
Blaccl

Fär eine Injunction, wenn solche nur ein Blatt in Mundo
betrittttttte

Wenn solche mehr als ein Blatt beträge; wie bei Nummer 39.
Für eine Notification, wo niche in dieser Taxordnung ein An-

deres bestimmt istt.. .....

( 20)
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Für jebes Formular einer Empfangsbescheinigung von der Par-
tbei, für welche solches verbraucht wirnd

Für die Ausfüllung des Formulars bei Reseripeen, *-
riallen und Compulsorlallen .

Fur die Ausfullung des Formulars bei Citationen, mit Ein-
schluß der Abgangsbemerkug

Fäür das Einpacken einer Citation und die Absendung derselben
Für das Einpacken und Wersiegeln der mic einem Besfehle ab-

gebendenActen
Füestellung eines Curatoris specialis ad certam causam
Für Ausfereigung des diesfallsigen Vormundschafesscheins und
der Bestatigungsurkunde in beglaubter Form. . ..

Fur Verpflichtung eines Calculatoris, Feldmessers, Hauswirths,
Dollmetschers und dergleihen

Fär Concipirung eines Decres
Für Concipirung einer Confirmatltonon::
Für die Exeension eines errichteten Recesseee

Wern solcher weitläufig und mühsam ist, bleibe die Bestim-
mung eines Mehreren dem Gurachten des Collegü
überlassen.

Für die Publicarion dergleichen Recesse, von jeder Parchel.
Für die Ausfereigung eines Decreks, einer Confirmation oder

eines Recesses uncer dem großen Siegel, von jedem Exemplar
Für die Urthels- Publication -Registratur,von jedem Part
Für Vidimirung der zu den Acten kommenden Urthelsobschriften
Für die Ausfertigung der Urthel in beglaubter FZom
Evolutiongebühren bei den Urcheln in forma probante, oder

bei verlangeer Aufsuchung abgethaner Ackhen
Für Fertigung der tiquldallton
Für das Fortschaffen der abgebenden Befehle und anderer Ver-

fügungen mie oder ohne Ackten

Anmerkungen:
1.) In geringfügigen Sachen wird, mie Ausschluß des baa-

ren Verlags, nur die Hälfte der Gerichtssporteln und Gebühren
bezahle.

Od
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S

11



No.

(115)

2.) In Ansehung der Copialgebühren sind in allen und
jeden Fällen die Vorschriften des Anschlags vom 15ten De-
cember 1804. genau zu beobacheen.

Von Befehlen, Injunctionen, Notificaconen, Oilation=
scheinen und andern Schrifeen, welche mundire werden müssen,
ist das Mundum mie 1 Groschen für die Seite besonders zu
bezahlen, und dabei nurerwähnter Anschlag ebenfalls zu beob-
achren.

Dresden, am 20sten September 1825.

Anhang
einer Appellation-Gerichts-Sportel-Taxe in Oberlausitzer

1

–5
Appellationsachen.

Für Präsentation der einlaufenden Schriftéen same Beilagen
Für die beim Appellationgerichte gesprochenen Urthel sollen hin-

führo besondre, jedesmal vom Collegio, nach Maßgabe der
Größe und Wichtigkeic der Arbeit, zu bestimmende Geböh-
ren erhoben werden.

Für Aufbewahrung der Acten bei der Kanzlei in jeder Sache,
die zum Werspruche an das Appellaciongeriche gelange

Für das Recommunicat, in welchem eine Leuterung angenom-
men wird, fur jede derselben

Fur das Recommunicat, in welchem eine seuterung verworsen
wirnd ....—

Fur ein Recommunicat, in welchem die Ober-Amts- Regierung
zu Budissin von der Annahme einer oder mehrerer Appel-
lationen in Kenntniß gesetzt wird, von jeder Parthei, wel-
che die ganz oder zumTheil angenommene Appellation ein-
gewendee hat .

Nota. Fur die aus dem Appellationgerichte ergehenden Ne.
communicate und Signaturen, womie eingewendere Ap-

pellationen verworfen, oder worinne auf dergleichen
Rechcsmittel eine interlocutorische Verfügung angeord-

9
1
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net oder sonst eine Enescheidung ereheile wird, werden
besondre, jedesmal vom Collegio, nach Maßgabe der
Große und Wichtigkeit der Arbeit, zu bestimmende Ge-
buhren erhoben werden.

Fur ein Communicat oder Recommunicat, welches in Appel-
lationsachen außer den vorerwahnten Fallen erlassen wird

Fur das Einpacken und Versiegeln der mit einem Recommuni-
cate abgehenden Acten ...

Fur Ausfertigung eines Urthels in beglaubter Forn. ..
Evolutiongebuhren bei den Urtheln in forma probante, oder

bei verlangter Aufsuchung abgethaner Acten
Fur das Fortschaffen der abgehenden Communicate und Recom-

municate und Signakuren mit oder ohne Acten
Für die Bemerkung des Abgangs eines Commnunicges und Re-

communtcats oder einer Signartr
Fur Fertigung der Liquidation.. .....

Anmerkungen:
1.) In geringfugigen Sachen wird, mit Ausschluß des

baaren Verlags, nur die Hälfte der Gerichtssporteln und Ge-
bühren bezable.

2.) In Ansehung der Copialgebübren sind in allen und
jeden Fällen die Vorschriften des Anschlags vom 15ten De-
cember 1804. genau zu beobachten.

3.) Jedes bei der Appellation= Gerichts-Kanzlei gefertigee
Mundum ist mit 1 Groschen für die Seite besonders zu be-
zahlen und dabei nurerwähnter Anschlag ebenfalls zu beobachten.

Dresden, am 20ten September 1825.

Ansgegeben zu Dresden, am 27sten Sepcember 1825.

"
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
15.

—tmt--

22.) Valvations -Tabelle
der

in den Kdniglich Sächsischen kanden Cours habenden Munzsorten, wornach sich von
jezt an, bis zu ergehender anderer Anordnung, Jedermann, Inhalts des Münz-

Edicts vom 14ten May 1763., zu richten hat.

A. Der Silber-Münzsorten.
I. Conventionsmäßige, gleich den Churfürstl. und Kdnigl. Sächs.

conventionsmäßig ausgeprägten.
a) Conventionsmäßige Speciesthaler.

K aiserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Konigl. Preußische, mit der Umschrift: Zehn eine feine Mark, von 1794 und 1795,
Churfürstl. und Konigl. Baiersche,
Herzogl., Churfürstl. und Konigl. Würtembergische,
Königl. Wesiphälische,
Färstl. und Churfürstl. Salzburgische,
Fürstl. und Großherzogl. Würzburgische,
Großherzogl. Frankfurthische, 1181—
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Herzogl. Sachsen-Gothalsche von 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische von 1764 und 176,
Markgräfl. Anspachische,
Fürstl. Schwarzburg= Sondershausensche von 1764,
VBischsfl. Bamberg= und Wärzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Stadt Regensburg-, Augsburg= und Nürnbergische.

Gesetzsammlung 1825. (21 )

**-+ tbl. gr. Ipf.
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b) Conventionsmäßige Gulden oder Stucke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Konigl. Baiersche,
Herzogl., Churfürstl. und Konigl. Würtembergische,
Konigl. Westphdlische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Herzogl. Sachsen= Gothaische von 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische von 170),
Herzogl. Braunschweigische,
Markgräfl. Anspachische, seit 1760 ausgeprägte,
Fürsil. Schwarzburg-Sondershausensche von 1764,
Bischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Stadt Regensburg-, Augsburg= und Nürnbergische.

c) Conventionsmäßige halbe Gulden oder 7 Stücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Bischefl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Markgräfl. Anspachische 50 Kreuzerstücke

d) Conventionsmäßige Zwanzig-Kreuzer= oder Kopfstücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Konigl. Baiersche,
Herzogl. Churfürstl. und Konigl. Würkembergische,
Fürstl. und Churfürstl. Salzburgische,
Markgräfl. Anspachische, seit 17600 aqusgeprägte,
Stadt Regensburg-, Augsburg= und Nürnbergische.

e) Conventionsmäßige 2 Seücke.
Konigl. Wesiphälische, "% " 4 "%

t) Conventionsmäßige Zehn-Krenzerskücke.
Sämmtliche oben sub d) wegen der Zwanzig-Kreuzerstücke bemerkte Gppräge.
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Ferner den conventionsmaßigen gleich.
Nach dem Leipziger Fuß bis zum Jahre 1750 ausgepragte Churfurstl. Braunschweig-

Luneburgische Stucke.
dergl. Churfürstl. Sächs.3 Stücke, - - -

dergl. Churfürstl. Braunschweig- Lüneburgische:Gulden,
dergl. Churfürstl. Sächs. und Braunschweig-Lüneburgische r Stic.

2 2 2

r'v##

dergl. Churfürstl. Sächs. ## Stücke. - -

Hieruber «

Kaiserl. Konigl., auch Kaiserl. Oesterreichische Brabanter Kronenthaler, ingl.
Konigl. Baiersche Kronenthaler.

II. Geringer, als conventionsmäßig.

Churfürstl. Sächs. seit 1750 und vor dem Münzedicte vom 14#ten May 1765. in Dres-
den auögeprägte, J, 3 und ## Stücke.

(Auf diese drei Sorten, welche à 15 Thlr. 0 Gr. — die Mark ausgeprägt
worden, sollen auf 100 Thaler — 7 Gr. 6 PM. zugelegt werden.)

Ein Königl. Preußischer Thaler, von 1764 bis und mit 1760, -
- - „4" 1770 " - - 1770, -

- - - - - 1780 - - 12799,

und 1810 „ 102% "
- - - - von 1800 „ „ 1800, -

excl. 1804.
 . 1760, 1780 und 1701, -

1 „ * 1772, 1775, 1776, 1778 und 1770,
. . - HE- -1802und1809, - -

- - -12764 bis und mit 1768, -

- * „ 1770, 1772, 1775, 1776, 1777 und 1778,)
- - 12796, 1797, 1799, -

 „ 1300 bis und mie 1313, "
" "% " r· . 170 f5 178, "

thl. gr.

 d#
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22
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J

 —G.|c#½

pf

J
#



(120)

B. Der goldenen Münzsortken,
bei welchen, in Ansehung des Gewiches, durchgehends das Cöllnische Mark= und hiesige
Dukaten-Gewiche zum Grunde geseßet wird, dergestale, daß 67 Ducaten praecise eine Cöll-
nische Mark wiegen müssen, und ein dergleichen vollwichtiger Dukacen 66 biesige As häle,

welche 727 Assen Troyschen Gewichts, und 60 Graens Wiener Mändel-Gewichts
gleich kommen.

Stück auf die Thlr. Igl. lpf.,1h. l. Ipf
rauhe Collni-

sche Mark.
67 Reichs-Constitutions- und Conventions- mäßige Kai-

serl., Kaiserl. Konigl. und andere zuverläßig 25
Kr. 83 Gr. fein haltende Dukaten, 218| Blbis 220 „

67 Cremnitzer Dukaten, Slorentinische Gigluart und Venc-
tianische Zechinen, - - 210 — 220

67 Königlich-Prcußische und eniiishe Dukaten, 218—— 2 20
1 Souverains, - - 8 4 BSO
42DHalbe Souverains, - - - 42——44 4

57 Alue Französische Louisd'or, " · 420————5—-
»EsAlteFranzösischedoppelteLouisd’or, · 916—-—10————
70åAlteFranzösischehalbeLouisd7or,- - 210———212-—
HEXEcpanischecinfachePistolen, - - 4 20 H.–

174 Spanische doppelte Pistolen oderDoppien, 41ôO ——
34 Epanische Quadrupel, "b - 1010 BM 20

560Spanische halbe Pistolen, - - 2 1lo 4 212

57 Konigl. Prcußische Bancorseeglement mfige Frederics
d'or, 4 120 — 1— 5 — —

35 Braunschweigische Pistolen ober 5 Thaler - Stucte, 4 20 -1 15 I-

174 Braunschweigische doppelte Pistolen oder 10 Thaler—
Stucke, - - &amp;10——10—

70 Braunschweigische halbe T oder 22 Thaler=
Stucke, 210 — 2

Die zeither in den Valvations=Tabellen aufgeführt gewesenen Kasserl. und Kaiserl. Köonigl. Siebzehn-
kreuzerstücke sind, wegen der neuerlich wahrgenommenen Unzuverläßigkeit dieser Münzsorte, und deren in
den Kaiserl. Oesterreichischen Staaten angeordneten Werthreduction, außer Cours gesetzt und deehalb aus
der Valvations-Tabelle weggelassen worden, welches, in Gemäsheit des Münz= Edicts vom 1 4ten Majf
1763. 9 8. biermit ausdrücklich zu bemerken gewesen ift.

Dresden, am 6öten October 1825.

Ausgegeben zu Dresden, am Sten October 1828.
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Gesebsammlung
für das

Königreich Sachsen.
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23.) Rescript an den Stadtrath zu Leipzig,
die Leipziger Sparcassen- und Leihhaus--Ordnungen betreffend;

vom 26sten September 1825.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c. 2c. 2
Wir haben auf euern, unterm öten dieses Monaks, gehorsamst erstatteren Beriche, den

mit eingesendeten, und im Anschlusse wieder zurückfolgenden Enewürfen zu einer Ordnung
für eine öffentliche Sparcasse und für ein Pfand= und teihhaus eures Orts Unsere Bestä-
tigung ertheiler, auch darüber beikommendes Decrec ausfertigen lassen.

Demnach begehren Wir, ihr woller, nach vorheriger Publication sothaner Regulative,
solchen gemäß die Eröffnung einer Sparcasse und eines teihhauses veranstalten, übrigens
aber, indem Wir Uns bei §J. 14. der Leihhausordnung die Herabsehung des daselbst dem
Pfand= und teihhause gestatteten Zinsfußes, sobald solches nach den Verhälenissen dieser
Anstale zulässig scheine, ausdrücklich vorbehalten, alljährlich eine Uibersiche über den Zu-
stand des teihhauses anhero einreichen, und zu §F. 23, der diesfallsigen Ordnung möglichst
Vorsicht anwenden, damic niche von Studirenden Verpfändungen, welche dem §. 20, der
akademischen Gesetze entgegen sind, beim geihhause angenommen werden. Mochtens euch
niche bergen und geschiehet daran Unsere Meinung.

Gegeben zu Dresden, am 26sten September 1325.

Freiberr von Wertbern.

Heinrich August Morgenstern, 8.
Gesetzsammlung 1825. (22 )
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. Confirmationdeerek,

die Ceipziger Sparcassen= und Ceihhaus-Ordnungen betreffend;

vom L6fsten September 1825.

Wa## Friedrich August, von GOILE## Gnaden, Knig von
Sachsen rc. c. 2c. ehun hiermit kund und bekennen, wie Wir, auf geziemendes Ansuchen

des Stadtraths zu teipzig, demselben zu Errichtung einer öffentlichen Sparcasse, ingleichen
eines damit in Verbindung zu bringenden Pfand= und teihhauses, in Gnaden Erlaubniß
gegeben, auch den für beide Anstalten entworfenen, unter A. und B. anliegenden Ordnungen
Unsere Bestätigung ertheilek haben, dergestalt und also, daß den Bestimmungen derselben
auf das genaueste nachgegangen werden soll, indem auch wegen der Nichkanwendung des

. 52, der akademischen Geseße, in Bezlehung auf die leihanstal, von Seiten der Behörde

an die Universicäc zu teipzig die erforderliche Verfügung ergangen ist.

Zu dessen Urkund ist dieses Decrec ertheilt und unter Unserm Kanzleünsiegel ausgefer-
tigt worden. So geschehen Dresden, am 26sten September 1325.

Freiberr von Werthern.

Heinrich August Morgenstern, 8.
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A.

Um weniger Bemiteeleen Gelegenheit zu verschaffen, ibre Ersparnisse auch im Einzel-
nen sicher und nußbar anzulegen, und sich so ein kleines Capical zu irgend einer Unterneh-
mung oder für künftige Norhfälle zu sammeln, soll auch in teipzig, nach dem Vorgange
andrer Städte, mie allerhöchster landesherrlicher Genehmigung, eine

Sparcasse
errichtet werden.

C. 1.
Diese Casse wird von dem Stademagistrake garantiré, und stehe unter dessen Direction,

die er zunächst durch einen oder mehrere Depu-irke seines Mittels besorgen läße.

". 2.
Das Expedieionpersonale bei dieser Anstale wird von dem Magistrate gewähle und

verpflichtet. Für jetze ist das bei dem teihhause angestellee Personale dazu mie bestimme.

h. 3.
Die Expedition der Arstalt ist im hiesigen Georgenhause, und ist allezeit Mittwochs

und Sonnabends, mit Ausschluß der Feiertage, Vormitkags von 3 bis 12, und Nach-
mittags von 2 bis 0 Uhr geöffnet.

. 4.
Die Sparcasse nimme in der Regel alle Einlagen von ache Groschen bis zu

funfzig Thalern an. Ob nach Befinden auch größere, auf einmal dargeborene, Sum-
men in einzelnen Fällen angenommen werden sollen, hänge von dem Ermessen des Raths-
deputirten ab, der auch darüber urtheilt, ob vielleicht gegen die Annahme einer oder der
andern Einlage überhaupt ein Bedenken vorhanden seyn könnte.

. 5.
Dem Einleger wird, zu seiner Sicherheit, ein mit einer Nummer versehenes Buch zu-

gestelle, welches von dem Buchhalter und Cassirer unterzeichnet und von dem Rathsdepu-
tirten signirt ist. In diesem Buche wird die Summeund der Tag der Einlage angemerke.

Auf Verlangen kann auch der Name des Einlegers beigeschrieben werden.
( 22° )
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. 6.
Die Einlagen werden, so weit sie in ganzen Thalern aufgehen, mie 33 vom Hundert,

oder 0 Pfennigen vom Thaler jährlich, vom ersten Tage des nächsten Monaks nach ge-
schebener Einlage, oder Erfüllung eines ganzen Thalers an, bis zur Rückzahlung verzinße;
jedoch so, daß, zu Vermeidung der Brüche, immer nur eine Zeit von vollen 40 Tagen mie
1 Pfennig vom Thaler vergütet wird.

Für eine kürzere Zeic werden keine Zinsen gerechnet#, so wie auch niche für einen ge-
ringeren Betrag, als den eines Thalers. Für Einlagen endlich, welche vor Ablauf der
ersten drei Monake nach der Einlegung zurückgefordert werden, werden ebenfalls keine
Zinsen bezahlt.

¾ 7.
Die Zinsen können jährlich vom 1 5#en bis Sosten Januar, an den §. Z. benannten

Expeditiontagen, mie Vorzeigung des erhaltenen Buchs, abgefordere werden. Geschiehe
dieß in der bestimmcen Zeic niche, so werden die verfallenen Zinsen zum Capikale geschla-
gen, und mie diesem nach§F.6. verzinßé.

6. 8.
Das Capital selbst kann ganz oder theilweise, jedoch im letztern Falle nicht in Posten

unker 3 Thlr., auf elne acht Tage vorher beschehene Kündigung, und mie Production des
erhaltenen Buchs, an jedem Erpeditlontage zurückempfangen werden, wobei zugleich die
Berichtigung der verfallenen Zinsen des zurückgezablten Capikals oder Capidaltheils erfolge.
Wird das ganze Capital zurückgenommen, so ist das Buch dagegen zurückzugeben.

". 9.
Da es unmöglich ist, daß die Expedienten jeden Einleger mit Zuverläßigkeie persönlich

kennen, und tegieimationen der sich für Eigenthümer eingelegeer Gelder, oder Beauftragte
derselben ausgebenden Personen, außer der Vorzeigung des Buchs, zu erfordern, Weiter-
ungen und Schwierigkeiken herbeiführen würde, die mie der Nakur und dem Zwecke des
Instituts ganz unverträglich sind: so wird die Produccion des erhaltenen Buchs als
gnügende tegieimation zum Empfange von Capical= oder Zinszahlungen betrachter, und die
in dem Buche, durch den Buchhalter oder Cassirer der Anstale, erfolgke Abschreibung elner
Zinsen= oder theilwelsen Caplcalzahlung, so wie, bei Rückzahlung des ganzen Capitals, die
Rückgabe des Buchs, befreic die Casse von allen welteren Ansprüchen.

". 10.
Um jedoch den Eigentbümern entwendeter, oder auf andere Are abhanden gekommener

Bücher so viel möglich zu Hülfe zu kommen, wird man auf eine, mit Angobe der Num-
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mer des angeblich abhanden gekommenen Buchs, bei der Expedition gemachte Anzeige, so—
fern nicht etwa bereits die Rückzahlung geschehen ist, den Verlust, gegen Erlegung der da-
durch erwachsenden Kosten, in den teipgiger Zeitungen oder dem teipziger Tageblacte öf-
fentlich bekannt machen, und den Inhaber auffordern, wenn er gerechre Ansprüche an das
Buch zu haben vermeine, sich alsbald damie bei der Expedielon zu melden; auch wird
dann drei Monake lang mie der Zahlung von Capical und Zinsen angehalten. Wird in
dieser Zeit das Buch durch einen Andern, als der den Verlust anzeigke, bei der Expedicton
producirt, so wird die Sache zur weitern Erörcerung sofort an den Magistrac abgegeben.
Wo niche, so erhäle der Anzeiger, nach Verfluß von 3 Monaken, wennerzuvor bei dem
Magistrate sein Eigenchum und den erlittenen Diebstahl oder Verlust eidlich bestärke bac,
ein neues Buch, und das alte ist für völlig ungültig zu halten.

***
Verkämmerung in die Sparcasse eingelegker Gelder, in irgend einem andern, als dem

. 10. erwähnken Falle, findee niche Statt. Doch kann die Hülfsvollstreckung in die bei
einem Schuldner sich etwa vorfindenden Qulecungsbücher der Sparcasse niche gehindert werden.

 n. 12.
Gegen die in gegenwärtiger Sparcassen-Ordnung begründeren Präjudize wird keine

Wiedereinsebung in vorigen Stand zugestanden.

ß. 13.
Die bei der Sparcasse eingelegten Gelder werden, um sie zu benutzen, an die Casse

des Leihhauses, gegen 4 Pro Cent Verzinsung, abgegeben. Der sich, im Verhaltnisse zu
der den Einlegern H. 6. zugesicherten Verzinsung, ergebende Zinsenüberschuß ist zu Deckung
der Regiekosten bestimme. Wenn er jedoch, wider Erwarken, den Betrag der Regiekosten
übersteigen sollte, so wird er zu Sammlung eines Reservefonds bestimmt, dessen Nutzungen,
so wie, nach Befinden, ein fernerer als Reservefonds nicht weiter nöthiger Gewinn, sobald
es die Verhältnisse gestatten, zu thunlichster Erhöhung des Verzinsungsfußes verwendee
werden sollen.

G. 44.
Am Schlusse elnes jeden Jahres wird eine Nachweisung, wie viel die Summe beträge,

welche für Rechnung jeder Nummer der Interessencen bei der Sparcasse vorhanden ist, je-
doch ohne deren Namen zu nennen, auch wenn sie bekanne sind, gedrucke und den Interes-
senten bei der Expedicion unenegeldlich verabreiche, damie Jeder sich überzeugen kann, ob
die angegebene Summe mie seinem Quttcungsbuche übereinstimme.
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B.

Als das sicherste Mittel, dem Wucher, welcher bei dem Leihen auf Pfander nur zu
oft getrieben wird, und zu der Verarmung Vieler nicht wenig beitragt, zu steuern, ist das
Bestehen eines, unter offentlicher Autoritat, nach billigen Grundsatzen verwalteten,

Pfand- und Leihhauses
anerkannt. Eine solche Anstalt soll daher auchinunsrerStadt, mit Allerhöchster landes-
berrlicher Genehmigung und Bestätigung, errichtet werden.

. 1.
Das biesige Leihhaus stehe unter Direction des Stademagistrats, welcher zugleich

Garant der Anstalt ist.
G. 2.

Zur unmittelbaren Aussicht werden ein oder mehrere Mieglieder des Magistrats deputirt.
Die ihnen untergebene Expedition, deren Personale vom Magistrate gewähle und rücksiche-
lich auf das Mandat vom anvertrauken Gufe vom 23sten März 1822. verpflichtet wird,
besteht für jeze aus einem Buchhalter, einem Cassirer, wo nöthig, zwei Assistenten dersel-
ben, einem Aufwärker und einigen Tarakoren.

. 3.
Der Buchhalcer, welcher zugleich Concroleur des Cassirers ist, führt das Haupt—

Pfandbuch, bestimmt die Summe des auf ein dargebrachtes Pfand zu bewilligenden Vor-
schußes und uncerzeichnet mit dem Cassirer gemeinschaftlich die Pfandscheine.

Der Cassirer führt das Cassenbuch, zahle die bewilligken Vorschüsse aus, und nimme
bei Einlösung der Pfänder die dagegen eingehenden Gelder in Empfang.

". 4.
Die Hauptcasse bleibe stees in Verwahrung des Deputirken, welcher daraus dem Cas-

sirer von Zeit zu Zeit das benöthigee Geld zustellt. Zu der hierdurch enrstehenden Aus-
gabecasse hat einen Schküssel der Buchhalter, und einen andern der Cassirer, so daß Keiner
ohne den Andern Geld aus dieser Casse nehmen kann.
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K. 5.
An jedem Erpedieioneage muß der Cassirer sein Cassenbuch abschließen, und einen

Auszug daraus, worin Einnahme und Ausgabe gehörig zusammengezogen und verglichen
ist, fertigen, welcher von dem Buchhalker unkersuch", und als mit dem Haupbbuche ein-
stimmend attestire wird. ·

5»6.
Die Erpedition ist allezeit Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags, mit

Ausschluß der Feiertage, Vormittags von 8 bis 12, und Nachmittags von 2 bis 6
Uhr geoffnet.

ß. 7.
Der Fonds fur das Leihhaus wird zuerst durch Uibernahme der bei der Sparcasse

eingehenden Gelder, gegen Verzinsung mit 4 vom Hundert, herbeigeschafft; so weit aber
diese Gelder nicht hinreichen, schießt entweder der Magistrat das benothigte Geld, gegen
gleichmaßige Verzinsung, vor, oder man creirt auf den Inhaber lautende, von dem obrig—
keitlichen Deputirten, und ausserdem von dem amtfuhrenden Burgermeister und dem
Oberstadtschreiber zu vollziehende zinsbare, auf halbjährige Kündigung zahlbare teihhaus-
Obligationen.

2)*
Als Pfänder werden bei dem teihhause angenommen: Juwelen, Perlen, Uhren und

andre Pretiosen, Gold= und Silbergeschirr, Medaillen, Kupfer, Messing, Zinn, Por-
zellaine, Spien, goldne und silberne Tressen, seidne, wollene und leinene Zeuge, Bet-
ten, gute Kleidungsstücke, Wäsche und andere anständige bewegliche Sachen, über deren
Annehmbarkeit im Zweifel der Deputirke entscheide. Bücher, Gemälde, Kupferstiche,
bölzerne Gerärhschaften und Documenke, so wie Gegenstände von ganz geringem Werthe,
werden gar nicht angenommen.

. 9.
Die dargebotenen Pfänder werden von den verpflichteten Tarakoren gewürdere, und

es wird auf Pretiosen 3 bis :, auf Metalle3,auf seidene, wollene, leinene Zeuge,
Kleidungsstücke und Wäsche 7., auf andere Gegenstände aber, als die genannten, in der
Regel 3 des Taxrwerthes gellehen. Uiber 200 ehl. — — wird, ohne besondere Re-
solution des Depu-irken, niche auf einmal an eine Person ausgellehen, und nie auf ein
Pfand unrer einem Thaler, wie denn überhaupt die Summe des Anlehns stets in gan-
zen Thalern aufgeben muß.



( 128)

S. 10.
Der Uiiberbringer erhäle zu seiner Sicherhele einen, vom Buchhalter und Cassirer

unterzeichneken, Pfandschein mic einer Nummer, worauf die verpfändeten Gegenstände, die
Summe des darauf geliehenen Geldes, die Zeic der Verpfändung und versprochenen Wie-
dereinlösung, so wie, auf Verlangen, der angegebene Name des Eigenehümers und, wenn
der Uiberbringer von diesem verschieden ist, auch der des tetztern bemerke wird.

§. 11.
Für diesen Schein und die Taxation wird sofort entrichtet:

bei Darlehnen bis mie 36 Thlr. vom Thaler 1 Pfennig.
50 - — —überhaupe 3 Groschen.

275 — 4
100 — — - 6 -

128- — — 175

150 —–— - 0

1765 —— 10
200 —— 12

. 42.
Die Pfänder werden in das Tarationbuch eingetragen, mie der Nummer des

Pfandscheins bezeichnet, und dann sicher, so weic es khunlich, vor Staub und Unreinigkeie
geschüße; die Pretiosen von hohem Werche in besondern Schränken, zu welchen der De-
putirte, der Buchhalter und Cassirer Jeder einen besondern Schlüssel erhälc, die von ge-
ringerem Werthe aber und öfterer im gewöhnlichen Verkehr vorkommen, gleichergestale
in verschlossenen Schränken, zu welchen der Buchhalter und Cassirer Jeder einen verschie-
denen Schlüssel erhält, aufbewahrt. Verlange der Verpfänder eine besondere Versie-
gelung seines Pfandes, so hänge es von der Bestimmung des Deputirten ab, ob dies zu
bewilligen sei, in welchem Falle dann die Einpackung und Versiegelung von den Offl-
cianten des teihhaufes, in Anwesenheié des Verpfänders, bewirke wird. Dergleichen ver-
siegelte Pfänder können aber auch, wenn sie verstanden sind, in Abwesenbeic des Ver-
pfänders, auf Verordnung und im Beiseyn des Deputircen, eröffnet werden.

. 13.
Die Pfänder werden nach dem Taxwerthe, auf Kosten der Anstal#, gegen Feuers-

gefahr versichert und der durch Feuer entstandene Schaden wird den Eigenehümern der
Pfänder, durch Uiberlassung der aus der Versicherungsanstalc erlangten Summe, nach
Abzug der Anforderung des teihhauses, ersetzt. Für Schaden, den die Pfänder ausser-
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dem, durch aussere Gewalt oder durch das bloße Liegen, ohne Verwahrlosung oder Schuld
der Officianten, erleiden, kann jedoch die Anstale niche steben,

+. 14.
Von demerbaltenen Darlehne werden acht vom Hundere, oder 2. Groschen vom

Tpaler jährlich Zinsen bezahl#. Sollte künftig, bei weiterer Ausdehnung des Instieuts,
eine Herabsetzung des Zinsfußes möglich werden, ohne das Bestehen des Instleuts zu
gefährden, so wird sie erfolgen.

Um Brüche zu vermeiden, werden die Zinsen nur auf Zeiträume von 15 Tagen,
mie 1 Pfennig vom Thaler auf 15 Tage, berechnek, und für wenigere Tage der volle
Betrag von 15 Tagen enerichtet.

6., 15.
Der Gewinn, welcher durch den Uiberschuß der an das teihhaus zu encrichtenden

Zinsen, in Vergleichung mie den Zinsen, welche die Anstale für die aufgenommenen
Capitale selbst encrichter, enestehe, wird zuerst zu Deckung der Verwaltéungskosten ver-
wendet, und was sodann ekwa übrig bleibe, zu einem bleibenden Fonds der Anstale ge-
sammlet, dessen Nutzungen, so wie, wenn der Fonds so weik anwachsen sollce, daß er
einer Vergrößerung nicht bedürfte, der gesammte Verwaltungsüberschuß, zu Herabsetzung
des Zinsfußes, sobald es thunlich ist, benußt werden sollen.

S. 16.
Die Zeic zu Wiedereinlösung der Pfänder wird in der Regel niche unker einem und

nicht über sechs Monate, bei Kleidungsstücken, wollenen Zeugen, oder andern, dem Ver-
derben leichter unterworfenen, Mobilien nicht über zwei Monate, den Monak zu 50 Ta-
gen gerechne, gestattet. Eine Abweichung von diesen Regeln kann nur auf besondere
Bestimmung des Deputirten, nach Befinden in einzelnen Fällen eincreten. Vor der
Verfallzeit die Pfänder einzulösen, steht Jedem frei, und werden die Zinsen dann nur
bis zum Tage der Einlösung berechnet. «

§-17.
Eine Verlangerung der bestimmten Verfallzeit findet nicht Statt, und eben so wenig

konnen von mehreren, auf einen Schein verpfändeten Sachen einzelne zurückgenommen und
eingelöst werden. Indeß kann, wenn der Eigenthümer zur Verfallzeit die schuldigen In-
reressen berichtige und den erhaltenen Schein zurückgiebe, sofort eine neue Verpfändung
der nämlichen Pfandstücke oder einiger derselben, mit Ertheilung eines neuen Scheins,
Statt finden, sofern die Officianten und Taxatoren, bei angestellcer Uncersuchung, sich über-
zeuge haben, daß eine Verminderung des Werths der verpfändeten Sachen nicht einge-

Gesetzsammlung 1825. (25 )
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treten, oder zu besorgen sei und der Eigenehümer dieFr11.bemerktenEchteiben.nundTaxation-Gebuhren anderweit entrichtet.

*. 18.
Auch nach der Verfallzeit kann die Einlösung noch erfolgen, bis zu Bersteigerung

des Pfandes; doch müssen für die Zeie des Verzugs fernere Zinsen ven 1 Pfennig für
1 Thaler für einen bis funfzeben Tage, von 2 Pfennigen für sechszehen bis
dreißig Tage u. s. w. vergücet, auch wenn das Pfand schon zur Auction ausgesetze
war, die Auctionkosten mi berichtige werden.

9. 19.
Alle Pfänder, welche 2 Monake, den Monat zu 30 Tagen gerechner, über die be-

stimmee Zeit gestanden haben, werden zur Auction ausgesehé, und, nach vorhergegangener
öffentlicher Bekanntmachung, durch die Officlanten der Anstalt, gegen baare. Zahlung,
an den Meistbietenden verkaufe. Von dem Erlös wird das Darlehn nebst Zinsen bis
zum Verkaufscage und 1 Groschen vom Thaler der gelösten Summe für Auctionkosten

abgezogen, das Uibrige aber dem Producenten des Pfandscheins, auf sein Anmelden,
verabsolgt. Diese Anmeldung kann zwölf Monate lang vom Tage der Auction an ge—
schehen, und wird das Geld so lange gegen#&amp; vom Hundert Deposicengebühren, welche
bei der Abholung zu entrichten, aufbewahrt. Nach Verfluß dieser zwolf Monate aber
fallt das Geld ohne Weiteres dem Leihhause anheim, und finden Anspruche deshalb nicht
mehr Statt.

. 20.
Um zu verhüten, daß niche von dazu niche berechtigten Personen, z. B. von Min-

derjährigen, in väterlicher Gewale stehenden Kindern, in Concurs befangenen Personen u.
s. w. Sachen zum Versaß gebrache oder verseßte eingelöst werden, wird man zwar alle
tbunliche Vorsicht anwenden. Allein, da es unmöglich ist, sich in einer oder der andern
Absiche meldende Personen und ihre Verhälcnisse genau zu kennen, oder vollständige
Nachweisungen ihres Eigenehumsrechees zu erlangen, besonders da häufig Eigenebümer,
welche unbekanne bleiben wollen, sich der Vermitktlung dricter Personen bedienen, so kann
nur in dem Falle, wenn das Abhandenkommen einer Sache durch Raub, Diebstahl und
Verlieren geschehen, indem erwa auf rechelicher Erörterung beruhende Eigenthums-Serei-
tigkeiten mit dem Besitzer niche zu berücksichtigen sind, vor deren Versaße bei dem teih-
hause, mit genauer Angabe solcher unterscheidenden Kennzeichen, wodurch deren sichere Er-
kennung möglich wird, angezeige, und dennoch diese Sache nachher binnen drei Monaten,
von der Anzeige, für deren Bemerkung in einem dazu bestimmeen Buche, nach Befinden,
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2 bis 3 Groschen entrichtet wird, angerechnet, in unveränderker Gestalt bei dem (eih-
bause als Pfand angenommen worden war, der Elgenthümer, auf vorher bei der Obrig-
keit bewirkee eldliche Bestärkung des Eigenthums und seiner Anzeige, die Sache unent-
geldlich vom teihhause zurücksordern. Dagegen, wenn die Sache vor der Amzeige schon
verpsändek war, oder sie in veränderter Gestalt zum teihhause gebracht ward, oder niche
mie gnügender Sicherheic, in Folge der Anzeige, erkannt werden konnte, so wie jedenfalls,
wenn der Versaß erst drei Monate nach der Anzeige erfolgt, Derjenige, welcher sich in
vorgedachter Maße als Eigenehümer legitimirt, nur gegen Entrichtung des darauf gelie-
benen Geldes samme Zinsen und ekwanigen sonstigen Gebührnissen, oder, wenn das
Pfand bereits zur Auction ausgesetzt seyn sollce, nach dessen Abzuge vom Erlös, das
Pfand oder rücksichtlich den Uiberschuß des Erlöses ausantwortek erhalten kann. Jedoch
wird, dafern der Eigenthümer den Pfandschein niche zurückliefern kann, oder er desfalls
nicht gnügende Sicherhbeit bestellt, mie der Ausantwortung so lange angestanden, bis
nach I. 10. kein Anspruch des Verpfänders mehr gedenkbar ist.

6. 21.
Bei Einlösung der Pfänder, so wie bei Erhebung des von dem Erlöse versteigerter

Pfänder dem Eigenthümer etwa zukommenden Uiberschusses, wird der Inhaber des
Pfandscheins als gnügend legicimire betrachter, selbst wenn im Scheine der Name eines
andern Eigenehümers bemerke seyn sollte.

Würde jedoch vor erfolgeer Einlösung des Pfandes, oder rücksichtlich Abbholung des
Ulberschußerlöses, bei der Expedlelon, mie Angabe der NRummer und des Inhalcs vom
Pfandscheine, angezeige, daß ein solcher Schein entwendec oder verloren sei, so wird, ge-
gen Erlegung der dadurch erwachsenden Kosten, dieß in den teipziger Zeitungen, oder im
Tageblatte bekannt gemacht, und der Inhaber aufgefordert, sich damie bei der Erpedition
zu melden. Erfolge eine solche Meldung bis zu Ablaufe eines Monats von 30 Tagen
nach der Verfallzeit, und der Besitzer behaupcet, ein Reche an dem Pfandscheine zu haben,
so wird die Sache zur Erörterung an den Magistrat abgegeben; außerdem wird nach
Ablauf dieses Monats dem Anzeiger, wenn er zuvor seine Anzeige und das Eigenthum
an dem Pfande vor Gerichte eidlich bestärke hat, das Pfand, gegen teistung der schuldigen
Zahlung, verabfolgk, und der Pfandschein ist für ganz erloschen und unwirksam zu achten.
Jedenfalls hat Derjenige, welcher das Pfand erhäle, dem teihhause die durch den Verzug
vermehrten Zinsen zu vergüten.

6. 22.
Ein Verbot gegen Ausanewortung bei dem teihhause stehender Pfänder oder Hülfs-

vollstreckung in selbige, findet so wenig Statt, als mit Ausnahme des F. 21. Gesageen,
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das Verlangen unencgeldlicher Herausgabe derselben aus irgend einem Grunde, wie denn
auch namentlich bei enestehendem Concurse zu dem Vermögen des Eigenchümers, das teih-
haus nur gegen von der Masse zu bewirkende volle Zahlung der Schuld und Rückgabe
des Pfandscheins, die Pfänder auszuantworten gehalten ist.

 *
Gegen die in dieser geihhausordnung enehaltenen Bestimmungen findet keine Aus-

nahme Statt, namentlich leidet der 32. J. der unter dem 20. März 1322. erlassenen
akademischen Gesetze, nach welchem Derjenige, der einem Steudirenden mehr als 5 Thaler
auf Pfand geliehen, das Pfand auch ohne Empfang des höhern Pfandschillings beraus-
zugeben angehalten werden soll, auf das teihhaus keine Anwendung.

Ausgegeben zu Oresden, am 12ten October 1825.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
17.

24.) Decret an den Geheimen Rath,
die Interpretation der, im §. 30. des, uber die Gewinnung der Stein-, Braun-
und Erdkohlen und des Torfs, unterm 10°en September 1822 ergangenen Man-
dats, wegen des von den Grundbesstern, zu Führung der Abzugsgräben, zu

Anlegung der zur Abfuhre und sonst ndthigen Wege herzugebenden Landes,
getroffenen Bestimmung betreffend;

vom 6ten August 1825.

Se. Königl. Majestät baben erseben, was über den, im Bekreff der Incerpretation
des §6. 50. des, über die Gewinnung der Stein-, Braun= und Erdkohlen und des Torfs,

unterm 10ten September 1822 erlassenen Mandats, bei der andesregierung entstandenen

Zweifel unterm Zten Februar dieses Jahres von diesem Collegio angezeige, auch darauf
vom Geheimen Rathe, nach vorhero mic dem Geheimen Finanz. Collegio in der Sache

gepflogener Communication, mittelst unterthänigsten Vorcrags vom Oken vorigen Monats,
gutachtlich geäußert worden ist.

Höchstdieselben finden hierauf, zur Erledigung dieses Zweifels, nach der Analogie des-
sen, was beim eigentlichen Bergbaue Rechtens ist, so wie in Rücksicht, daß durch Ein-
räumung einer Servitcuk, als der mindern den Grundbesitzern anzumuthenden Aufopferung,
derselbe Zweck, wie durch eigenthümliche Abtretung erreicht werde, festzusetzen für guc,
daß die in dem §F. 30. des. angezogenen Mandaks enthaltene Stelle:
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„daß jeder Grundbesitzer das zu Führung der Abzugsgräben erforderliche Land
gegen Entschädigung berzugeben verbunden seyn solle,“

blos von Bestellung einer Servitut, nicht von eigenehümlicher Abtretung des Grundes

und Bodens, zu verstehen, und in dieser Maße anzuwenden sei.

Hiernach ist sich von den Behörden in vorkommenden Fällen zu achten, auch diese

Erläuterung des oberwähneen Gesetzes durch die Gesehsammlung zur öffentlichen Kenntniß
zu bringen.

Gegeben, mie Remission eines Originalberichts, unter Sr. Königlichen Majestäc
Hochsteigener Unterschrift, auf dem tustschlosse zu Pillniß, am Sten August 1825.

Friedrich August.

Graf von Einsiedel.

D. Karl Christian Kohlschürter.
UAusgegeben zu Dresden, am 146ten November 1825.
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Gesesammlungfür das

Königreich Sachsen.
25.) Mandat,

die in der Oberlausitz nachzusuchende Confirmation der uber daselbst gelegene
Grundstucke jeder Art geschlossen werdenden Kaufe, oder anderer Veraußerungs—

contracte betreffend;
vom 2ten November 1825.

Wag Friedrich August, von GOTTES Gnaden, Konig von
Sachsen 2c. 2c. 2c. thun kund und zu wissen:

Die, nach Maßgabe der, unterm 12##en December 1674 im Markgrafehume Ober-
lausih publicirten, Canzleicore ad VIII. #m Oberlausiter Collectionswerke Tom. I. S. 50)
lediglich der Willkühr der Interessenren anhelmgestellte, und daher in den mehresten Fällen
niche nachgesuchte Bestätigung der Kauf= und andern Veräußerungs-Contracte über die
bei der dasigen lebnscurie, jehe der Ober-Amts-Regierung zu Budissin, zu tehn gehenden Gü-
ter und Grundstücke, ist zwar bereies in der für letztgedachte Behörde verfaßten und von
Uns genehmigten neuen Sportultarxe I. Abschnite ad No. 25. den Contrahenten zur Ob-
liegenheit gemacht worden.

Damit jedoch nicht nur wegen dieser bei Unserer Ober-Ames-Regierung zu tehn gehen-
den, sondern überhaupt wegen aller in Unserm Markgrasthume Oberlausiß gelegenen, auch
von untergeordneten Gerichtsbehörden abhängigen Grundstücken, es mit der, zur Sicher-
stellung der öffentlichen Verhältnisse derselben sowohl, ols der Rechee und Verbindlichkeiten
der Contrahenten und dricter Personen, wesentlich nöchigen obrigkeitlichen Bestätigung der
darüber zu verabhandelnden Veräußerungscontracte, auf gleiche Weise gehalrcen werde, so
finden Wir Uns bewogen, bierdurch Folgendes zu verordnen:

Es sind in Zukunft alle Kauf-, Tausch-, Schenkungs-, Erbtheilungs= und andere Ver-
äußerungs- Contracte über die in Unserm Markgrafthume Oberlausit gelegenen Grund-
stücken, sie mögen nun bei Unserer Ober-Amts-Regierung zu tehn gehen, oder bei Uncerbe-
hörden verliehen werden, sie mögen tehns= oder Allodial-Eigenschafe haben, bei Vermei-
dung einer außerdem nach Höhe eines Viertel-Procent der versprochenen Kaufs= oder
Uiberlassungs= Summe, oder bei Tausch= und Schenkungs-Verträgen, des sonst bekannten
letten Kaufpreißes, von jedem der beiden contrahirenden Theile, jedoch in der Arc einzu-
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bringenden Strafe, daß mehrere Kaufer oder Verkaufer eines Grundstucks, oder sonstige
Veraußerer oder Erwerber desselben nur mit der einfachen Strafe zu belegen sind, spate—
stens binnen den nachsten zwei Monaten, von Zeit des Vertragsabschlusses an gerechnet, bei
der betreffenden Behorde zur Confirmation einzureichen, und mag in Fallen, wo die Zeit
des Vertragsabschlusses mit Gewißheit nicht auszumitteln ist, die Frist zur Nachsuchung
der Confirmation von Zeit der geschehenen Uibergabe des Grundstucks, oder der Seiten
der Annehmer erfolgten Besitzergreifung desselben, berechnet, und nach deren Ablauf die
Strafe als verwirkt angesehen werden.

Der in dem Ober· Amts-Patente vom 25sten November 1808, (Oberlausißer Collections=
werk Tom. V. S. 4760) wegen der bei der Ober-Amts-Regierung zu tehn gehenden Güter
vorgeschriebenen besondern Suchung der tehn, bedarf es nunmehro weiter nicht, sondern
es ist sowohl wegen dieser Güter, als auch bei allen andern Grundstücken, das Gesuch
um Bestäcigung der Coneracte mit dem um Belehnung des neuen Erwerbers in Eins zu
verbinden, und sind hierauf von der Behörde die Confirmation und tehnsreichung zu glei-
cher Zeit zu vollziehen; es wäre denn, daß an einem oder dem andern Orte die Behärde,
welche die tehn zu ereheilen hac, von derjenigen, für welche die Consirmacion der Con-
tracte gehörig, verschieden sel, welchenfalls der confirmirende Richter, alsbald nach erfolg-
ter Bestätigung des Contcracts, den tehnherrn hiervon zu benachrichtigen verbunden, dieser
aber, wenn die Interessenten sich niche bei ihm der tehn halber, binnen vier Wochen vom
Tage der Confirmarion an, freiwillig anmelden, dieselben, nach Ablauf der leßtern, er
ollicio und bei Strafe, zur Auflassung und Befolgung der tehn vorzuladen befugt seyn soll.

Zugleich werden sämmtliche Gerichesobrigkeicen ernstlich ermahnk, die bei ihnen vor-
kommenden Ausfertigungen der über Immobilien geschlossenen Veräußerungsverträge, so
wie deren Eintragung in die Gerichthandelsbücher, alles Fleißes zu beschleunigen, und zu
Serafe und Ahndung keinen Anlaß zu geben.

Hiernach hat sich Jedermann gebührend zu achten und geschieher daran Unser Wille
und Meinung.

Urkundlich haben Wir dleses Mandak, welches, in Gemäßheit des Generalis vom
13ten Juli 1700 und des Mandats vom Oken März 1818, bekannt zu machen ist,
eigenhändig unterschrieben, solches auch mit Unserm Königlichen Siegel bedrucken lassen.

So geschehen und gegeben zu Dresden, am 2t4en November 1825.

Friedrich August.

Hanns Ernst von Globig.

D. Johann Daniel Merbach.
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26.) Mandat,
die Beschränkung der, im Eehnsmandate vom 30ten April 1764. Tit. VI. q. 3.
und einigen frühern Gesetzen, in Beziehung auf die Veräußerung der Ritter-
güter enthaltenen Vorschriften, ingleichen die Festsetung einer Frist zu Anbring-

ung der Confirmationgesuche wegen veräußerter Immobilien betreffend;
vom 2ten November 1825.

Wa Friedrich August, von GOITES# Gnaden, Kdnig von
Sachsen rc. 2c. 2c. tbun kund und sügen zu wissen:

Nachdem Wir Uns bewogen gefunden, die in dem Mandate vom öten Juli 1022
enthaltenen, und in den Mandaten vom isten Juni 1657 §6. 6, vom 24sten Februar
1081 9. 0, vom 1 26ten November 1601 §. 7, ingleichen in der Resolut. Gravam.
vom Zten Februar 1700, so wle in dem neuesten lehnsmandate vom 30. April 17601
Tit. VI. J. 3. wiederholten Verfügungen, nach welchen jede vor Ertheilung Unsrer Ge-
nehmigung vorgenommene Vollziehung eines Kauf-, Tausch-, oder Theilungs-Vertrags über
ein bei Uns zu tehn gehendes Grundstück uncersage ist, insoweit sich diese Verfügungen
auch auf bloße Allodialgüter beziehen, wieder aufzuheben; als soll es von jetzt an eben so
wenig mehr den Verkäufern solcher Allodialgüter und Grundstücke verwehrt seyn, diesel-
ben auch schon vor erfolgter Confirmation der deshalb abgeschlossenen Uiberlassungsverträge
deren Annehmern zu übergeben, als den seßcern, sich derselben anzumaßen und die dafür
zu bericheigenden Kaufgelder auszuzahlen.

Wie es jedoch in Ansehung aller wirklichen Lehngüker auch fernerhin noch bei den vor-
gedachten geseblichen Anordnungen und den sonst wegen Veräußerung der tehngüter nach
gemeinen und sächsischen Lehnrechten, bestehenden Vorschriften, sowohl bei den deshalb etwa
unter den tehnsinteressenten errichteten Recessen und WVerträgen allenthalben sein ungeän-
dertes Verbleiben hat; so sind Wir auch führohin niche gemeint, Personen vom Bauer-
stande zu Erwerbung der Riccergücer zuzulassen, und haben demnach die über dergleichen
Güter unter sich paciscirenden Theile, die in dieser Hinsicht ekwa ihren diesfallsigen Ab-
sichten und Unternehmungen entgegenstehenden Hindernisse und Bedenken, jederzeite selbst
wohl in Obacht zu nehmen, um sich vor allem bieraus für sie entspringenden Nachtheile
und Schaden gehörig sicher zu stellen.

Dagegen sinden Wir zugleich sür nöchig, dem zeieher sowohl von Unseer tandes-
regierung, als von den untern Gerichtsbehörden, zum öftern verspürten, den Interessenten
selbst nicht selten zum empfindlichsten Nachtheil gereichenden Verzuge in Nachsuchung der
obrigkeitlichen Confirmation über die von ihnen abgeschlossenen, die Veräußerung ihrer
Immobilien betreffenden Contracte, auf ausreichende Weise zu steuern, und verordnen daher
bierdurch, daß in Zukunft alle und jede von Unsern Unterehanen über Immobilien abge-
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schlossene Veräußerungsverkräge, sie mögen nun die bei Unfrer tandesregierung zu tehn
gehenden Güter, oder von Unterbehörden zu verleihende Grundstücken betreffen, bei Ver-
meidung einer außerdem, nach Höhe eines Viertel-Prozents der versprochenen Kaufsumme,
von jedem der beiden contrahirenden Theile, jedoch in der Art einzubringenden Strafe,
daß mehrere Käufer oder Verkäufer eines Grundstücks nur mit der einfachen Strafe zu
belegen sind, späcestens binnen den nächsten zwei Monacen, von Zeic des Vertragsabschlus-
ses an gerechnee, bei der betreffenden Behörde zur Confirmation eingereicht werden sollen,
und mag übrigens in Fällen, wo die Zeit des erfolgten Vertragsabschlusses mit Gewißheie
nicht auszumitteln ist, die Frist zur Nachsuchung der Confirmation von Zeit der geschehe-
nen Uibergabe des Grundstücks, oder der Seiten der Annehmer erfolgten Besitzergreifung
desselben, berechnet, und nach deren Ablauf die Strafe als verwirke angesehen werden.

Zugleich aber werden sämmeliche Gerichesobrigkeiten ernstlich anermahnt, die bei ihnen
vorkommenden Ausfertigungen der über Immobilien abgeschlossenen Veräußerungsverträge,
so wic deren Eintragung in die Gerichtshandelsbücher, alles Fleißes zu beschleunigen, und
zu Vollziehung der den Säumigen in Unsrer Generalverordnung vom 23sten November
1783 angedrohten Serafe und Abndung keinen Anlaß zu geben.

Hiernach hat sich Jedermann gebührend zu achten und geschieht daran Unser Wille
und Meinung.

Urkundlich haben Wir dieses Mandak, welches, in Gemäßheic des Generalis vom
1 3ten Juli 1706 und des Mandats vom Oten März 1813, bekannt zu machen ist,
eigenhändig unterschrleben, solches auch mie Unserm Königlichen Siegel bedrucken lassen.

So geschehen und gegeben zu Dresden, den 2ten November 1825.

Friedrich August.

Ernst Friedrich Carl Aemilius Freiherr von Werthern.

Cbristian teberecht Noßky, 8.
Ausogegeben zu Dresden, am 15ten November 1825.
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Gesetsammlung
für das

Königreich Sachsen.
10.

27.) Generale des Geheimen Finanz-Collegü,
wegen Erbauung neuer Wohngebaude unter der Gerichtsbarkeit der

Justizamter und Kammerguter;
vom 14ten November 1825.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Kdnig von Sachsen rc. 2c. 2c
tieber getreuer. Da, den gemacheen Erfahrungen zu Folge, das unterm 23fsten

Juni 1731., wegen des Aufbaues neuer Häuser, in Unsern Aemtern ergangene Ge-
nerale nicht allenehalben gehörig befolgt worden ist; so erachten Wir für nöehig, solches
andurch einzuschärfen und, mie Rücksiche auf die jebigen Verhälcnisse, in Folgendem zu
erläutern.

1.) Der Wiederaufbau bereies vorhanden gewesener Wohnhäuser außerhalb der
Seädte und Dörfer, und der Aufbau neuer Wohngäuser auf Siellen, wo noch keine
gestanden, in= und außerhalb der Städte und Dörfer, ist an Orten, welche der Ge-
richtsbarkeit Unserer Aemter und Kammergüter unterworfen sind, nur dann erlaubt,
wenn von Unserm Geheimen Finanz-Collegio Concession dazu ertheilt wird. Jeder
Baulustige Hat aber seinem Gesuche um Concession zu einem Hausbaue einen Bauriß
beizufügen.

2.) Wer ohne solche Concession dergleichen Baue unkernimme, soll angehaleen wer-
den, das aufgeführte Gebäude wegreißen zu lassen. Weigert er sich, dies zu chun, dann
ist das Wegreißen auf seine Kosten obrigkeitlich zu veranstalten.

Wenn Jemand zu einem Hausbaue zwar Concession erlangk, bei der Ausführung
des Baues aber die gemachten Bedingungen und Worschriften nicht befolgt, oder gegen
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den approbirten Riß gebauet hat, sollen die sür nöthig befundenen Abänderungen ihm
aufgegeben und, im Unterlassungsfalle, auf dessen Kosten obrigkeitlich ausgeführe werden.

3.) Auf die, nach Anordnung der Berg= und Forstämter, oder andrer Königl.
Behörden, geführten Baue finden die vorstebenden Bestimmungen keine Anwendung.

4.) Wird bei einem Amte oder Kammer--Guts-Gerichte Erlaubniß zu einem
Hausbaue nachgesuche; so sind in den Aemtern durch den Justiz= und Rent-Beamten
gemeinschaftlich, bei Kammergütern aber durch den Gerichtsverwalter, mie Zuziehung
dessen, dem die Verwaltung der reservirten Einkünfte übertragen ist, ungesäumt alle
hlokal- und andere dabei einschlagende Verhältnisse, mic Hinsiche auf die bestehenden Ge-
sese, an Orc und Stelle genau zu erörtern.

5.) Bei allen dergleichen Neubauen in Dörfern ist vorzüglich darauf zu sehen, daß
die neuen Gebäude von den schon stehenden in solcher Cnefernung errichtet werden, daß
bei Feuersbrünsten keine unmittelbare Entzündung durch die Brandglut zu befürchten ist.
Die Erbauung von Holhz geschrotener Häuser ist niche zu gestatten, und in den Städten
die Aufmauerung tüchtiger Brandgiebel und die Bedachung mie Ziegeln, oder Schiefer
zur Bedingung zu machen. Ferner ist bei den, außerhalb der Amtsortschaften zu errich-
tenden, neuen Wohnhäusern darauf Rücksicht zu nehmen, ob vielleicht ihre abgesonderte
tage, oder ihre zu große Nähe am Walde, in polizeilicher Rücksiche bedenklich seyn
kännte.

Wenn nun hinsichtlich aller dieser Umstände kein Bedenken vorhanden ist, dann hat
sich, wenn außerhalb der Amtsortschaften ein Gebäude aufgeführt werden soll, das Ju-
stizamt#, oder Kammer-Guts-Gericht, mit dem Kreis-Ober-Forstmeister zu vernehmen,
und dessen Gucachten darüber zu den Acten zu bringen, ob die Erbauung des neuen
Hauses, in Bezlehung auf das Forst= und Jagd- Interesse, unbedenklich sei.

Sodann aber ist, von beiden Beamcen, wegen der Haus-Bau=Concessionüber-
haupt , und wegen der von den Bauenden zu übernehmenden Geld= oder Naturalleistun—
gen insbesondre, an Unser Geheimes Finanz-Collegium gucachtlich zu berichten und zugleich
vorzuschlagen, zu welcher Gemeinde und Kirchfahrt der neue Anbauer gewiesen werden
soll.

Wenn die Concession wirklich ereheilet worden, ist der Amts- Seteuer-Einnahme
Nachriche zu geben, damie sie in den Stand geseht werde, wegen der Sreuern das Er-
forderliche verfassungsmäßig zu reguliren.

6.) Uibrigens wird den Justiz= und Rene-Beamten b, ingleichen den Gerichesverwal-
tern Unsrer Kammergücer, die Befolgung dieses Generalis, bei eigner Verantwortung,
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hlerburch eingeschärfe, den Gerichespersonen des Orts aber, wo ein neuer Hausbau ohne
vorherige Concession untcernommen wird, die sofortige Meldung an das Amt, oder Kam-
mer- Guts-Gericht, bel zehen Thaler Scrafe, zugleich zur Pfliche gemache, und sind
selbige von dem Justizbeamten, oder Gerichtsverwalter deshalb besonders anzuweisen.

Die Amtshauptleute werden endlich, ein jeder in seinem Bezirke, nach Maßgabe
des 12ten F. der ihnen ertheilken Instrucelon, auf genaue Befolgung dieser Anordnung
Aussicht führen, und bei wahrzunehmender Nachlässigkeit an Uns Anzeige erstatten.

Rach gegenwärtigem Generale, dessen Publication, in Gemäßhelt des Generalis
vom 13ten Juli 1706. und des Mandats vom Oeen März 1818., zu bewirken ist,
baben sich Alle, die solches angeht, gebührend zu achten, und daran Unsern Willen und
Meinung zu vollbringen.

Dresden, am 14feen November 13825.

Freiherr von Manteuffel.

Carl Gottlob Bepyer.
Ausgegeben zu Dresden, am 2ten December 1825.
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Gesesammlung
für das

Königreich Sachsen.

28.) Reseript der Landesregierung
an den Justizbeamten zu Dresden,

die Gerichtsbarkeit über die Wittwen, deren Ehemänner, ohne einen Hofrang
zu besitzen, einen eximirten Gerichtsstand gehabt haben, betreffend;

vom 23 sten November 1825.

Von GOTTEsS Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen rc. 2.. 2c.

Rach, lieber getreuer. Wir haben aus euerm, sub dato den 23sten Juni dieses
Jahres, gehorsamst erstatteten Berichte ersehen, welche Differenz zwischen euch und dem
hiesigen Stadtrathe, auf Anlaß der, im Mandate vom 13ten Marz 1822. in 99. 18. und
19. uber den Gerichtsstand ertheilten Verordnungen, daruber:

ob Wittwen, deren Ehemanner, ohne einen Rang in der Hofordnung gehabt zu
haben, eines privilegirten Gerichtsstandes theilhaftig gewesen sind, diesen Gerichts—
stand ferner genießen, oder unter der ordentlichen Obrigkeit ihrer Wohnorter stehen
sollen?

entstanden, und zu Unserer Entscheidung gestellt worden ist.

Da bei den, in dem gedachten Mandate, uber den Gerichtsstand getroffenen Bestim-
mungen es nicht die Absicht gewesen ist, in Ansehung der allgemeinen Regel, daß Ehefrauen
die Rechte ihrer EChemänner in Rücksicht des Gerichtsstandes auch nach deren Tode zu ge-
nießen haben, eine Aenderung zu verfügen, vielmehr die gegentheilige Absicht, es bei dieser
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Regel verbleiben zu lassen, aus der im F. 18. No. 6. wegen der Witewen der Schrife-
sassen ausdrücklich ercheilten Disposition, und der um dieselbe Zeic, wegen des Gerichesstan-
des der Witcewen der bei dem General-Kriegs-Gerichts-Collegio angestellten Kanzleiper-
sonen, im 9. 7. des Decrets vom 10t6en Februar 1822. erfolgten Anordnung hervorgeht;
so sind, unter dem im 9. 10. des Mandats Unsern Justizämtern geschehenen beständigen
Auftrage, die Witewen der daselbst genannten landesherrlichen Diener und Pateimonial=
Gerichts-Verwalter allerdings zu begreifen.

Dasselbe soll auch von den hinterlassenen Kindern solcher Personen, so lange sie noch
minderjährig sind, ebenmaßig gelten.

Wir begehren demnach hiermit, ihr woller euch hiernach gehorsamst achten. Mochtens
euch nicht bergen, und geschiehet daran Unsere Meinung.

Gegeben zu Dresden, am 23sten November 1825.

Freiherr von Werthern.

Carl Traugott Hann, 8.

Anmerkung.
Unter demselben Tage ist gleichlautend an den Staderach zu Dresden reseribirt worden.

Ausgegeben zu Dresden, am Zien December 1825.
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	9. Stück
	No. 13.) Generale des geheimen Finanz-Collegii an sämmtliche Forstbeamten, das Verfahren in Forst-Untersuchungs-Sachen betreffend.

	10. Stück
	No. 14.) Bekanntmachung, den Gnadengenuß der Wittwen und Kinder der mit Properresten verstorbenen Diener betreffend.
	No. 15.) Bekanntmachung, die Zahl der in jedem Jahre zu admittirenden Sachwalter betreffend.
	No. 16.) Verordnung der Landesregierung, die Abänderung der, in Ansehung der Verpflegung der Gendarmen, im Generali vom 7ten April 1820. VII. No. 2,3., bestimmten Einrichtung betreffend.

	11. Stück
	No. 17.) Mandat, den Durchzug fremder Militaircommandos zum Transport von Gefangenen durch hiesige Lande, und die Absendung dergleichen Commandos ins Ausland betreffend.

	12. Stück
	No. 18.) Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin, das Verbot, Zubehdrungen von Rittergütern oder andern dergleichen Besitzungen eigenmächtig abzutrennen, betreffend.

	13. Stück
	No. 19.) Mandat über die Gleichsetzung der Sächsischen Staatspapiere mit dem baaren Gelde, in Beziehung auf die Vorschrift in §. 9. des Mandats vom 1sten August 1811. die Beschränkung des jüdischen Wuchers betreffend.
	No. 20.) Mandat, das Liquidiren der Kosten vor Abgang der Berichte betreffend.

	14. Stück
	No. 21.) Publicandum, die Einführung einer verbesserten Appellation- Gerichts-Sportel-Taxe und die wegen Einziehung der zur Appellation-Gerichts-Sportel-Casse fließenden Gebühren angeordneten Einrichtungen betreffend.
	A. Appellation-Gerichts-Sportel-Taxe.
	Anhang einer Appellation-Gerichts-Sportel-Taxe in Oberlausitzer Appellationssachen.


	15. Stück
	No. 22.) Valvations-Tabelle der in den Königlich Sächsischen Landen Cours habenden Münzsorten, wornach sich von jetzt an, bis zu ergehender Anordnung, Jedermann, Inhalts des Münz-Edicts vom 14ten May 1763., zu richten hat.

	16. Stück
	No. 23.) Rescript an den Stadtrath zu Leipzig, die Leipziger Sparcassen- und Leihhaus-Ordnungen betreffend.
	A. Errichtung einer Sparcasse.
	B. Errichtung eines Pfand- und Leihhauses.


	17. Stück
	No. 24.) Decret an den Geheimen Rath, die Interpretation der, im §. 30. des, über die Gewinnung der Stein-, Braun-, und Erdkohlen und des Torfs, unterm 10ten September 1822 ergangenen Mandats, wegen des von den Grundbesitzern, zu Führung der Abzugsgräben, zu Anlegung der zur Abfuhre und sonst nöthigen Wege herzugebenden Landes, getroffenen Bestimmungen betreffend.

	18. Stück
	No. 25.) Mandat, die in der Oberlausitz nachzusuchende Confirmation der über daselbst gelegene Grundstücke jeder Art geschlossen werdenden Käufe, oder anderer Veräußerungscontracte betreffend.
	No. 26.) Mandat, die Beschränkung der, im Lehnsmandate vom 30ten April 1764. Tit. VI. §. 3. und einigen früheren Gesetzen, in Beziehung auf die Veräußerung der Rittergüter enthaltenen Vorschriften, ingleichen die Festsetzung einer Frist zu Anbringung der Confirmationsgesuche wegen veräußerter Immobilien betreffend.

	19. Stück
	No. 27.) Generale des Geheimen Finanz-Collegii, wegen Erbauung neuer Wohngebäude unter der Gerichtsbarkeit der Justizämter und Kammergüter.

	20. Stück
	No. 28.) Rescript der Landesregierung an den Justizbeamten zu Dresden, die Gerichtsbarkeit über die Wittwen, deren Ehemänner, ohne einen Hofrang zu besitzen, einen eximirten Gerichtsstand gehabt haben, betreffend.



